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Sitzungsvorlage 2022/174 

Verfasser: 

Stadtplanungsamt, Sebastian Hagedorn 

Stand: 02.06.2022 

Beteiligung: 

Ortsverwaltung Eschach 
Umweltamt 

Az. 

Ortschaftsrat Eschach 21.06.2022 öffentlich 
Technischer Ausschuss 06.07.2022 öffentlich 

Bebauungsplan "Saumweg – 1. Änderung" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu 
- Aufstellungsbeschluss

Beschlussvorschlag: 

1. Der Bebauungsplan "Saumweg", Nr. E77, rechtsverbindlich seit dem 30.10.1996, ist in
einem Teilbereich zu ändern.

2. Der Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplanes ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB
öffentlich bekannt zu machen.

3. Über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung ist gemäß § 3 Abs. 1 BauGB öffent-

lich zu unterrichten und die frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB
durchzuführen.

II Stadt 
Ravensburg 
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Sachverhalt: 

 

1. Vorgang 

 

Aufgrund des Wohnungsmangels in der Stadt Ravensburg und allen ihren Ortschaften ist es 

im gesamten Stadtgebiet erforderlich dezentral die planungsrechtlichen Voraussetzungen 

zur Schaffung von Wohnraum zu optimieren. Die geplante Änderung des bestehenden Bau-

rechts soll differenzierte Wohnraumangebote berücksichtigen. Zum einen sollen die umlie-

genden Strukturen zeitgemäß fortgeführt werden. Es sollen aber auch Angebote berücksich-

tigt werden, die das Ankommen und den Verbleib im Quartier über möglichst alle Lebens-

phasen hinweg erleichtern. Hierzu gehören hochwertige Eigentumswohnungen genauso wie 

ein Angebot an Mietwohnraum. Die Schaffung von bezahlbarem Mietwohnraum durch den 

Eigenbetrieb Städtisches Wohnen stellt dabei einen zentralen Aspekt der Planung dar. Der 

angrenzende Bestand wird bei der Planung berücksichtigt und die Erfordernisse vor Ort wer-

den sensibel eingebunden. 

 

Die erste Änderung des Bebauungsplanes "Saumweg" wird aus dem geltenden Flächennut-

zungsplan entwickelt.  

 

Der Gesetzgeber erlaubt im beschleunigten Verfahren nach §13a BauGB auf den natur-

schutzfachlichen Ausgleich – aufgrund der geringen Flächenausdehnung – der Neuauswei-

sung zu verzichten. Die Ermittlung und Bewertung der Umweltbelange sowie eine vernünf-

tige, qualitätsvolle Grünordnung innerhalb des Gebiets und im Übergang zur freien Land-

schaft bleiben jedoch fester Bestandteil der Planungsaufgabe. Diese stellen wesentliche 

Qualitäten für das Gebiet als Wohn- und Lebensraum dar und minimieren die Eingriffswir-

kungen.  

 
Bereits beauftragt wurden folgende Gutachten und externe Planungsleistungen, zu denen 

dem Verfahrensstand entsprechend teilweise bereits Vorentwurfsstände vorliegen: 

 Vermessung des Plangebietes und angrenzender Straßenzüge 

 Schalltechnische Untersuchung 

 Artenschutzrechtliches Gutachten 

 Abarbeitung der Umweltbelange 

 

Die schalltechnische Untersuchung wurde bereits am 30.03.2022 fertiggestellt und ist als 

Anlage 2 beigelegt. Das Gutachten zeigt, dass Maßnahmen zum Schutz der geplanten 

Wohnbebauung getroffen werden müssen. Ob es sich hierbei um aktive oder passive Lärm-

schutzmaßnahmen handeln sollte, wird nach einer ersten Einschätzung nochmals durch das 

Büro Dr. Dröscher erarbeitet.  

 

Ein erstes artenschutzrechtliches Gutachten (siehe Anlage 3) wurde für das Flurstück 

477/2 (südliches Grundstück) im September 2020 erstellt und wird momentan noch um die 

Flächen 477/12 (Kita), 477/16 (nördliches Grundstück) und 477/15 (Wohnheim) erweitert. 

Das artenschutzrechtliche Gutachten des Büros Sieber Consult zeigt für die Fläche 477/2 

keine kritischen Auswirkungen auf: 

 

 Fledermäuse: erfasstes Artenspektrum typisch für strukturierte Siedlungsbereiche; 

untergeordnete Rolle als Jagdhabitat (besonders für Gattung Pipistrellus); Transfer-

flüge Abendsegler; keine (Wochenstuben-) Quartiere; keine erhebliche Verschlechte-

rung des Erhaltungszustandes der lokalen Population zu erwarten 
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 Vogelwelt charakteristisch für die vorhandenen Habitate. Brutlebensraum ubiquitärer, 

störungstoleranter Vogelarten. Bedeutung als Brut- und Nahrungszustandes für die 

Avifauna eher gering. keine erhebliche Verschlechterung des Erhaltungszustandes 

der lokalen Population zu erwarten 

 

Der momentane zeitliche Ablauf sieht eine Anwohnerinformation in der zweiten Jahreshälfte 

dieses Jahres vor und einen Auslegungsbeschluss ggf. ebenfalls noch dieses Jahr. 

 

Die Fachbeiräte des Beirates für Städtebaubau wurde am 17.03.2022 über die Planungen 

informiert und haben zugestimmt, dass der Bebauungsplan einen offenen planungsrechtli-

chen Rahmen abbildet und damit auch ohne nähere Einbindung des Beirates eine geordnete 

städtebauliche Entwicklung sichert. Zur Sicherung darüberhinausgehender Qualitäten sollen 

zusammen mit dem Beitrat für Städtebau im Anschluss die weiterführenden architektoni-

schen, freiräumlichen und gestalterischen Themen unter anderem mit dem Eigenbetrieb 

Städtisches Wohnen sowie den sonstigen Bauherren begleitet werden.  

2. Räumlicher Geltungsbereich 

 

Der räumliche Geltungsbereich der ersten Änderung des Bebauungsplanes "Saumweg" ist 

im Lageplan (Plan für Aufstellungsbeschluss vom 19.05.2022) dargestellt (siehe Anlage 1). 

3. Rechtliche Situation 

 

Der rechtskräftige Bebauungsplan E 77 "Saumweg" aus dem Jahr 1996 setzt für das Plange-

biet ein Allgemeines Wohngebiet mit einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,2 und einer Ge-

schossflächenzahl (GFZ) von 0,6 fest. Es ist eine dreigeschossige, offene Bauweise in Form 

von Punkt- und Riegelgebäuden zulässig. Der ruhende Verkehr ist entlang des Saumwegs 

und in Tiefgaragen organisiert.  

 

Der rechtskräftige Bebauungsplan E57 "Saumweg (477/2)" aus dem Jahr 1979 setzt für die 

Flächen des Kindergarten St. Norbert ein Allgemeines Wohngebiet mit einem "Bauplatz für 

den Gemeinbedarf (Kindergarten)" fest. Eine zweigeschossige Bauweise mit eine GFZ von 

0,5 ist hier zulässig. Das Sondergebiet "Personalwohnbereich für das psych. Landeskran-

kenhaus" ist von der Änderung nicht betroffen, kann jedoch in Anlage 4 eingesehen werden. 

4. Erfordernis der Planung 

 

Der Eigenbetrieb Städtisches Wohnen möchte zunächst auf der südlichen Fläche (Flurstück. 

477/2) Wohnraum schaffen. Das momentane Planungsrecht aus dem Jahr 1996 wird den ak-

tuellen Anforderungen einer flächensparenden Siedlungsentwicklung nicht gerecht, weshalb 

eine Änderung des Bebauungsplanes Nr. E77 "Saumweg" nötig ist.  

 

Im Zuge der Bebauungsplanänderung soll die Kita St. Norbert langfristig von der Tettnanger 

Str. auf das Flurstück 477/16 entlang der Friedrichshafener Str. umziehen.   
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5. Planungsziele 

 

Dem Bebauungsplan werden folgende allgemeine Ziele zu Grunde gelegt: 

 

 Anpassung des Planungsrechtes an die momentanen Anforderungen für flächenspa-

rendes Bauen im Sinne der verträglichen Innenentwicklung und Festsetzung von 

Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Stadtentwicklung an diesem Standort 

 Schaffung einer adäquaten Mischung verschiedener Wohnformen mit Schwerpunkt 

von preisgedämpften Wohnraum auf dem Flurstück 477/2 (Umsetzung durch Eigen-

betrieb Städtisches Wohnen) 

 Langfristige Verlagerung der Kita St. Norbert auf das Flurstück 477/16  

 

Zur Sicherung der Planungsziele und einer geordneten städtebaulichen  

Entwicklung ist es gemäß § 1 Abs. 3 BauGB erforderlich für den räumlichen Geltungsbereich 

einen Bebauungsplan aufzustellen.  
 
 
 

Kosten und Finanzierung: 

 

Der Stadt Ravensburg entstehen durch den Beschluss insbesondere Planungskosten durch 

die externe Bearbeitung der städtebaulichen und landschaftsplanerischen Aufgabenstellun-

gen. Darüber hinaus werden voraussichtlich Gutachten insb. zu den Themen Baugrund, 

Lärmschutz und Artenschutz erforderlich.  

Die Kosten hierfür belaufen sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf rund 16.000,00 €. 
 
 

Ergebnishaushalt (konsumtiver Aufwand und Ertrag) 

Gesamtkosten der Maßnahme 16.000 € 

Mittelbereitstellung im Haushaltsplan  

 Kostenstelle (10-stellig) 51.10.91.00.61 

 Bezeichnung Kostenstelle Bauleitplanung 

 Seite im Haushaltsplan 418/421 

 Planansatz ordentlicher Sachaufwand 250.000,00 € 

 Sachkonto (Kostenart) und Bezeichnung 

42711100 

Aufwendungen für Planungen und 

Konzepte 

 
 

Anlage/n: 

 

Anlage 1: Plan für Aufstellungsbeschluss vom 25.05.2022  

Anlage 2: Orthobild vom 19.05.2022 

Anlage 3: BP E57 "Saumweg (477/2)" 
Anlage 4: BP E77 "Saumweg" 
Anlage 5: Darstellung aus dem Flächennutzungsplan 

Anlage 6: Schalltechnische Untersuchung Büro Dr. Dröscher März 2022 
Anlage 7: Artenschutzrechtliches Gutachten Büro Sieber Consult September 2020 
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VERFAHRENSOATEN ZUM BEBAUUNGSPLAN: 

1) BESCHLUSS ÜBER DIE AUFSTELLUNG DES BEBAUUNGSPLANES 

2) . 0RTSÜBLICHE BEKANNTMACHUNG DES AUFSTELLUNGSBE$CHLUSSES 

3) ÖFFENTLICHE DARLEGUNG DER ZIELE UND ZWECKE DER . 
PLANUNG (BÜRGERBETEILIGUNG), HINWEIS IN DER 
SCHWÄBISCHEN ZEITUNG 

4) BETEILIGUNG DER TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
A) AUFFORDERUNG ZUR STELLUNGNAHME 
B) BENACHRICHTIGUNG VON DER AUSLEGUNG 

5) ZUSTIMMUNG DES GEMEINDERATES ZUM BEB.-PL.-ENTWURF 

•• ◄ 

6) BEKANNTMACHUNG DER AUSLEGUNG IN DER SCHWAS.ZEITUNG 

7) ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG BEIM BAUVERWALTUNGSAMT 

8) ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES ÜBER 
BEDENKEN UND ANREGUNGEN 

9) SATZUNGSBESCHLUSS DURCH GEMEINDERAT 

10) ANTRAG AUF GENEHMIGUNG BEIM REGIERUNGSPRÄSIDIUM 

11) GENEHMIGUNG DES BEBAUUNGSPLANES, ERLASS 

12) ORTSÜBLICHE BEKANNTMACHUNG DER GENEHMIGUNG 
IN DER SCHWÄBISCHEN ZEITUNG 
BEGINN DER RECHTSVERBINDLICHKEIT 

13) ENTWURFSDATUM: 1.8.78 /27.10.78 
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HALTEN S I ND (s l CH TFLÄCHEN FuR HALTES I CHT 
NACH RA L- L VEJ=60 , VEU=40, ezw.60/30 KM/H) 

.------ +--RAN0S T E I N MI T ABSENKUNG 
_______ FAHRBAHN 

--·--·- ---AC~SE MIT HOHEN UNO V I S I ER 

---r-r-1 
1ml I ---ÖFFEN TL I CYER PARKPLA T Z 
1 1 1 

------~--GEHWEG 

§ 9 ( 1 ) 10 8 8 AUG 

§ 9( 1) 11 BBAUG 

§ 9(2 ) BBAUG 

..________ -- STRASSENBCGRENZUNCS L t N I E 
- -GRÜNFL~CHE ALS BES T AND TEIL VON VERKEHRSANLAGtN 

, VERSORGUNGS F' LÄCMEN 

~rrr_1 
ttft♦Y! 

□□□□□□ 

□ •□ □ □□□ 

,- ---------, 

' K. 5 1 1 1. p. 1 
1 _____ -- __ J 

• • 

UMFORMERS T AT 10N 

FLÄCHE. FÜR AUFSCHÜTTUNG 

\ LÄRMS C .. , U T Z WALL) 

FLÄCHE FÜR SCHALLSC.HUTZ (5. GUTACHTEN) 

MIT CEHRECH T EN ODZR L E I TUNGSRECH T EN 
ZU BELAS T ENDE fLÄCHfN 

KINDERSP I ELP L AT Z 
FLÄCHE F ij R GE ME 1 1~ SC II A F T SAN LAGE 

PJ L A N Z F E S T SE T 2 u N G( HÖHE R E B Ä UM E UN D S T R Ä U C HE R 

• 

- E I N H E 1 1-' 1 S C H F. A R T E I J t,1 A C H L A N D S C H A F T S -

G E $. T ,_ L T E K I S C H E M R A H M E N P L A N LI N D S C H A L L -

SCHL T ZGlJTACHTEN) 

GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGS8EREICHS 
DES BEBAUUNGSPLANES 

§ 9 ( 1 ) 12 8 8 AUG 

§ 9 ( 1 ) 17 9 8 AUG 

§ 9 ( 1) 24 II 

§ 9 ( 1 ) 21 B O A U (. 

§ ',1 ( 1 ) 22 B B A U G 

§ 9 ( 1 ) 2.5 a O 8 AUG 

§ 9 (7) BBAUG 



s T A D T R A V E N s B u R G 
Ortschaft Eschach, Ortsteil Weingartshof 

BEBAUUNGSPLAN 
SAUMWEG (47712) 

0 10 20 30 40 5om 

ZUM BEBAUUNGSPLAN GEHÖR[N ALS BESTANDTEILE: 

DER BEGRÜNDUNG SIND FOLGENDE AN L AGEN BEIGELEG T : 
A) ÜBERSICHTSPLAN 1:2 500 
B) LANDSCHAFTSGESTALTERISCHER RAHMENPLAN 
' MIT PFLANZPLAN FÜR 1.BAUABSCHN I T T 

C) SCHALLSCHUTZGUTACHTEN 

ANZUWENDEN I ST D I E 
(BUNDESGESETZB L ATT 

BAUNUTZUNGSVERORDNUNG 
1 s . 1757) 

1977 

TEXTLICHE FEST~[TZUNGEN PLANUNGSRECHTL ICHE.R ART: 

IM ALLGEME I NEN WOHNGEB I ET (§ 4 BAUNVO) 
A) S I ND NUR WOHNGEBÄUDE MI T N I CH T MEHR ALS 

2 WOHNUNGEN ZULÄSSIG 
B) WERDEN DIE VORGESEHENEN AUSNAHMEN N I CHT 

BESTANDTEIL DES BEBAUUNGSPLANES 

NEBENANLAGEN S I ND UNZULÄSSIG MIT AUSNAHME VON 
E I NFR I ED I GUNGEN 

SICH TFLÄCHEN 
I N DEN S I CHTFLÄCHEN DARF DURCH GELÄNDEGE
STALTUNG , BEPFLANZUNG, EINFR I EDIGUNG UND 
NUTZUNG D I E S I CHT OBERHALB E I NER HÖHE VON 
70 CM ÜBl:.R DEN FAHHBAHNEN N I CHT BEH I NDERT 
WERDEN . 

S I CHERUNG DER I NFRASTRUKTUR 
DIE FESTGESETZTEN BAUL I CHEN NUTZUNGEN S I ND 
ERST ZULÄSS I G, WENN DIE SCHADLOSE ABWASSER
SAMMLUNG UND -BESE I T I GUNG GES I CHERT IST. 
D I E AUFWENDUNGEN FÜR DEN ZULE I TUNGSSAMMLER 
MÜSSEN IM HAUSHA L TP L AN AUFGENOMMEN SE I N UND 
DER AUSFÜHRUNGSTERM I N MUSS FEST.STEHEN . 

GARAGEN UNO STELLPLÄTZE 

3BLATT SCHNITTE 

§ 4(4) BAUNVO 

§ 1 ( 4) BAUNVO 

§14(1) BAUNVO 

,v,; ~) 
§ 9 ( 1 ) ___!U»N V Q 

BAUNVO 

l '.,..,.../.,,,..'\ 



GARAGEN UND STELLPLÄTZE 
NUR IN DEN AUSGEWIESENEN FLÄCHEN UND IN 
DEN ÜBERBAUBAREN GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN ZULÄSS IG. 

IMMI SS ION SSCHU TZ 
AN DERB 30 LÄRMSCHUTZWALL MIT BEPFLANZUNG 
N A C H G U T A C 1-1-T l N , E. R F O R D E R L I C H E N F A L L S 8 E I B E -
BAUUNG WESTLICH DES,SAUMWEGES ZUSÄTZLICH 
SCHALLZAUN. AN DER TETTNANGER STR. PASSIVER 
SCHALLSCHU T Z MIT E IN ER DÄMMWIRKUNG VON 10 DB(A) 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN BAU0R0NUNGSRECHTLICHER ART: 

AUSSERE GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN: 
BE IM K I NDERGARTEN UND OSTWÄRTS DES SAUM
WEGES FLACHDÄCHER, KUBISCHE BAUKÖRPER OHNE 
GESIMSVORSPRÜNGE. KEINE MODISCH BETONTEN 
FARBEN UND MATER I ALIEN. D I E IM STADT L AND
SCHAFTSBILD AUFFALLENDEN BAUFORMEN SIND 
MIT DUNKLEN AUSSENFLACHEN ZU GESTALTEN. 
zw6scHEN B 30 UND SAUMW~G ZIEGELDÄCHER 
28 MIT KNIESTOCK BIS 60 CM GEMESSEN VON 
OK FUSSBODEN DES DG BIS ZUR UNTEREN BE
GRENZUNG DES OACHRAUMES. 

FREILEITUNGEN 

- (!, 
E I NFIEOIGUNG 

HINWl:.ISE: 

NIEDERSPANNUNGSFREILEITUNGEN SIND UNZU
LÄSSIG. 

ENTLANG DER BUNOESSTRASSE UND DER TETT
NANGER STRASSE IST AUS SICHERHEITSGRÜN
DEN EINE GESCHLOSSENE EINFRIEDIGUNG IN 
ABSTIMMUNG MIT DER BEPFLANZUNG ERFOR
DER LI CH. 

IM SONDERGEBIET ISl EINE PRIVATISIERUNG 
VON TEILFLÄCHEN DURCH BODENVERKEHR NACH 
§ 19 BBAUG AUSGESCHLOSSEN. r 
FÜR DIE NACHRICHTLICH AUFGENOMMENE PLA
NUNG DER 110 KV LEITUNG WIRD VON DER EVS 
EIN BESONDERES TRASSENGENEHMIGUNGSVER
FAHREN NACH§ 3 1 8 LANDESPLANUNGSGESETZ 
DURCHGEFÜHRT. 

§12(6) BAUNVO 

§ 9(1)24 BBAUG 

§111(1)1 LBO 

§111(1)4 LBO 

§111(1)6 LBO 



LJ.!8 Beb. Plan Gen.v. 13.7. 79 siehe bes. Ordner 

STADT RAVENSBURG 
ESCHACH 

BEBAUUNGSPLANAKTEN 
Betr. Be·bauungsplan„Soumweg„ 

Rechtsverb. ab 25. 7. 79 
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STADT RAVENSBURG 

Bebauungsplan Ravensburg/Weingartshof 

"Saumweg" (Flst. 477/2) 

Planfassung vom 1.8.1978/27.10.1978 

B e g r ü n d u n g 

Verfahrensgebiet: 

Das Verfahrensgebiet wird begrenzt: 

Im 

im 

im 

im 

N o r d e n 

W e s t e n 

S ü d e n 

O s t e n 

durch den F.W. 19/1 und die Verfahrensgrenze, 

durch die B 30, 
f.lD 'f"~ ::; 

durch die ß.ij.dgrenze der Parzelle 460/2, Q.:i,,e 

Vg~f~brg~s9rengg und die Nordgrenze der Par

zelle 477/3, 

durch die Tettnanger Straße (K 7983). 

Erfordernis der Planaufstellung: 

Es ist dringend erforderlich, für das teils im Vorgriff erschlos

sene und bebaute Gebiet einen qualifizierten Bebauungsplan aufzu

stellen. Die selbständige Gemeinde Eschach hatte für eine "band

artige" Entwicklung des Raumes zwischen B 30 und Tettnanger Straße 

von Weißenau bis Oberhofen 1971 einen städtebaulichen Ideenwettbe

werb durchgeführt. Die städtebauliche Idee wurde nicht aus einem 

Flächennutzungsplan entwickelt. Für das im vorliegenden Bebauungs

plan erfaßte Teilstück dieses ca. 5 km langen "Entwicklungsbandes" 

wurde 1973 von einem privaten Büro ein Bebauungsplanentwurf im 

Einvernehmen mit der LAWOG gefertigt. Nach dem Wettbewerb entstand 

1972/73 außerdem für das ostwärtige Hanggebiet ein Bebauungsplan 

. /. 
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für Familienheime. Beide Planinhalte wurden nicht auf das Wett

bewerbsergebnis und untereinander abgestimmt. Im Familienheim

gebiet wurden Hanghäuser überwiegend zur Talseite hin orientiert 

(an Stelle einer Südorientierung). Im staatlichen Baugelände wur

de dagegen die ursprüngliche Südorientierung te:nassierter Baufor

men zugunsten einer das Hanggebiet abriegelnden Zeilenbauweise 

aufgegeben, die zum Teil auf Fernsicht orientiert ist. Nach Ein

gliederung in die Stadt Ravensburg sollte das Verfahren wegen 

dringlicher Bauvorhaben (Kindergarten und Schwesternwohnungen) 

mit geringfügigen Korrekturenweiterbetrieben werden. Die Er

schließung ist,hie aYf esR ~pislpl~t&ep inzwischen durch Vol l aus 

bau abgeschlossen. Der Kindergarten und die beiden größten Bau

körper sind vorhanden. Das Sondergebiet war im gegebenen Umfang 

von der Gemeinde Eschach ohne abwassertechnische Voraussetzung 

ausgewiesen worden. Die Gebietsteile westlich des Saumweges kön

nen daher ohne erhebliche Vorleistungen durch einen neuen Entla

stungssammler noch nicht . bebaut werden. 

Planziele: 

Die Planziele wurden bereits von der selbständigen Gemeinde 

Eschach festgelegt. Abgesehen von den beratenen Korrekturen ist 

eine grundsätzliche Neuorientierung der Planungsziele nicht mehr 

möglich. 

Planinhalt: 

Im erfaßten Gebiet sollen Wohnheime des Landes Baden Württemberg 

(Liegenschaftsverwaltung, für Bedienstete des PLK Weißenau) er

richtet werden. Außerdem ist ein Kindergarten als Gemeinbedarfs-

fläche auszuweisen, sowie ein Ballspielplatz innerhalb des 

. / . 



- 3 -

Sondergebietes, der auch für die bereits bestehende nördlich an

schließende Wohnsiedlung des Bauträgers mit verwendet werden soll. 

Das Verfahrensgebiet umfaßt ca. 4,0 ha, davon werden ca. 3,0 ha 

als Sondergebiet für zweckgebundene Wohnheime und Wohnungen des 

PLK ausgewiesen, ca. 0,3 ha als Baufläche für den Gemeinbedarf 

Kindergarten, ca. 0,2 ha Allgemeines Wohngebiet, ca. 0,5 ha Ver

kehrs- und Verkehrsgrünfläche. Im Norden mußte das alte Baugebiet 

wegen einer Änderung im Allgemeinen Wohngebiet teilweise einbezo

gen werden. 

Möglich sind nach den reduzierten Plänen der LAW0G um 200 Wohn

heimplätze und ca. 55 Wohneinheiten. Im Sondergebiet werden dem

nach ca. 350 Einwohner erwartet. Das entspricht einer Bevölke

rungsdichte von ca. 120 Personen/ha, also etwa doppelt soviel, 

wie die im Flächennutzungsplan des Mittleren Schussentales für 

normale Wohngebiete in Eschach anzuwendenden Durchschnittswerte 

von 60 Personen/ha. Diese Wohndichte ist °'1s Sonder g e -

biet - standortgebunden zu den benachbarten PLK-Anlagen- flä

chennutzungsplanmäßig aus ~ w~ sen. Die erforderlichen Stellplätze 

. wurden mit dem Bauträger anhand des Stellplatzschlüssels für Fa

milienwohnun~en und Wohnheime überprüft. Dabei wurde davon ausge

gangen, daß nach den Richtlinien für die Ermittlung der Stell

plätze bei den Familienwohnungen 1 ,5 Stellplätze vorhanden sein 

sollen. Bei Wohnheimen soll erfahrungsgemäß nicht nach "Schwe

sternwohnheimen" bemessen werden, sondern analog Studentenwohn

heimen mit einem Stellplatz pro 2 Betten. Das ergibt rechnerisch 

für die tatsächliche Wohnform in diesem Sondergebiet einen Bedarf 

von ca. 100 Stellplätzen. Da zur Zeit gebaute Familienwohnungen 

mit Einzelpersonen überbelegt sind und teils mit Schwesternschü

lern unter 18 Jahren belegt werden, kann im Sondergebiet ein 

Schlüssel von 1 Stellplatz/2-3 Betten vertreten werden. Der Plan 

weist nunmehr insgesamt 178 Stellplätze aus. Dazu stehen 32 öf

fentliche Parkstände zur Verfügu_ng, insgesamt ergibt dies ca . 

210 Parkmöglichkeiten. Die genannte mögliche Gesamtzahl von Stell-

. / . 
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plätzen und öffentlichen Parkplätzen läßt sich mit der vorhande

nen Erschließung nicht mehr vermehren. Es ist im ersten Bauab

schnitt nicht nachzuweisen, daß diese Stellflächen später unge

nügend sind. Dagegen wird bei einer späteren Weiterentwicklung 

westlich des Saumweges im Baugesuch jeweils geprüft werden, ob 

die bebauungsplanmäßig ausgewiesenen Höchstwerte zum Maß der 

baulichen Nutzung tatsächlich ausgenutzt werden können. 

Das Sondergebiet wird durch den vorhandenen Saumweg erschlossen, 

der im Süden mit einer Wendeplatte abschließt. Eine Weiterent

wicklung des Gebietes nach Süden ist gemäß Flächennutzungsplan 

nicht mehr vorgesehen. Eine ortsrandbildende Abstaffelung der 

Baumassen nach Süden ist festgesetzt. Durch die Anordnung des 

Ballspielplatzes ist der Übergang ·zur freien Landschaft verbes

sert. Von einer zusätzlich~ri kleinen Stichstraße wird ein öf

fentlicher Fußweg zum FW. 19/1 ausgewiesen. Entlang der Tett

nanger Straße ist eine Verkehrsgrünfläche ausgewiesen mit Be

pflanzungsbindung durch höheren Baumsatz. Abgesetzt von der 

Tettnanger Straße wird ein . Gehrecht ausgewiesen, .das bei einer 

Weiterführung der Gehwegverbindung in Richtung Süden später in 

Anspruch genommen werden kann. Zunächst hat der Bauträger dort 

einen privaten Erschließungsweg hergestellt. 

Neben der vorhandenen öffentlichen Erschließung ist das Sonder

gebiet vom Bauträger zu erschließen. Dazu gehört insbesondere 

die Anlage von Kleinkinderspielplätzen in Beziehung zu den Fa

milienwohnungen und entlang der B 30 die Vervollständigung des 

Schallschutzdammes, der nachweislich den Verkehrslärm der B 30 

auf das zulässige Maß herabmindert. Entlang der Tettnanger Str. 

und für den Flankenschutz von Süden werden im Einzelfall ggf. 

hochbauliche passive Schallschutzmaßnahmen erforderlich . Im Be

bauungsplan sind zudem noch Flächen für Leitungsrechte ausge-

. / . 
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wiesen, insbesondere für einen Hauptsammler auf der Ostseite des 

Lärmschutzwalles. 

Im Bebauungsplan werden Pflanzgebote entlang der Tettnanger Str., 

der Bundesstraße 30, entlang der Fußwegverbindung im Norden, ent

lang der Ortsrandbildung im Süden und im Inneren des Quartiers 

festgesetzt. Der Bauträger hat einen eigenen Grünordnungsplan er

arbeitet, der darüberhinaus weiteren Aufschl~ß über landschafts

gärtnerische Einbindung gibt. Das konzentriert mit Appartement

wohnungen bebaute Gebiet zwischen Saumweg und der Tettnanger 

Straße erhält eine höhengestaffelte Bebauung mit Flachdach, fest

gesetzt werden bis 5 Vollgeschosse mit Höhenbeschränkung in Form 

von Staffelungen und einer absoluten Höhenbescbränkung auf 14 m 

über gewachsenem Gelände. (Damit wird durch den Bebauungsplan ein 

Recht gesetzt, das durch bestehende Ba uten teilweise überschrit

ten wird.) Zwischen B 30 und Saumweg soll die "Dachlandschaft" 

des nördlich anschließenden Gebietes fortgefühit werden. Die Bau

körper erhalten dort 1 - 3 Vollgeschosse. 

Die im ~läch~nnutzungsplan ausgewiesene und im Trassierungsver

fahren befindliche Trassenvariante der EVS für eine das Baugebiet 

querende 110-KV-Leitung wurde nachrichtlich dargestellt. ~ ~(h. 

~ Alternativvorschläge noch geprüft werden, ist nicht abzuse

hen, ob die Leitung dieses Gebiet tatsächlich queren wird. Die 

EVS hat die nachrichtlich dargestellte Trassierung in Kenntnis 

des Bebauungsplanes und der geplanten Bauhöhen beantragt. Diebe

antragte Trasse entspricht dem Flächennutzungsplan, aus dem der 

Bebauungsplan zu entwickeln ist. 

Die voraussichtlichen Kosten der städtebaulichen Maßnahmen bezüg

lich innerer Erschließung, Entwässerung und Versorgung betragen 

nach überschlägigen Erfahrungswerten bei DM 300 . 000,--/ha ca . 

. / . 
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1,2 Mio. DM. Dazu kommen Kosten für den Kindergarten. Die Er

schließung ist im Vorgriff überwiegend durchgeführt. Außerhalb 

des Gebietes sind jedoch Vorleistungen notwendig für einen Ab

leitungssammler und gewisse An-tei.le der Aufweitung Tettnanger 

Straße samt Unterführung für Fußgänger (bereits hergestelLt). 

~ Außerdem können Kosten für die Verlegung einer betriebseigenen 

Wasserleitung der Bleicherei entstehen. 1974 und 1975 waren für 

eine erste Ausbaustufe Straßenbau und Entwässerung 410.000,-- DM 

bereitgestellt. 

Das Sondergebiet ist im gegebenen Umfang von der Gemeinde Eschach 

ohne abwassertechnische Voraussetzung ausgewiesen worden. Es ist 

daher bezüglich der Infrastruktur sanierungsbedürftig. Nach über

schlägiger Ermittlung des Tiefbauamtes kann der überwiegende Teil 

des Verfahrensgebietes nicht verwirklic~werden, bevor entlang 

der B 30 ein neuer Entlastungssammler bis zum Regenüberlaufbecken 

in Mariatal gebaut ist. Daher soll der Bebauungsplan eine Fest

setzung gemäß§ 9 a BBauG enthalten. 

Zu der bisherigen Planfassung wurden 16 Träger öffentlicher Be

lange gehört. In der überarbeiteten Planfassung ist allen ein

schlägigen Anregungen weitgehend Rechnung getragen worden. 

Ravensburg, den 1 .8./27.10.1978 
Stadtplanungsamt 
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

• ZUM SATZUNGSBESCHLUSS • 

STADT RAVENSBURG ORTSCHAFT ESCHACH 
- STADTPLANUNGSAMT -

PLANBEZEICHNUNG : BEB.- p L:- Ä ND ER u NG u. -ERWEITERUNG 

„SAUMWEG" IN WEINGARTSHOF 

BEARBEITER : FLECK/BAUR 

DATUM : 25.03.1996 31.10.1996 
ÄNDERUNG 

• AMTSLEITER: 

M 1 : 500 

3.FERT IGUN 6 
SPA·VERM:

E ?? 



VERFAHRENSVERMERKE 

1. Aufstellungsbeschluß durch den T.A. 
2. Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 

gern. § 2( 1) BauGB 
3. Öffentliche Bekanntmachung der Bürgerbeteil igung 
4. Billigung des Bebauungsplanentwurf es und Auslegungs

beschluß durch den :a.. GR 
5. Ortsübliche Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung 
6. Öff enlliche Auslegung des Bebauungsplanentwurf es vom 

.. ..2.s ... ~.~:~.~ .... mit Begründung vom . ..?.~ ... ~.~:~~ ...... gern. 
§ 3(2) BauGB 

7. Satzungsbeschluß durch den Gemeinderat gern. § 10 BauGB 

Ravensburg, den „1~:.1.?.:.rn~ .. 

8. Abschluß des Anzeigeverfahrens durch Erlaß des Regierungs
präsidiums Tübingen 

AUSFERTIGUNG 
Der textliche und zeichnerische Inhalt dieses Bebauungsplanes 

_ stimmt mit dem Satzungsbeschluß vom .~.?.:.11.-.1~~-~ .. ... überein. 
Das Verfahren wurde ordnungsgemäß durchgeführt 

9. Ortsübliche Bekanntmachung und Beginn der Rechtsverbind
lichkeit des Bebauungsplanes 

Ravensburg, den ..?.~ . .9.? .. ß~.? 

Diese Mehrfertigung stimm.Lmit der Planurkunde überein. 
Ravensburg, den „1(1..,.f.: .. ~.,?-

am Jt-.Qt.rn~.9 .. .. .. ..... .. .. .. 

am J~:9.4.:J~.~.t .... ...... .. .. 
am .ltP..4.JI~.Q. .... ...... .. .. . 

13.05. 199 6 am .. .. .... .. ........... .. .... .... .. ... .. 
am J~;Q.~.: .. rn.~~ ....... ... .. . .. 

28.05.1996 vom ..... ... ............... .............. . 
bis .. ?.t~.t.rn.~.t .... .. ...... . 
am .. ~~ . .JJ:J~.$.?. .. .. .... .. ... .. 

.. . ~.9.~~.: . .Y.~.9!~.u .. .. ........... . 
(OBERBÜRGERMEISTER) 

vom . .9.~l.9.LL~.n ............ .. 
AZ ~?:-:~/.9.JJ.k1:::P.9.~!.n 

...... (9.~?.: .... :(~9.l.~r..) ............. . 
(OBERBÜRGERMEISTER) 

( <J~.?. ,.~S?.t.~~.r:i.b.~~.~!~.~.) ...... .. 
(AMTSLEITER BVA) 

~~ -
(VERM. ABTLG. SPA) 
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IP LAN z EICHENER KLÄR u N G 1 

für die Bebauungsplan-Änderung und -Erweiterung "Saumweg" /in Weingartshof/Ortschaft' Eschach 

jRECHTSGRUNDLAGENj 

1. Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. vom 08.12.1986, zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.04.1994 

2. Baunutzungsverordnung 1990 (BauNVO) i. d. F. vom 23.01.1990, zuletzt geändert durcl1 Gesetz vom 22.04.1993 

3. Planzeichenverordnung (PlanZV) i. d. F. vom 18.12.1990 

4. Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i. d. F. vom 12.03.1987, zuletzt geändert durch Gesetz vom 06.08.1.993 

5. Landesbauordnung für Baden-Württemberg (µ30) i. d. F. vom 08.08.1995 

jA)FESTSETZUNGENI 

!BEGRENZUNGSLINIEN i 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Beb.-Planes 

i--..---X----)(.___,.X,__.I Unterschiedliche Festsetzungen 

1 
Baugrenze 

Baulinie 

j ART UND MASS DER BAULICHEN NU'JZUNG j 

.. <{II'~~::,,: ·t·1 Aligemeines Wohngebiet 

1 z.B. 0,35 1 Grundflächenzahl 

1 z.B. @ 1 Geschoßllächenzahl 

1 

i = 111 1 l.ahl der Vollgeschosse 
. Z = IV . 

W H I Wandhöhen von Gebäuden 

§ 9(7) 

§ 16(5) 

§ 23(1) 

§ 23(1) 

§ 4 

§ 16(2)1 

§ 16(2)2 

§ 16(3)2 
§ 16(5) 

§ 16(3)2 

BauGB · 

BauNVO 

BauNVO 

BauNVO 

BauNVO 

BauNVO 

BauNVO 

BauNVO 
BauNVO 

BauNVO 
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• 1 BAUWEISE 1 

~--0--_ __,, Offene Bauweise 

INUTZUNGSSCHABLONEI 

Baugebiet Z = Zahl der Vollgeschosse 
(Größe des Baugeb. in m'-) 

Grundflächenzahl Gcschoßflächt1nzahl 
GRZ GFZ 

Bauweise 

Dachneigung 
(§ 74(1 )1 LBO) 

Maximale Wandhöhen 

Dachform ( § 74(1)1 LBO) 

Wandhöhe gemessen ab Oberkante 
Erdgeschoßfußbodenhöhe 

lvERKEHRSFLÄCHEN ! 

Straßenbegrenzungslinie 

44 30 
Höhenlage der Straße 

, 

Straßenbegrenzungslinie 

Geh- und Radweg m~ Höhenangabe 

-1 li tl , , 
1 

Anschluß der Baugrundstücke an die Verkehrsfläche 

!GRÜNFLÄCHEN! 

~!f:~½j)~{:rr~~~~{« 
'-"••··••I • • V .:1.-..•• :.-1 ::~-;~·$~-:::: ...... !::\;_-.:-:,~; 

Verkehrsgrünflächen al.s Bestandteil der Straße 

rxm11rr1 Private Grünflächen 

itf 11; iJ; ~Il! Off entliehe Grünflächen 

.·:;. KI. - SPt . ·•: : 
:.• •. . ... •· Privater Kindcm;pielplatz 

PRIVAT 
. .... 
• .. ·: ::, ·. , . . , 

§ 22(2) BauNVO 

§ 9(1)11 BauGB 
§ 9(2} BauGB 

§ 9(1)11 BauGB 
§ 9(2) BauGB 

§ 9(1)11 BauGB 

§ 9(1 )11 BauGB 

§ 9(1)15 BauGB 

§ 9(1)15 BauGB 

§ 9(1)15 BauGB 1 
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LJ F STSffiUNGEN 

!\ 

F ; \ 

·1 t llung do baullchcn Anlagen {Hauptfirstrichtung) § 9(1 )2 BauGB 
\ 

\ 

UJ 5i1 i D Rächen für Stellplätze § 9(1)4 BauGB 
/ . 

, • ' 1 () 

1 / .. 
1 1 

1 - 1 TGA Rächen für Tiefgaragen § 9(1 )4 BauGB r \ ; . 
T 
' 

1 ~2 1 r Fahrradabstellanlagen § 9(1 )4 BauGB ! 

1 ® 1 Stanq:>latz für Abfallbehälter {Mülleimer) § 9(1 )4 BauGB 
§ 14(1) BauNVO 

'71 2U. 

/ ~; 
-j 

1 f) 1 
·---

Versorgungsfläclicn (EVS-Station) co e '1 0 - § 9(1 )12 BauGB 
' 

~ 1 t110Rt rtg . EI Versorgungsleitungen (110 KV-Freileilung der EVS) § 9(1)13 BauGB 

Rächen für Aufschüttungen § 9(1)17 BauGB 
{Lärmschutzwall mit auf gesetztem Lärmschutzzaun § 9(1)24 BauGB . : . ' : . 
und verbindlichen Höhenangaben) § 9(2) BauGB 

~ ::: ... ~ ::: Ausgleichsmaßnahmen § 9(1)20 BauGB 
■■■ § 8a BNatSchG 

[~a~~J] Geh-, Fahr- und Leitungsrecht § 9(1)21 BauGB 
/ zugunsten der Allgemeinhert mit Bre-itcnmaß. 

I 
I 

c=~a2j] ; ' / Leitungsrecht zugunsten eines Ver-- oder Entsorgungs- § 9(1 )21 BauG 

/ 
...______ träger mit Breitenmaß -

.. 

• GR3FR3LR3 
-~ 

Geh-, Fahr- und Le~ungsrecht zuguf}Sten § 9(1 )21 BauG0 
, , 0 von betreff enden /\nliegern mit Breitenmaß 

1 

l 1 1 : r-._._w~ Passiver Läm1scl1vlz (Schalldämmaß in dB(A)) § 9(1 )24 Bau II 

1~e1 Baumpflanzgebot § 9(1 )25a Bau II 

0 0 0 0 0 0 0 Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von § 9(1 )25a 8 u( II 
o fflFG o 
0 0 0 0 Bäumen, Sträuchern uild sonstigen Bepflanzungen 

1: :1 µmgrenzung von Rochen mtt Bindungen für § 9(1)25b B uC II .fffäl. 
PFB Beptanzungen und für die Erhaltung von 
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86 

;: 

• 87, 

• 86.61 

35. 65 

I"""" V V - - ~ -, 

• • ~• • Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für 
• p f B • Bepfanzungen und für die Erhaltung von 
• • • • Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

1 B) SONSTIGE PLANZEICHEN (keine Festsetzungen) 1 

~ Bestehend{>,s Gebäude mit Hausnummer 

1---------- ''o J HöhenschM:hllinie (Neues Höhensyslem) 

~5 3 Kalaslergrenze mn Flurstücksnummer 

1 

DW MULDE...:.=) _____ _. 

EFH. 
&AOK. 

Dachentwässerungsgraben mit Fließrichtung 

Erdgescho ßf u ßbodenhöhe 
Oberkante Garager.der,ke (incl. 40 cm Belag/Erdüberdeckung) 

Straßenbegrenzungslinie { 
Die Gliederung in Fahrbahn, Gehweg, Parld>ucht, 
Verkehrsgrün sind unverbindlich. 
Stra6enbegrenzungslinie 

t) ANLAGEN ZUM BEBAUUNGSPLAN keine Bestandteile) 
1. Begründung vorn . ?~ß.3: ~~ - _3_1_.1Q•~~ -- .. 

2. Funktionsplan vom _2?-.0.~- ~~/~.1_.~~-9~· -· _ .•. 

3. Lännschutzgutachten vom f U l\ .19.9. 5 . (Sender+ Stahl) 

l lf X T Ll Clf_E_E.E s T s E _ J z 1J..N G E N " l 

Siehe nderte Anlage • der~ 25.03.96 131.10.96 geso 1n rassung vom .............. :1..: ..... .. .... . 

§ 9(1)25b BauGB 



STADT RAVENSBURG 
Stadtplanungsamt 
- 18flofl6 -

Bebauungsplanänderung und -Erweiterung "Saumweg" in Weingartshof 
Ortschaft Eschach 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
Fassung: 25.03.1996/31.10.1996 

Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten im Geltungsbereich alle bisherigen Festsetzungen außer Kratt. 

In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt: 

A) RECHTSGRUNDLAGEN 

1. Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. vom 08.12.1986, zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.04.1994 
und Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. vom 23.01.1990, zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.04.1993. 

2. Maßnahmengesetz zum BauGB vom 28.04.1993. 

3. Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i. d. F. vom 12.03.1987, zuletzt geändert durch Gesetz vom 06.08.1993. 

4. Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. vom 23.01.1990, zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.04.1993. 

5. Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) i. d. F. vom 08.08.1995 

6. Planzeichenverordnung (PlanzV) i. d. F. vom 18.12: 1990. 

B) PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
§ 9 BauGB 

und §§ 1-23 BauNVO 
1. Art der baulichen Nutzung § 9(1)1 BauNVO 

1.1 Allgemeines Wohngebiet § 4 BauNVO 
Ausnahmen nach § 4 (3) BauNVO sind nicht zulässig. 

2. Maß der baulichen Nutzung § 9(1)1 BauGB 
und § 19(4} BauNVO 

2.1 Die jeweils zulässige Grundfläche darf durch die Flächen 
von Garagen, Stellplätzen mit ihren Zufahrten bis zu 
einer Grundflächenzahl von 0,7 überschritten werden. 
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2.2 Bei der Ermittlung der Geschoßflächenzahl bleiben §§ 16(2)2 BauNVO 
Garagengeschosse (Tiefgaragen) unberücksichtigt. 20(3) BauNVO 
Flächen von Aufenthaltsräumen in Untergeschossen 21a(1+4) BauNVO 
einschl. Treppenhaus und Umfassungswänden werden 
ganz mit gerechnet. 

23 Zahl der Vollgeschosse § 16(5) BauNVO 
Das jeweils oberste Geschoß darf max. 
90 % der Grundfläche des darunterliegenden 
Geschosses umfassen. 

24 Wandhöhen § 16(3)2 BauNVO 
bei Z = III Wandhöhe max. 8,50 m 
bei Z = IV Wandhöhe max. 11,50 m 
jeweils ab Erdgeschoßfußbodenhöhe bis zum Schnittpunkt 
Hauswand/Dachhaut gemessen. 

3. Anschluß der Baugrundstücke an die Verkehrsflächen § 9(1)11 BauGB 
Verkehrsanschlüsse für Kraftfahrzeuge sind nur an 
den gekennzeichneten Stellen zulässig. 

4. Nebenanlagen § 14(1) BauNVO 
Soweit Flächen für Müllbehälter und Fahrradabstellanlagen 
nicht im Plan festgesetzt sind, gelten keine Standortbe-
schränkungen. Sonstige Nebenanlagen mit Ausnahme der pri-
vaten Erschließung sind nur innerhalb überbaubarer Flächen 
zulässig. Ausnahmen nach § 23 (5) BauNVO sind generell unzulässig. 

5. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung § 9(1)20 BauGB 
von Natur und Landschaft. 

5.1 Tiefgaragen sind mit mindestens 40 cm starken Erdschicht 
zu bedecken und zu begrünen. 

5.2 Stellplätze außerhalb von Tiefgaragenstandorten sind nur 
mit begrünten versickerungsfähigen Belägen zulässig. 

5.3 Regenwasser von Dachflächen ist über ein getrenntes 
Leitungsnetz in vorgesehene Leitungs-Grabentrassen zu 
leiten. 

6. Schutz vor Luftverunreinigung § 9(1)23 BauGB 
Kohle und Holz zur Heizzwecken und zur Warmwasserbe-
rettung dürfen nicht verwendet werden. Die Verwendung 
von Gasölen ist nur nach der seit 01.01.1989 gültigen 
EU-Richtlinie zulässig. 
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7. Schutz vor Lärmimmissionen 
(Grundlage: Gutachten Sender+ Stahl vom Februar 1995) 

a) Aktiver Lärmschutz 
Als Basis-Lärmschutz ist der bestehende Lärmschutz-
wall mit einem zusätzlichen 2 m hohen absorbierenden 
Lärmschutzzaun entlang der B 30 (incl. verbindlichen 
Höhenangaben) zum Schutz bewohnter Unter- und Erdge
schosse, der Wohngärten und Terrassen zu ergänzen 
und gern. Plan zu erweitern als auch zu bepflanzen. 
Die Lage des Lärmschutzzaunes darf um je 2 m verscho
ben werden. 

b) Passiver Lärmschutz 
Entsprechend DIN 4109 sind in Abhängigkeit der jeweils 
festgestellten Lärmpegelbereiche für Aufenthaltsräume 
von Wohnungen ab dem 1. Obergeschoß an bezeichneten 
Nord-, West-und Südfassaden folgende Anforderungen an 
das jeweils erforderliche Schalldämmaß der Außenbau
teile (Flächenanteil Fenster+ Wand) zu erreichen und 
nachzuweisen (erf. R'w, res. = bewertetes, resultierendes 
Schalldämmaß) und zwar für Lärmpegelbereich (LPB) nach 
DIN 4109 =III= 35 dB 

IV =40 dB 
V= 45 dB 

Zur Sicherstellung eines hygienisch ausreichenden Luft
wechsels in Aufenthaltsräumen, insbesonders in Schlafräumen, 
sind schallgedämpfte Lüftungseinrichtungen oder andere 
gleichwertige Maßnahmen vorzusehen. 

8. Baumpflanzgetxrt 
Entsprechend dem Planeintrag sind in den Baugebieten, 
als auch in den Ausgleichsflächen großkronige, 
hochwachsende heimische Laubbäume zu pflanzen und zu 
unterhalten. 
Es sind Hochstämme mit einem Stammumfang von mind. 
20 cm (gemessen in 1 m Höhe) zu pflanzen, zu unter
halten und ggf. zu ersetzen. Es sind Arten der Vor
schlagsliste (s. Hinweise) zu verwenden. 

§ 9(1)17 BauGB 
§ 9(1 )24 BauGB 

§ 9(1 )25a BauGB 

C) ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (Gestaltungsvorschriften nach§ 74 LBO) 

1. Dachdeckung 
Es sind nur anthrazitfarbene Dachsteine zulässig. 

2. Fassaden 
- Einzelne Fassadenteile sind zu begrünen, sofern 

keine Bäume vorgepflanzt werden können. 
- Die Fassaden im Dachgeschoß sind mit ent

sprechendem Material von den darunterliegenden 
Flächen abzusetzen. 

3. Werbeanlagen 
Diese sind generell unzulässig. 

§ 74(1) LBO 

§ 74(1)1 LBO 

§ 74(1)2 LBO 
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4. Außenantennen 
Diese sind unzulässig, wenn ein vergleichbarer Kabel
anschluß möglich ist. 

5. Niederspa.nnungsfreileitungen 
Diese sind vorbehaltlich anderer gesetzlicher 
Regelungen zu verkabeln. 

6. Einfriedungen 
Es ist nur ein eingepflanzter, 80 cm hoher Draht
maschenzaun zulässig. 

7. Gestaltung unbebauter Flächen 
Nicht überbaute und für private Erschließungsanlagen 
nicht benötigte Flächen sind landschaftsgärtnerisch 
zu gestalten. 

8. Notwendige Stellplätze 
Stellplätze sind nachzuweisen, für Wohnungen 
bis 55 m2 1,0 Stellplätze/ebenerdig 

od. in Tief g. 
zw. 56-100 m2 1,5 Stellplätze 
üb. 100 m2 2,0 Stellplätze 

D) ZUORDNUNG VON AUSGLEICHSMASSNAHMEN 

Die im Beb.-Plan festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen 
Nr. 1 mit ca. 4.800 m2 wird den Baugebieten 

WA1 mit 20 % und 
WA2 mit 80 % zugeordnet. 

Die lntensivobstanlage und das Pappelgehölz ist 
sukzessive durch hochstämmige Obstbäume zu ersetzen. 
Die Ausgleichsfläche selbst ist extensiv zu nutzen. 

Nr. II mit ca. 380 m2 wird dem Baugebiet 
WA2 zu 100 % zugeordnet. 

Nr. III mit ca. 1.860 m2 wird der öffentl. 
Verkehrsfläche zu 100 % zugeordnet. 

E) HINWEISE 

1. Wasserversorgung 
Der Einbau von Druckminderern ist erforderlich. 

2. Darstellung der Außenanlagen im Bauantrag 
gern. § 53 LBO und BauVorNO 
Außenanlagen wie private Erschließungen,Stellplätze, 
Geländeveränderungen mit Höhenangaben, befestigte und 
begrünte Flächen, Beleuchtung und Entwässerung sind 
im Bauantrag mit darzustellen. In der Baubeschreibung 
sind Angaben über Farben von Fassaden und Dächern 
zu machen. 

3. Höhensystem 
Die im Bebauungsplan eingetragenen Höhen beziehen 
sich auf das "neue Höhensystem". 

§ 74(1)4 LBO 

§ 74(1)5 LBO 

§ 74(1)3 LBO 

§ 74(1)3 LBO 

§ 74(2)2 LBO 

§ 8a BNatSchG 
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4. Höhenlage von Gebäuden 
Die Gebäude werden in ihrer Höhenlage im Baugenehmigungs
verfahren festgelegt. Die im Bebauungsplan eingetragenen 
Gebäudehöhen gelten lediglich als Richtzahlen. 

5. Pflanzvorschläge 
großkronige Bäume (U=30cm) 
Bergahorn (Acer pseudoplatanus) 
Erle (Ainus glutinosa) 
Feldahorn (Acer campestre) 
Hainbuche (Carpinus betulus) 
Nußbaum (Juglans regia) 
Linde (Tilia cordata) 
Obstbäume 
Spitzahorn (Acer platanoides) 
Gemeine Esche (Fraxinus excelsior) 
Stieleiche (Quercus petraea) 

- Sträucher: 
Weide (Salix caprea) 
Hartriegel (Cornus mas) 
Haselnuß (Corylus avellana) 
Traubenkirsche (Prunus padus) 
Heckenrose (Rose canina) 

6. Hebeanlagen 

kleinkronige Bäume (U=20 cm) 
Birke (Betula pendula) 
Vogelkirsche (Prunus avium) 
Birnenbaum (Pyrus pyraster) 
Eberesche (Sorbus aucuparia) 
Mehlbeere (Sorbus aria) 
und Obstbäume 

Die Entwässerung der Tiefgaragen erfordern möglicher
weise Hebeanlagen. 

7. Bodenschutz bei Bauarbeiten 
Auf entspr. Merkblätter des Amtes für Wasserwirtschaft 
und Bodenschutz zum Bodenschutz wird verwiesen. Zur 
Ergänzung des Lärmschutzwalles und zur Geländemode
llierung ist überschüssiges Erdaushubmaterial zu ver
wenden. 

8. Grurmhutz-löschwassermenge 
Die Stadtwerke stellen eine Grundschutz-Löschwassermenge 
von 96 m3/Stunde bereit. Darüber hinausgehender Lösch
wasserbedarf ist Objektschutz und ist von den Bauherren 
bereitzustellen. 

9. Brarmhutzbelange: 
Bei voller Ausschöpfung der zulässigen Gebäudehöhen werden 
gern. der Verwaltungsvorschrift "Feuerwehrflächen" besondere 
zu berücksichtigende Anforderungen gestellt. 

10. Belange des Umweltschutzes und der Energieeinsparung 
Regenerative bzw. solargestützte Energieeinsparungsmaßnahmen 
(z. B. Blockheizkraftwerk im Dachgeschoß), welche über die ge
setzlichen Anforderungen an den bautechnischen Wärmeschutz 
hinausgehen, werden ausdrücklich empfohlen. 
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11. Belange der Straßenbawerwaltung 
a) Bepflanzungen entlang der B 30 sind vor Ausführung mit dem 

Straßenbauamt abzustimmen. 

b) Der B 30 und deren Entwässerungseinrichtungen darf von dem 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes kein Oberflächenwasser 
zugeführt werden. 

c) Im Bereich des Straßenkörpers der B 30 dürfen keine Ver
und Entsorgungsleitungen verlegt werden. Evtl. notwendige 
Aufgrabungen im Bereich der B 30 für Kreuzungen von oder 
für Anschlüsse an Ver- und Entsorgungsleitungen dürfen 
erst nach Abschluß einer vertraglichen Regelung mit dem 
Straßenbauamt Ravensburg vorgenommen werden. 

12. Belange der EVS 
Im Schutzbereich der Starkstromleitung sind bes. Bedingungen 
der EVS für die Errichtung von Bauwerken zu beachten. 

13. Belange des geologischen Landesamtes Baden-Württemberg 
Für die geplanten Bauvorhaben (incl. Tiefgaragen) ist eine 
ingenieurgeologische Beratung in Anspruch zu nehmen, weil in 
Schwemmflächenablagerungen lokal kompressible Bodenschichten 
auftreten können. 

F) ANLAGEN ZUM BEBAUUNGSPLAN 

1. Begründung vom 25.03.1996/31.10.1996 
2. Funktionsplan vom 25.03.1996/31.10.1996 
3. Lärmgutachten vom Februar 1995 (Sender+ Stahl) 

Ravensburg, den 25.03.1996/31.10.1996 

,;}.S~ adtpll,an~ngs.amVFleck 

f-_)Cu,J/JJ}Jc,_~ 
Dunkelberg 
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VERFAHRENSVERMERKE 

1. Aufstellungsbescl1luß durch den T.A. 
2. Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 

gern. § 2(1) BauGB 
3. Öffentliche Bekanntmachung der Bürgerbeteiligung 
4. Billigung des Bebauungsplanentwuries und Auslegungs

beschluß durch den tt. GR 
5. Ortsübliche Bekanntmachung der öff entliehen Auslegung 
6. Öff entliehe Auslegung des Bebauungsplanentwuries vom 

.. .. ?.?:.q~ .. ~.~ ... . mit Begründung vom ... ?.?:.q.~:~? ..... . gern. 
§ 3(2) BauGB 

7. Satzungsbeschluß durch den Gemeinderat gern. § 1 O BauGB 

Ravensburg, den .1~ .... 1~:.1.~~.~ .. 

8. Abschluß des Anzeigeveriahrens durch Erlaß des Regierungs
präsidiums Tübingen 

AUSFERTIGUNG 
Der textliche und zeichnerische Inhalt dieses Bebauungsplanes 

. stimmt mit dem Satzungsbeschluß vom .. ??.J.U.~~~ ..... überein. 
Das Veriahren wurde ordnungsgemäß durchgeführt. 

Ravensburg, den .1.~.,.9. .?..1.$.$.7. 

9. Ortsübliche Bekanntmachung und Beginn der Rechtsverbind
lichkeit des Bebauungsplanes 

Ravensburg, den .?~.:.9.l.:.!.$.~1 

Diese Mehriertigung stimmt mit der Planurkunde überein. 
Ravensburg, den ... ... .. ............ .. . 

am Jl-.P.1:.rn~t ........... ... . 

am .M:Q4.:J~~t .............. . 
am 14,P.4,JJ~.9 ..... .... ...... . 

13.05. 1996 am ..... .. .... ... .. ... ... ..... ... ...... . . 
am .rn;Qt.J~.~~-·· ·"· "· ·· ··· 

28.05.1996 vom ......................... .. ...... ... . . 
bis .. ?.t~.trn.~.t ......... ... . 
am ... ?.1?.J.L.1~~.~ .... .... ....... . 

.. (.9~:? .... .Y.S?9.!.~.o .... ........... . 
(OBERBÜRGERMEISTER) 

. ...... (. 'J~.?. : .. Y.?. 9. \ ~.1J. ............ . 
(OBERBÜRGERMEISTER) 

am . .l.$. ... Q)....1.$.$.? ... ... .. .... ... . 

(9.~~:.~.C?.~.r.i.~0.h.g~.~!~r. ) ... ... . 
(AMTSLEITER BVA) 

(VERM. ABTLG. SPA) 
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zum Satzungsbeschluß gern. § 9(8) BauGB 
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1. RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH 

2. ANLAß FÜR DIE BEB.-PLAN-ÄNDERUNG UND-ERWEITERUNG 

3. RÄUMLICHE UND STRUKTURELLE SITUATION 

4. BESTEHENDE RECHTSVERHÄL TNISSE 

5. ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN UND VORGABEN 

6. GENERELLE ZIELE UND ZWECKE DER BEBAUUNGSPLAN-ÄNDERUNG UND 

- ERWEITERUNG 
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8. AUSWIRKUNGEN DER BEB.-PLAN-ÄNDERUNG UND -ERWEITERUNG 

9. BETEILIGUNG DER BÜRGER UND DER TRÄGER ÖFFENTL. BELANGE 

10. PLANDATEN 

11. KOSTENSCHÄTZUNG DER STÄDTEBAULICHEN MABNAHME 
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1. RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH 

Im Westen 

im Norden 

im Osten 

im Süden 

von der B 30 - östl. Fahrbahnrand 

vom Gehweg Fist. 590/6 - östl. Wegrand 

vom Fist. 477/12 (Kindergarten), vom Saumweg, westl. Fahrbahnrand, 

die südl. Wendeanlage einschließend, vom Fist. 447/3 - nördl. Rand, 

von der T ettnanger Str. - westl. Rand 

gern. Planeintrag die Fist. 438 und 460/2 querend, sowie von 

Fist. 473 - nördl. Rand 

2. ANLAß FÜR DIE BEB.-PLAN-ÄNDERUNG UND-ERWEITERUNG 

Die bisher nicht ausgeschöpften Möglichkeiten zur Bereitstellung dringend erforderlicher 

Wohnbauflächen sollen genutzt und ergänzt werden. Die LEG hat im Einvernehmen mit der 

Stadt Ravensburg eine geänderte Konzeption für die Bebauung dieses Geländes entwickelt. 

Eine erste Baumaßnahme wurde auf der noch bestehenden Rechtsgrundlage realisiert. 

Die LEG als planende und ausführende Vertreterin des Grundstückseigentümers Land 

Baden-Württemberg, will von der früheren gemischten Baustruktur abweichen und statt-

dessen ausschließlich Geschoßwohnungsbau ausführen. Stadt und Ortschaft wirken darauf 

hin, daß ein angemessener Anteil der geplanten Wohnungen weiteren Nutzerkreisen eröffnet 

wird. Ferner soll eine bauliche Erweiterung, auch über den Saumweg erschlossen, nach Süden 

realisiert werden. 

3. RÄUMLICHE UND STRUKTURELLE SITUATION 

- Lage 

Der seit 1979 rechtsverbindliche Bebauungsplan wird im Bereich zwischen der hergestellten 

Erschließungsstraße Saumweg und der B 30 geändert und nach Süden erweitert. 
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- Verkehr 

Das gesamte Gebiet wird gegenwärtig verkehr/ich vom Saumweg erschlossen; dieser ist 

an die Tettnanger Straße (K 7983) angebunden. Ein Direktanschluß an die Friedrichshafener 

Straße soll nach Bau der B 30 - südlicher Abschnitt - ermöglicht werden können. Dafür 

wird die erforderliche Fläche mittels einer festgesetzten öffentl. Grünfläche vorge-

halten. Ein eigener, verkehrsabgewandter Radweg als auch fahrbahnbegleitende Radwege 

entlang der K 7983 und die Bushaltestelle auf ders., stellen eine attraktive Anbindung 

an die Kernstadt dar. 

- Bestehende Nutzungen 

Der bebaute Teil ist von großen Wohnblöcken für Bedienstete des Landeskrankenhauses 

Weißenau und sonstiger Behörden geprägt. Ein Kindergarten versorgt den Ortsteil 

Weingartshof. Im Vorgriff auf die Beb.-Plan-Änderung wurde kürzlich ein Geschoßbau 

erstellt, welcher zunächst als Studentenwohnheim dient. Die Grundrisse sind jedoch 

für spätere Familiennutzung ausgelegt. 

- Ver- und Entsorgungsleitungen 

Das Gebiet ist voll ver- und entsorgt. Eine überörtliche 110-KV-Leitung der EVS 

durchquert das Gebiet. Von dieser sind Schutzabstände im Rahmen der weiteren 

Bebauung einzuhalten. 

- Gelände 

Das bisher unbebaute Plangebiet fällt nach Westen zum bestehenden Lärmschutzwall 

an der B 30 flach ab. Südlich des Saumweges befindet sich eine Baumgruppe aus 

Pappeln; westlich davon schließt ein Maisacker und eine Obstanlage an. 

- Vorbelastung 

Das Plangebiet als auch der Baubestand sind mit Lärmimmissionen des B 30-Verkehrs 

vorbelastet. Der bestehende bepflanzte Lärmschutzwall schützt lediglich Erdgeschosse 

mit Gartenterrassen - und dies nur teilweise. Altlasten im Boden sind im betreffen-

den Gebiet nicht bekannt. 
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4. BESTEHENDE RECHTSVERHÄL TNISSE 

Der erstmals für das betreffende Gebiet erstellte Bebauungsplan ist seit dem 25.07.1979 

rechtsverbindlich. 

5. ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN UND VORGABEN 

Die Beb.-Plan-Änderung und -Erweiterung wurde aus den Darstellungen des Flächennutzungsplanes 

(FNP), Zieljahr 2000, entwickelt. Statt eines sonstigen Sondergebietes wird aufgrund der 

faktischen Nutzung ein "Allgemeines Wohngebiet" festgesetzt. 

Die wasserrechtliche Genehmigung zur abwassertechnischen Erschließung des Baugebietes wurde 

am 29.08.1996 vom Landratsamt Ravensburg genehmigt und nachrichtlich in den Bebauungsplan 

übernommen. 

6. GENERELLE ZIELE UND ZWECKE DER BEB.-PLAN-ÄNDERUNG UND -ERWEITERUNG 

- Kommunale Erfüllung der lebhaften Nachfrage nach stadtnahen Wohnungen mit gutem Wohnwert 

- Stärkung der vorhandenen und gut ausgebauten Infrastruktur, u. a. 

• Ver- und Entsorgung 

• Kindergarten 

• öff. Pers.-Nahverkehr 

• Ergänzung der bestehenden Lärmschutzanlage nach Gutachten, um mind. die jeweiligen 

Erdgeschosse mit Wohnterrassen aktiv zu schützen. Festsetzung von Außenbauteilen für die 

oberen Geschosse mit dem jeweils erforderlichen Schalldämmaß. 

- Ökologische Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffsminderungen und Siedlungsrandbegrünung für geplante 

Eingriffe in den Naturraum im erforderlichen Umfang und Qualität. 

7. PLANINHAL T 

- Bebauung 

Analog der bisher bestehenden Geschoßbebauung und der stadtkernnahen Lage wird ausschließlich 

Geschoßbau zwischen 2 und 3 Wohnebenen zuzügl. jeweils ein Dachgeschoss als anrechenbares 

Vollgeschoss auf den noch bebaubaren Flächen in der Form von Blocks und Punkthäusern 

festgesetzt. 
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Außerdem sind Untergeschosse aller "Punkt"- und "Längshäuser" bedingt durch die 

Hanglage auch für Wohnzwecke nutzbar, soweit eine Anrechnung als Vollgeschosse 

außer Betracht bleibt. Die Anordnung erfolgt längs der Topographie in Nordsüd-Richtung 

gestaffelt. Gute Besonnung, Durchlüftung und Aussichtsverhältnisse sichern einen guten 

Wohnwert. 

Die Baugrundstücke werden generell als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt, wie es der 

faktischen Nutzungsabsicht entspricht. 

Der erforderliche Stellplatzbedarf für das Nebaugebiet soll zu ca. 2/3 in erdüberdeckten 

Tiefgaragen und zu ca. 1/3 durch ebenerdige Stellplätze gedeckt und an den Saumweg angebunden 

werden. Dem Fehlbedarf an privaten Stellplätzen für den Baubestand östlich des Saumweges will 

der Bauträger durch Bau weiterer Stellplätze im Neubaugebiet als auch im Baubestand nachkommen 

- entspr. der Nachfrage von den Bewohnern. Öffentliche Parkplätze werden in erforderlichem Umfang 

festgesetzt. 

- Ausgleichsmaßnahmen für geplante Eingriffe in den Naturraum 

Nach § 8 a Bundesnaturschutzgesetz sind Eingriffe bei Nachverdichtungen und Erweiterungen 

von Beb.-Plänen zu bewerten und auszugleichen. Danach sind Maßnahmen zur Eingriffsminderung 

und zum Ausgleich in ermitteltem Umfang planungsrechtlich zu sichern. 

- Nachweis erf orderticher Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen und deren Zuordnung zu den 

Eingriffsflächen 

Die Nachverdichtung im WA1 des bisher rechtsverbindl. Bebauungsplanes als auch die 

Baugebietserweiterung WA2 mit Erschließung erfordert gern. § 8 a BNatSchG Ausgleichsmaß

nahmen. 

An Eingriffsminderungen wird festgesetzt: 

- erdüberdeckte Tiefgaragen 

- Ein- und Durchgrünung des Planungsgebietes 

- Stellplätze mit versicherungsfähigen Belägen 

- Ableitung von Dachflächenwasser über bestehende und ge-

plante Gräben zum Weiher im "Mariataler Wäldle". 

- Fassadenbegrünung. 
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Als Ausgleichsmaßnahmen werden festgesetzt: 

1. Fist. 477/3 und 475 mit zus. 4 800 m2 für extensive Nutzung und sukzessiver Neube-

pflanzung mit hochstämmigen Obstbäumen. Der darin geplante Kinderspielplatz bleibt 

von der Bewertung ausgenommen. 

II. Flst.-Teil von 438 mit ca. 380 m2 als Baugebietseingrünung und Bepflanzung mit 

standortgerechten Bäumen und Sträuchern. 

III. Flst.-Teil von 438 mit ca. 1 860 m2 als Ergänzung des Lärmschutzwalles und Bepflanzung 

mit standortgerechten Bäumen und Sträuchern. 

Ausgleich für WA1 , 

WA1 wird nachverdichtet von 4 900 m2 auf zulässige 7 200 m2 Geschoßfläche. Der 

Versiegelungsanteil erhöht sich von 50 auf 70 % der Bezugsbaufläche mit 12 000 m2. Der 

bestehende Lärmschutzwall wird für die Nachverdichtung und Baubestand pauschal als Ausgleich 

angerechnet. Bisherige Nutzung unbebauter Flächen als Brache/Grünland. Die Zunahme des Ver

siegelungsanteiles um 20 % ist auszugleichen 

20 % von 12 000 m2 Bauland 

20 % der Ausgleichsfläche 1.) von 4 800 m2 

zzgl. best. Lärmschutzwall mit ca. 

zusammen 

Ausgleich für WA2 

= 2 400 m2 

= 960 m2 

4 000 m2 

4 960 m2 

WA2 stellt die Baugebietserweiterung nach Süden mit 5 000 m2 Bezugsbaufläche 

und 4 500 m2 zulässige Geschoßfläche dar. 

Versiegelungsanteil 70 % von 5 000 m2 

(Bisherige Nutzung als Maisacker) 

80 % der Ausgleichsfläche 1.) von 4 800 m2 

zzgl. 100 % der Ausgleichsfläche 2.) 

mit 380 m2 

zusammen 

= 3 500 m2 

= 3 840 m2 

= 380 m2 

4 220 m2 
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Ausgleich für die Erweiterung des Saumweges nach Westen 

Fläche ca. 1 200 m2 

(Bisherige Nutzung als Maisacker) 

Bepflanzter Lärmschutzwall 

als Ergänzung nach Süden. 

Fazit: 

ca. 1 860 m2 

Mit den festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen und Eingriffsminderungen werden die geplanten Eingrif

fe ausreichend kompensiert. 

- Kinderspielplatz 

Der festgesetzte Kinderspielplatz im Schwerpunkt der künftigen Wohnbebauung mit ca. 600 m2 

ist am Rande der Ausgleichsfläche (Hanggebiet zur Tettnanger Straße hin) als private Ein

richtung vorgesehen. Obwohl diese Fläche im Eigentum der Stadt liegt, wird eine öffentl. 

Widmung für nicht erforderlich gehalten. Falls die betroffenen Bauträger diese Fläche 

übernehmen und auf eigene Kosten einrichten, kann die Verpflichtung der Bauherren zur 

Herstellung von Kleinkinderspielplätzen aufgrund des zentralen Standortes entfallen. 

- Erschließung und Entwässerung 

Der bestehende Saumweg soll nach Westen verlängert werden. Die bestehende Wendeplatte im 

Norden des Saumweges als eigene Erschließungsanlage ist entbehrlich. Diese soll als öffentl. 

Parkplatz umgebaut werden, weil hierfür dringender Bedarf besteht. 

Das Entwässerungsnetz ist vorhanden und ist so ausgelegt, daß auch die künftige Bebauung 

entsorgt werden kann. Aus ökologischen Gründen soll das Dachflächenwasser von 

geplanten Gebäuden getrennt gesammelt und über geplante und bestehende Gräben dem Weiher 

im "Mariataler Wäldle" zugeführt werden (Entlastung des Kanalnetzes, Regenüberlaufbecken, 

Kläranlage sowie größerer Wasseraustausch im Weiher). 

- Lännschutzmaßnahmen 

Der Lärmschutzgutachter Sender und Stahl (Ludwigsburg) schlägt im Gutachten vom Februar 1995 

vor, den vorhandenen Lärmschutzwall um ca. 160 m nach Süden zu verlängern und zusätzlich 

mit einem 2 m hohen Lärmschutzzaun zu erhöhen. Damit werden die Erdgeschosse mit 

Wohnterrassen aktiv geschützt. Überschüssiges Erdaushubmaterial ist dafür zu verwenden. 
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An einzelnen Fassaden der Obergeschosse werden näher bezeichnete Anforderungen an das 

jeweils erforderliche Schalldämmaß gestellt und sind nachzuweisen (festgestellte 

Lärmpegelbereiche von III bis V gern. DIN 4109). 

Das Schallgutachten geht von der ungünstigsten Situation aus, was die zu erwartende Verkehrs

menge und den Anschluß an die B 30 betrifft. 

- Weitere Festsetzungen (zeichnerisch und textlich): 

Verfahrensgebiet 

Der räumliche Geltungsbereich umfaßt gern. Flächennutzungsplan Baulandflächen, Ausgleichsflä-

chen, Lärmschutzanlagen und Verkehrsflächen. 

Art der baulichen Nutzung: 

Allgemeines Wohngebiet gemäß der nachgefragten Nutzungsabsicht. 

Überbaubare Flächen 

Als Gestattungsziel wurde mit allen Beteiligten ein rechteckiger bzw. quadratischer, 2 - 3-geschossi

ger Haustyp mit zurückversetztem Dachgeschoß definiert. 

Die enggefaßten überbaubaren Flächen hinsichtlich Größen und Standorte stellen das Ergebnis vie

ler Beratungen und Studien dar. 

lnsbesonders am südlichen Baugebietsrand wird ein weitergehender Regelungsbedarf hinsichtlich 

Baukörpergestaltung für erforderlich gehalten, weil hier der Übergang von ländlicher zu städtischer 

Bebauung stattfindet. 

An diesen exponiert gelegenen Bauquartieren werden deshalb an jeweils der B 30 zugewandten 

Seiten Baulinien für erforderlich gehalten, um schlichte und klare Baukörper zu sichern. 

Maß der baulichen Nutzung: 

Die hohe Nutzungsdichte im Baubestand mit entsprechend hohem Verkehrsaufkommen als auch 

die Durchschneidung des Gebietes mit einer Hochspannungsleitung, ist zwingender Anlaß für ver

haltene Nutzungsmaße wie vorgesehen. Die Gebäudehöhen werden von der B 30 an hangaufwärts 

bis zum Baubestand gestaffelt. Die Überschreitung der jeweiligen Grundflächenzahl von mehr als 

50 % auf 0,7 für Tiefgaragen und Stellplätze mit ihren Zufahrten als auch für Nebenanlagen 

wird mit der hohen Zahl erforderlicher Parkierungsanlagen - bedingt durch eine mögliche Zahl 

von Wohnungen -begründet. Außerdem muß das Stellplatzdefizit des benachbarten Baubestandes 

ausgeglichen werden können. 
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Öffentliche Grünfläche östl. der geplanten Lärmschutzanlage: 

Diese Fläche wird für einen angestrebten späteren Anschluß des Saumweges an die B 30 als 

öffentliches Grün gesichert. 

Flächen für Stellplätze, Garagen und Tiefgaragen: 

Das planungsrechtliche Angebot geht über den Bedarf der Neubebauung hinaus, um den Mangel 

an Stellplätzen im Baubestand ausgleichen zu können. 

Nebenanlagen: 

Einschränkungen über Art und Standorte von Nebenanlagen werden mit dem Gestaltungsziel des 

geplanten Baugebiets begründet. 

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft: 

Die festgesetzte Erdüberdeckung von Tiefgaragen mit mind. 40 cm ist erforderlich, um die 

Versiegelung zu minimieren. Aus gleichem Grund sind ebenerdige Stellplätze nur mit ver

sickerungsfähigen Belägen zulässig. Die Ableitung von Dachflächenwasser über anzulegende 

Gräben im Baugebiet und über einen bestehenden Graben zwischen dem Baugebiet und dem Wei

her im "Mariataler Wäldle" wird mit der Entlastung des bestehenden Entsorgungssystems und dem 

mangelnden Zufluß und auch Wasseraustausch dieses Weihers begründet. 

Schutz vor Luftverunreinigung: 

Der Ausschluß fester Brennstoffe (Holz und Kohle) wird allgemein mit dem Umweltschutz und 

insbesondere mit der Häufigkeit von lnversionswetterlagen mit schwachen Winden im Mittleren 

Schussental und damit einhergehenden hohen Schadstoffbelastungen der Luft begründet. 

Örtliche Baworschriften: 

Vorschriften zur äußeren Gestaltung baulicher Anlagen, Außenantennen, Freileitungen sowie 

zu Außenanlagen werden mit dem angestrebten Erscheinungsbild des Baugebietes begründet. 
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8. AUSWIRKUNGEN DER BEB.-PLAN-ÄNDERUNG UND -ERWEITERUNG 

Verwendung von Symbolen: 

(-) negative Auswirkung 

(o) keine Auswirkung 

(+) positive Auswirkung 

- auf die Umwelt: 

(-) 0,50 ha werden der freien Landschaft durch weitere Bebauung entzogen 

(-) weitere Zunahme der Verkehrsfrequenz insbesondere auf der Tettnanger Straße 

(-) Versiegelung von Flächen für Bebauung und Erschließung 

(o) vernachlässigbarer klimatischer Einfluß auf die Umgebung 

(+) Ausgleichsmaßnahmen und eingriffsmindernde Maßnahmen wie unter 7. nachgewiesen 

- auf dem Wohnungsmarkt: 

(+) entlastend 

- auf die vorhandene Infrastruktur: 

( +) stärkend 

9. BETEILIGUNG DER BÜRGER UND DER TRÄGER ÖFFENTL. BELANGE 

a) Die vorgezogene Bürgerbeteiligung wurde am 02.05.1990 durchgeführt. 

Die vorgebrachten Äußerungen wurden in der weiteren Baubearbeitung überprüft und 

berücksichtigt, wo dies geboten und möglich war. 

b) Die Träger öffentlicher Belange sowie städt. Dienststellen wurden am 20.12.1994 um 

Stellungnahme gebeten. 

Die Bewertung dieser Stellungnahmen führte im wesentlichen zu folgendem Ergebnis: 

- Der Saumweg wird zur Erschließung der südl. Erweiterung nach Westen verlängert, ohne einen 

Anschluß an die B 30 zu erhalten. Die für einen später angestrebten Direktanschluß an 

die B 30 erforderliche Fläche wird mittels einer öffentl. Grünfläche gesichert. 

• Getrennte Erfassung von Dachflächenwasser und Ableitung desgleichen über Gräben ohne 

Retentionsbecken zum Weiher im "Mariataler Wäldle" (wasserrechtliche Erlaubnis wurde 

beantragt). 
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- Festgesetzte Ausgleichsflächen (außer dem geplanten Lärmschutzwall) werden extensiv genutzt 

und sukzessive mit hochstämmigen Obstbäumen bepflanzt sowie als privat festgesetzt und den 

einzelnen Eingriffen konkret zugeordnet. 

- Verlängerung des bestehenden Lärmschutzwal/es um 160 m und "Aufrüstung" des ges. Walles mit 

einer 2 m hohen absorbierenden Schallschutzwand. An Außenbauteilen von Wohngebäuden 

(Wände + Fenster) werden näher bezeichnete Anforderungen an das jeweils erforderliche 

Schalldämmaß gestellt. 

- Bauliche Dichte auf dem landeseigenen Grundstück in einer angemessenen Dichte, um 

eine wirtschaftliche Verwertung auf dem stadtnahen Standort zu erreichen und um eine nach

vollziehbare Relation zur baulichen Dichte in Bezug zum Baubestand als auch zur südl. Er

weiterung zu erreichen. 

- Festsetzung der landeseigenen Fläche aufgrund der angestrebten Nutzung nicht mehr als 

"sonstiges Sondergebiet", sondern als "Al/gemeines Wohngebiet". 

- Verlegung des Kinderspielplatzes als privaten in den Schwerpunkt der weiteren geplanten 

Bebauung, und zwar in städt. Grundstück 477/3. 

- Die vom Versorgungsunternehmen EVS für 110-KV-Starkstromleitungen geforderten Sicherheits

abstände sind eingehalten. Darüber hinausgehende Abstände bzgl. elektrischer und magne

tischer Feldstärkewerte sind Empfehlungen zur Abwendung gesundheitlicher Gefahren. Da 

hierzu keine gesicherten Erkenntnisse existieren, andererseits Planungsschaden von der 

Gemeinde abgehalten werden soll, sind die betr. Flächen auch in der Beb.-Plan-Änderung 

als Bauland festzusetzen. 

c) Die erste öffentliche Planauslage erfolgte vom 03.07.1995 bis 04.08.1995 

Bedenken oder Anregungen gingen keine ein. 

Die textliche Festsetzung zum aktiven Schallschutz wurde dahingehend redaktionell ergänzt, daß die 

Lage des Lärmschutzzaunes um je 2 m verschoben werden darf. Dies wird mit dem erforderlichen 

Spielraum für eine ansprechende Gestaltung (Vor- und Rücksprünge, Verschwenkungen) begründet. 

Außerdem kann dem über Teilstücke parallel verlaufenden Kanalsammler ausgewichen werden. 

d) Eine weitere öffentliche Planauslage erfolgte vom 28.05.1996 bis 28.06.1996 

Die Planüberarbeitung mit erneuter öffentlicher Auslage war u. a. erforderlich geworden, weil 

der für später vorgesehene Direktanschluß des Saumweges an die B 30 derzeit planungsrechtlich 

nicht gesichert werden kann. Die hierzu erforderlich Fläche wurde z. T. als öffentliche 

Grünfläche festgesetzt. 
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Nach erfolgter Planauslage wurde die geplante Verlängerung des Saumweges um weitere 60 m auf 

der Trasse des geplanten Anschlusses verlängert. Begründet wird dies mit einer besseren 

verkehrlichen Anbindung der geplanten südlichen Bebauung als auch mit einer angestrebten 

Gehwegverbindung zum Gewerbepark "Mariatal" als erstem Teilabschnitt. 

Während der erneuten öffentl. Auslegung gingen Bedenken von Trägern öffentl. Belangen ein; 

von Bürgern nicht. 

Es handelte sich u. a. um den Direktanschluß an die B 30, welcher zurückgestellt werden 

soll. Weiter wurde vorgeschlagen, Feldstärkemessungen unter der Hochspannungsleitung 

durchzuführen. Im Prüfbericht des beauftragten Gutachters wurde dabei festgestellt, 

daß selbst die strengsten Grenzwerte für elektrische Feldstärke und magnetische Fluß

dichte bei weitem nicht erreicht werden. 

Zum weiteren wurde aüf den Immissionsabstand zwischen lntensivobstanlagen und Bau

gebieten aufmerksam gemacht. Das Beb.-Plan-Verfahren hatte allerdings schon einen 

entsprechenden Planungsstand erreicht, als ein benachbarter und informierter Land-

wirt von Maisanbau zum lntensivobstanbau wechselte. 

Ein anderer Träger öffentl. Belange erwartete als betroffener Grundstückseigen-

tümer eine Erhöhung der geplanten 5 Punkthäuser um je eine weiteres Geschoß. 

Gegen diese beantragte Erhöhung sprechen die Planziele, Verkehrsmengen mit allen 

Folgen in diesem verdichteten Gebiet zu begrenzen, eine vertretbare Gebäude-Höhen

staffelung zu erreichen, talseitig nicht mehr als 4 Wohnebenen in Erscheinung 

treten zu lassen als auch berechtigte Interessen aus der nördlichen Nachbarschaft 

und des Kindergartens, zulässige Gebäudehöhen zu begrenzen. 

10. PLANDATEN 

Verfahrensgebiet 

davon 

Verkehrsflächen 

gesamt 

WA1 - Flächen 

WA2 - Flächen 

(darin Anteil Saumweg 

incl. Erweiterung, öff. 

Parkplätze, Gehwege und 

Eingrünung) 

ca. 3,56 ha 

ca. 1,20 ha 

ca. 0,51 ha 

ca. 0,33 ha 



Verkehrsgrünfläche 

Öffentl. Grünflächen 

priv. Grünflächen 1) 

2) 
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( entlang der B 30) 

Verlängerung Lärmschutz

wall Ausgleichsfläche III 

südl. Baugebietseingrü

nung (Ausgleichsfläche 11) 

Bereich zwischen 

WA2 u. Lärmschutzwall 

und südlich daveon 

(best. Lärmschutzwall 

bei WA1) 

Ausgleichsfläche 1 

(Hang zw. südl. Er-

weiterung und der 

Tettnanger Straße) 

3) Kinderspielplatz 

Wohnungen/Stellplätze 

ca. 0,23 ha 

ca. 0, 18 ha 

ca. 0,04 ha 

ca. 0,12 ha 

ca. 0,40 ha 

ca. 0,49 ha 

ca. 0,06 ha 

a) östl. Saumweg (Bestand außerhalb des Geltungsbereiches) 

- besteh. Wohnungen/App. 210 Stellpl. erf. 220 

PKW angemeldet 120 

Stellpl. erstellt 85 

zusätzlich geplant 50 

b) westl. Saumweg - WA1 

- besteh. Wohnungen 20 Stellpl. erf. 30 

(z. Zt. Studentenheim) Stellpl. erstellt 40 

- geplante Wohnungen ca. 60; Stellpl. erf. 80 

zusätzlich geplant 153 
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c) südl. Saumweg (WA)2 

- gepl. Wohnungen ca. 50; Stellpl. erf. 70 

Stellpl. geplant 73 

ött. Parkplätze bestehend 30 

zusätzl. geplant 27 
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11. KOSTENSCHÄTZUNG DER STÄDTEBAULICHEN MAßNAHME 

(incl. lng.-Leistungen und Mwst., Angaben Ortsverwaltung Eschach und Tiefbauamt) 

1. Grunderwerb für Verkehrsflächen 

Verkehrsgrün, öffentl. Grünflächen*, Ausgleichsflächen* und Kinderspielplatz* 

ca. 900 m2, a 20 DM = 18.000 DM) 

ca. 8.640 m2, a 45 DM* = 388.800 DM) 

2. Straßenbauergänzung, komplett mit Beleuchtung 

(incl. Fahrbahn, Parkplätze, Gehwege, 

Umbau von 2 Wendeplatten) 

3. a) Kanalisation 

(Häusliches Abwasser sowie von befestigten 

Oberflächen) 

b) Abführung von Dachflächenabwasser 

Über geplante und bestehende Gräben und 

Weiterführung bis zum Weiher im "Mariataler 

Wäldle" 

4. Rohrnetzerweiterung Wasser (Stadtwerke) 

5. Lärmschutzanlage (Zaun + bepflanzter Wall) 

a) im WA1 (bestehender Wall+ gepl. Zaun) 

b) im WA2 (geplanter Wall+ Zaun) 

(gleichzeitig Ausgleichsmaßnahmen III) 

6. Privater Kinderspielplatz mit Bepflanzung und 

Spielgeräten 

7. Ausgleichsmaßnahmen I und II 

(Bepflanzung und extensive Begrünung mit hoch-

ca. 400.000 DM 

ca. 350.000 DM 

ca. 40.000 DM 

ca. 10.000 DM 

ca. 30.000 DM 

ca. 300.000 DM 

ca. 300.000 DM 

ca. 20.000 DM 

stämmigen Obstbäumen) ca. 20.000 DM 

zusammen ca. 1.480.000 DM 
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Für die Herstellung von Erschließungsanlagen im Sinne des Baugesetzbuches erhebt die Stadt 

Erschließungsbeiträge gern. §§ 127 ff BauGB, für die Herstellung der öffentlichen Abwasseran-

lagen Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz. Anschlußkosten für Wasser, Gas, Strom, Telekom 

usw. werden den Anschlußnehmern von den Versorgungsträgern in Rechnung gestellt. 

Ravensburg, den 31.10.1996 

Stadtplanungsamt/Fleck 
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1 Aufgabenstellung 

Die Stadt Ravensburg bereitet derzeit die Aufstellung des Bebauungsplans im Bereich 
Saumweg vor. Das Plangebiet befindet sich im Süden von Ravensburg zwischen der 
Friedrichshafener Straße (B 30 alt) im Westen und dem Saumweg sowie der Tettnanger Straße 
im Osten. Westlich der Friedrichshafener Straße grenzen Sportanlagen des SV Weissenau an. 

Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 1,9 ha und im Plangebiet ist insbesondere die 
Entwicklung von Wohnbebauung vorgesehen.  

In der vorliegenden Untersuchung werden die Schalleinwirkungen aus dem Straßenverkehr 
sowie aus den Sportnutzungen im Plangebiet ermittelt und bewertet. Die Schalleinwirkungen 
werden entsprechend den Vorgaben der DIN 18005-1 (Schallschutz im Städtebau), der 
18. BImSchV (Sportanlagenlärmschutzverordnung) und der 16. BImSchV (Verkehrslärmschutz-
verordnung) bewertet. Die ermittelten Beurteilungspegel werden den entsprechenden Orien-
tierungs-, Grenz- und Richtwerten gegenübergestellt. 

Hierzu werden: 

• die Schallemissionen aus den Sportnutzungen und dem Straßenverkehr erfasst und 
bewertet, 

• die Schalleinwirkungen im Plangebiet je Lärmart ermittelt, 

• die Lärmpegelbereiche / maßgeblichen Außenlärmpegel nach DIN 4109 zur Festlegung 
des erforderlichen passiven Schallschutzes im Plangebiet ermittelt und dargestellt. 

Sofern Schallschutzmaßnahmen erforderlich sind, werden diese vorgeschlagen. 



Stadt Ravensburg 
Bebauungsplan im Bereich Saumweg 
Schalltechnische Untersuchung 
 

Blatt 5 

 DR.-ING. FRANK DRÖSCHER 
 TECHNISCH ER UMWELTSCHUTZ 

2 Lageverhältnisse und Planung 

Das Plangebiet befindet sich im Süden von Ravensburg zwischen der Friedrichshafener Straße 
(B 30 alt) im Westen und dem Saumweg sowie der Tettnanger Straße im Osten. Westlich der 
Friedrichshafener Straße grenzen Sportanlagen des SV Weissenau an. 

Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 1,9 ha und im Plangebiet ist insbesondere die 
Entwicklung von Wohnbebauung vorgesehen. 

In der folgenden Abbildung ist die Abgrenzung des Plangebiets gemäß derzeitigem Planungs-
stand /13/ dargestellt. 

 
Abbildung 1: Abgrenzung Plangebiet /13/ 

Die räumlichen Verhältnisse gehen zudem aus dem Übersichtslageplan in Anlage 1 im Anhang 
hervor. 
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3 Beurteilungsgrundlage 

Die gesetzliche Grundlage für die Aufstellung von Bebauungsplänen bildet das Baugesetzbuch 
(BauGB). In § 1 Abs. 6 BauGB wird unter anderem bestimmt, dass in der Bauleitplanung „die 

allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der 

Wohn- und Arbeitsbevölkerung“ zu berücksichtigen sind. Gemäß § 50 BundesImmissions-
schutzgesetz /1/ sind „die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so 

zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen … auf die ausschließlich oder überwiegend 

dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete … soweit wie 

möglich vermieden werden.“ 

Schädliche Umwelteinwirkungen sind definitionsgemäß nach § 3 Abs. 1 BImSchG „Immis-
sionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder 

erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen.“ 

3.1 Schallschutz im Städtebau (DIN 18005-1) 

Ermittlung und Beurteilung der Schallimmissionen im Rahmen der Bauleitplanung erfolgen 
grundsätzlich gemäß DIN 18005-1 /6/. Die Norm ist keine Rechtsvorschrift, gilt aber mittelbar 
als anerkannte Regel der Technik. 

Zur Beurteilung der Immissionen sind im Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 /7/ schalltechnische 
Orientierungswerte festgelegt: 

Tabelle 1:  Schalltechnische Orientierungswerte gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 (Auswahl) 

Gebietsnutzung Beurteilungszeit Schalltechnischer 
Orientierungswert (OW) 

Reine Wohngebiete (WR) Tag 
Nacht 

50 dB(A) 
40 1 bzw. 35 dB(A) 

Allgemeine Wohngebiete (WA) Tag 
Nacht 

55 dB(A) 
45 1 bzw. 40 dB(A) 

Mischgebiete (MI), Tag 
Nacht 

60 dB(A) 
50 1 bzw. 45 dB(A) 

Kerngebiete (MK) Tag 
Nacht 

65 dB(A) 
55 1 bzw. 50 dB(A) 

Gewerbegebiete (GE) Tag 
Nacht 

65 dB(A) 
55 1 bzw. 50 dB(A) 

1 nur für Verkehr 

In Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 wird erläutert: 

„Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere für Industrie-, Gewerbe- und Freizeit-

lärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Betrieben gelten. 
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Die Orientierungswerte sollen bereits auf den Rand der Bauflächen oder der überbaubaren 

Grundstücksflächen in den jeweiligen Baugebieten oder der Flächen sonstiger Nutzung 

bezogen werden. …  

Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, 

Industrie und Gewerbe) sollen wegen der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu 

verschiedenen Arten von Geräuschquellen jeweils für sich allein mit den Orientierungswerten 

verglichen werden. ... 

Wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten 

abgewichen werden soll, weil andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich durch 

andere geeignete Maßnahmen (z. B. geeignete Gebäudeanordnung und Grundrissgestaltung, 

bauliche Schallschutzmaßnahmen – insbesondere für Schlafräume) vorgesehen und planungs-

rechtlich abgesichert werden. 

Überschreitungen der Orientierungswerte und entsprechende Maßnahmen zum Erreichen 

ausreichenden Schallschutzes ... sollen in der Begründung zum Bebauungsplan beschrieben 

werden und ggf. in den Plänen gekennzeichnet werden.“ 

Folgende Zeiträume sind der Bewertung zugrunde zu legen: 

Tag: 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr 

Nacht:  22:00 Uhr bis 6:00 Uhr 

Im Bauleitplanverfahren werden die Orientierungswerte der DIN 18005-1 Beiblatt 1 als 
sachverständige Konkretisierung für in der Planung zu berücksichtigenden Ziele des Schall-
schutzes herangezogen. Bei der Planung von schutzbedürftigen Nutzungen ist die Einhaltung 
der Orientierungswerte nach DIN 18005-1 Beiblatt 1 anzustreben. Sie stellen jedoch keine 
Grenzwerte dar. 

3.2 Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) 

Die 16. BImSchV – Verkehrslärmschutzverordnung gilt für den Neubau oder die wesentliche 
Änderung von Verkehrswegen. Gemäß § 1 Abs. 2 16. BImSchV /2/ ist eine Änderung wesentlich, 
wenn 

1. eine Straße um einen oder mehrere durchgehende Fahrstreifen für den Kraftfahr-

zeugverkehr oder ein Schienenweg um ein oder mehrere durchgehende Gleise baulich 

erweitert wird oder 

2. durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von dem zu 

ändernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslärms  

 mindestens 3 dB (A) oder 

 auf mindestens 70 dB(A) am Tage oder mindestens 60 dB(A) in der Nacht  

erhöht wird. 
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Eine Änderung ist auch wesentlich, wenn der Beurteilungspegel des von dem zu ändernden 

Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslärms von mindestens 70 Dezibel (A) am Tage oder 

60 Dezibel (A) in der Nacht durch einen erheblichen baulichen Eingriff erhöht wird. 

Tabelle 2:  Immissionsgrenzwerte beim Bau oder der wesentlichen Änderung von 
Verkehrs¬wegen 

Nutzungsart Immissionsgrenzwert gem. 16. BImSchV 

Tag Nacht 

Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und 
Altenheime 57 dB(A) 47 dB(A) 

Reine und allgemeine Wohngebiete und 
Kleinsiedlungsgebiete 59 dB(A) 49 dB(A) 

Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete und 
urbane Gebiete 64 dB(A) 54 dB(A) 

Gewerbegebiete 69 dB(A) 59 dB(A) 

Die Tageszeit erstreckt sich von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr, die Nachtzeit von 22:00 Uhr bis 
6:00 Uhr. Die Beurteilungszeiten betragen tags 16 Stunden, nachts 8 Stunden. Die Ermittlung 
des Verkehrslärms erfolgt grundsätzlich rechnerisch. Kurzzeitige Geräuschspitzen werden nicht 
beurteilt. 

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV sind höher angesetzt als die Orientierungswerte 
der DIN 18005-1 Beiblatt 1, die bei bestehenden Straßen- und Schienenwegen vielfach nicht 
eingehalten werden können. Zwar umfasst die hier zu beurteilende Planung keinen relevanten 
Neubau von öffentlichen Straßen. Die in der 16. BImSchV aufgeführten Immissionsgrenzwerte 
gelten jedoch auch in der Bauleitplanung als wichtige Anforderung, bei deren Überschreitung 
Schallschutzmaßnahmen erforderlich werden können. 

3.3 Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) 

Die Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) gilt für die Errichtung, Beschaffenheit 
und den Betrieb von Sportanlagen soweit sie zum Zwecke der Sportausübung betrieben werden 
und einer Genehmigung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes nicht bedürfen 
(§ 1 Abs. (1) 18.BImSchV). Eigenständige Freizeitanlagen sind getrennt zu beurteilen. 

Zur Sportanlage zählen auch Einrichtungen, die in engem räumlichen und betrieblichen Zu-
sammenhang mit der Sportanlage stehen, wie z. B. Parkplätze. Der Sportanlage sind folgende 
Geräusche zuzurechnen: 

a) Geräusche durch technische Einrichtungen und Geräte, 

b) Geräusche durch die Sporttreibenden, 

c) Geräusche durch die Zuschauer und sonstigen Nutzer, 

d) Geräusche, die von Parkplätzen auf dem Anlagengelände ausgehen. 
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Sportanlagen sind so zu betreiben, dass die in der folgenden Tabelle aufgeführten Immissions-
richtwerte nicht überschritten werden. 

Tabelle 3:  Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV, außerhalb von Gebäuden 

Art der baulichen Nutzung tags nachts 

außerhalb der  
Ruhezeiten 

 
 

dB(A) 

Innerhalb der 
Ruhezeiten am 

Morgen 
 

dB(A) 

Im Übrigen 
innerhalb der 
Ruhezeiten  

 
dB(A) 

 
 
 
 

dB(A) 
Kurgebiete, Krankenhäuser 
und Pflegeanstalten 45 45 45 35 

Reine Wohngebiete 50 45 50 35 

Allgemeine Wohngebiete und 
Kleinsiedlungsgebiete 55 50 55 40 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete 60 55 60 45 

Urbane Gebiete 63 58 63 45 

Gewerbegebiete 65 60 65 50 

Kurzzeitige Geräuschspitzen sollen die Immissionsrichtwerte tags um nicht mehr als 30 dB(A) 
und nachts um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 

Für seltene Ereignisse (an höchstens 18 Kalendertagen eines Jahres) soll die zuständige 
Behörde von einer Festsetzung von Betriebszeiten absehen, wenn die Immissionsrichtwerte um 
nicht mehr als 10 dB(A) überschritten werden. Beurteilungswerte von 70 dB(A) tags außerhalb 
der Ruhezeiten, 65 dB(A) innerhalb der Ruhezeiten und 55 dB(A) nachts sollen keinesfalls 
überschritten werden. 

Es gelten die in der folgenden Tabelle aufgeführten Beurteilungszeiträume und Beurteilungs-
zeiten: 

Tabelle 4: Beurteilungszeiträume und Beurteilungszeiten für Schalleinwirkungen von 
Sportanlagen 

Beurteilungszeitraum Beurteilungszeit für 
Schalleinwirkungen 

Tagzeitraum 
außerhalb der 
Ruhezeiten 

Werktags: 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr 12 Stunden 

An Sonn- und Feiertagen:  
9:00 Uhr bis 13 00 Uhr, 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr 9 Stunden 

Ruhezeiten 

Werktags: 
6:00 Uhr bis 8:00 Uhr, 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr 2 Stunden 

An Sonn- und Feiertagen: 
7:00 Uhr bis 9:00 Uhr, 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr2, 
20:00 Uhr bis 22:00 Uhr 

2 Stunden 



Stadt Ravensburg 
Bebauungsplan im Bereich Saumweg 
Schalltechnische Untersuchung 
 

Blatt 10 

 DR.-ING. FRANK DRÖSCHER 
 TECHNISCH ER UMWELTSCHUTZ 

Nachtzeitraum 
Werktags: 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr  1 Stunde1 

An Sonn- und Feiertagen: 22:00 Uhr bis 7 00 Uhr. 1 Stunde1 

1 Ungünstigste volle Nachtstunde 

2 Die Mittagsruhe an Sonn- und Feiertagen ist nur zu berücksichtigen, wenn die Nutzungsdauer der 
Sportanlage zwischen 9:00 Uhr und 20:00 Uhr 4 Stunden oder mehr beträgt. Dauert der Sportbetrieb 
an Sonn- und Feiertagen zusammenhängend weniger als 4 Stunden und fallen davon mehr als 
30 Minuten Nutzungszeit in die Zeit von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr, gilt eine Beurteilungszeit von 
4 Stunden für die Gesamtnutzungszeit. 

Lärm aus Schulsport (auch bei Sportstudiengängen oder im Rahmen der Landesverteidigung) 
wird nicht bewertet, reduziert aber entsprechend seiner Nutzungszeiten die Beurteilungszeiten 
für den Sportlärm. 

Bei Sportanlagen, die vor Inkrafttreten der Sportanlagenlärmschutzverordnung (im Jahr 1990) 
baurechtlich genehmigt oder - soweit eine Baugenehmigung nicht erforderlich war - errichtet 
waren, soll die zuständige Behörde von einer Festsetzung von Betriebszeiten absehen, wenn 
die Immissionsrichtwerte jeweils um weniger als 5 dB(A) überschritten werden. 

Schallimmissionen von Parkflächen sind nach RLS-90 zu ermitteln. Falls erforderlich, ist eine 
gesonderte Beurteilung des anlagenbedingten Verkehrs auf öffentlichen Verkehrsflächen 
vorzunehmen. 
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4 Anzuwendende Beurteilungswerte 

Das Plangebiet soll als allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesen werden. Da eine 
abschirmende Wirkung von Bebauung im Plangebiet (durch prioritäre Aufsiedlung) nicht 
sichergestellt ist, werden die Schallimmissionen im Plangebiet im vorliegenden Bericht ohne 
Abschirmung durch Bebauung berechnet. 

An schutzbedürftigen Räumen sind die in der folgenden Tabelle 5 aufgeführten Orientierungs- 
und Grenzwerte anzuwenden. 

Die Nutzung der Fußball- und Tennisplätze beschränkt sich auf den Tagzeitraum. 

Tabelle 5:  Orientierungs- und Grenzwerte für Schallimmissionen aus den Sportnutzungen und 
dem Straßenverkehr im Plangebiet 

Plangebiet Art der 
baulichen 
Nutzung 

Orientierungs-
werte 

DIN  18005-1 
Beiblatt 1 

 
 

tags / nachts 
 

dB(A) 

Immissions-
grenzwerte 

16. BImSchV 
 

Verkehrslärm 
 

tags / nachts 
 

dB(A) 

Immissions-
richtwert  

18. BImSchV 
 

Sportlärm 
 

tags 
 

dB(A) 

B-Plan im Bereich 
Saumweg 

Allgemeines 
Wohngebiet 

(WA)1 
55 / 45 59 / 49 

 
652 / 553 

1 Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß derzeitigem Planungsstand /13/ 
2 IRW = Immissionsrichtwert gemäß 18. BImSchV für Sportlärm für seltene Ereignisse tags innerhalb 

der Ruhezeiten 
3 IRW = Immissionsrichtwert gemäß 18. BImSchV für Sportlärm tags innerhalb der Ruhezeiten (ohne 

die Ruhezeiten am Morgen) 

Anmerkung zu gewerblichen Schalleinwirkungen im Plangebiet 

Südwestlich des Plangebiets bestehen gewerbliche Nutzungen (insb. im Geltungsbereich der 
Bebauungspläne „Gewerbepark Mariatal / Bereich der Firmen Walser und Vetter“ /14/ und 
„Erweiterung Vetter Ravensburg Süd“ /15/). Die gewerblichen Nutzungen und Bauflächen sind 
jedoch bereits heute durch in der Nachbarschaft bestehende schutzbedürftigen (Wohn-) 
Nutzungen südlich des Plangebiets (bspw. Saumweg 22 – im allgemeinen Wohngebiet gemäß 
Bebauungsplan „Saumweg“ /16/) schalltechnisch beschränkt. Das heißt, dass die gewerblichen 
Nutzungen bereits heute auf die bestehenden Wohnnutzungen Rücksicht nehmen müssen. 
Durch die Planung wird den gewerblichen Nutzungen damit keine weitergehende Rücksicht-
nahme abverlangt, als diejenige, die die gewerblichen Nutzungen schon bisher aufgrund der 
bestehenden Umgebungsbebauung ausüben mussten. Im Plangebiet sind daher keine 
Maßnahmen zum Schutz vor gewerblichen Schalleinwirkungen erforderlich. 
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5 Schallemissionen 

5.1 Straßenverkehr 

Das Plangebiet ist maßgeblich den Schallimmissionen aus dem Straßenverkehr der östlich 
verlaufenden Tettnanger Straße und der westlich verlaufenden Friedrichshafener Straße 
ausgesetzt. Weitere Straßen tragen aufgrund der Abstandsverhältnisse, der zulässigen 
Maximalgeschwindigkeiten oder geringer Verkehrsstärken nicht maßgeblich zu den Schall-
immissionen im Plangebiet bei. 

Die Schallemissionen aus dem Straßenverkehr werden gemäß 16. BImSchV /2/ i. V. m. 
RLS-19  /3/ ermittelt und bewertet. Die Schallemissionen sind gemäß RLS-19 durch den längen-
bezogenen Schallleistungspegel LWA‘ gekennzeichnet. Die Quellenhöhe ist in 0,5 m über der 
Fahrbahn festgelegt. Die Schallemissionen eines Straßenabschnitts hängen insbesondere von 
folgenden Parametern ab: 

• Verkehrsaufkommen, angegeben als mittlere stündliche Verkehrsstärke M (Angabe 
jeweils in den Tagstunden 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr bzw. den Nachtstunden 22:00 Uhr bis 
6:00 Uhr), 

• Lkw-Anteil p1 (Lkw ohne Anhänger und Busse mit einer zulässigen Gesamtmasse 
über 3,5 t), 

• Lkw-Anteil p2 (Lkw mit Anhänger und Sattelkraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamt-
masse über 3,5 t), 

• Motorradanteil pmsc, 

• zulässige Höchstgeschwindigkeit, 

• Straßenoberfläche – Fahrbahnbelag (hier: nicht geriffelter Gussasphalt), 

• Fahrbahnlängsneigung – Steigung oder Gefälle (hier: Im Rechenmodell CadnaA auto-
matisch aus dem Höhenmodell ermittelte Fahrbahnlängsneigung). 

Für die Tettnanger Straße liegen Verkehrszahlen aus dem Verkehrsmonitoring Baden-
Württemberg aus dem Jahr 2019 vor /11/. Für die Friedrichshafener Straße liegt eine aktuelle 
Verkehrszählung aus dem Jahr 2022 vor /12/. Um einen angemessenen Prognosehorizont zu 
berücksichtigen, werden die Verkehrszahlen für das Jahr 2030 mit einer jährlichen 
Verkehrszunahme von 1,0 % hochgerechnet. 

Für schalltechnische Berechnungen sind die jeweils nach Tag- und Nachtzeitraum differen-
zierten stündlichen Verkehrsmengen (M) und Lkw-Anteile (p) maßgeblich. Die Eingangsdaten 
der Berechnung sind in Anlage 3 im Anhang aufgeführt.  

Die räumliche Lage der Straßenabschnitte geht aus dem Übersichtslageplan in Anlage 1 im 
Anhang hervor. 
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5.2 Sportnutzungen 

Westlich des Plangebiets befinden sich verschiedene Sportnutzungen. Unter anderem befinden 
sich dort 3 Fußballplätze (1 Kunstrasenspielfeld und 2 Rasenspielfelder), die insbesondere für 
Fußballtraining und Turniere vom örtlichen Sportverein genutzt werden. Des Weiteren gibt es 
1 Bolzplatz und 2 Tennisplätze. Die Tennisplätze werden von bis zu 20 aktiven Spielern in ihrer 
Freizeit genutzt. Es gibt keine festen Spielzeiten und keinen offiziellen Spielbetrieb /17/. Die 
Schalleinwirkungen aus dem Betrieb der Anlagen sind gemäß18. BImSchV (Sportanlagenlärm-
schutzverordnung) zu bewerten. 

Die Nutzung der Spielfelder beschränkt sich auf den Tagzeitraum. Gemäß den Angaben des 
Sportvereins /17/ werden die Spielfelder wochentags (Mo bis Fr) im Zeitraum von ca. 16:30 Uhr 
bis 21:30 Uhr für den Trainingsbetrieb genutzt. An den Wochenenden finden regelmäßig 
Verbandsspiele i.d.R. im Zeitraum zwischen 09:00 Uhr und 20:30 Uhr statt.  

Der Kunstrasenplatz wird von Oktober bis März für den Trainingsbetrieb genutzt. Der 
regelmäßige Trainingsbetrieb auf dem Kunstrasenplatz im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 
22:00 Uhr ist aufgrund der (im Vergleich zu den Rasenplätzen) näheren Lage zum Plangebiet 
schalltechnisch maßgeblich. Auf den Rasenspielfeldern finden regelmäßig Verbandsspiele statt. 
Die Nutzung der Spielfelder sonntags im Zeitraum zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr ist 
schalltechnisch maßgeblich. In seltenen Fällen (gemäß 18. BImSchV an bis zu 18 Tagen im 
Kalenderjahr) finden zudem Verbandspiele (inkl. Beschallung) sonntags in der Ruhezeit 
zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr statt. 

In den maßgeblichen Beurteilungszeiträumen gemäß 18. BImSchV (Sportanlagenlärmschutz-
verordnung) werden entsprechend folgende Ansätze getroffen: 

Ruhezeit zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr (Trainingsbetrieb auf dem Kunstrasenplatz) 

• Training (werktags von 20:00 bis 21:30 Uhr) auf dem Kunstrasenplatz mit 20 Zu-
schauern, Spielern und Übungsleiter. 

• Für den Parkplatz im Plangebiet wird nach RLS-19 ein Verkehr von insgesamt 132 Pkw-
Bewegungen (entspricht Zu- und Abfahrt von 66 Pkw) über den Tagzeitraum von 
16 Stunden angesetzt.  

Ruhezeit am Sonntag zwischen 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr (regelmäßige Verbandsspiele auf 
dem südlichen Rasenspielfeld) 

• Verbandsspiel auf dem südlichen Rasenspielfeld mit 150 Zuschauern, Spielern und 
Schiedsrichterpfiffen. 

• In einem konservativen Ansatz wird eine Beschallung über einen Lautsprecher 
15 Minuten vor dem Spiel und 15 Minuten nach dem Spiel veranschlagt.  

• Einspielen auf dem nördlichen Rasenspielfeld mit 10 Zuschauern, Spielern und Übungs-
leiter. 
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• Für den Parkplatz im Plangebiet wird nach RLS-19 ein Verkehr von insgesamt 300 Pkw-
Bewegungen (entspricht Zu- und Abfahrt von 150 Pkw) über den Tagzeitraum von 
16 Stunden angesetzt.  

• Dauerhafte Nutzung der beiden Tennisplätze und des Bolzplatzes (mit 12 Spielern) 

Seltene Ereignisse in der Ruhezeit sonntags zwischen13:00 Uhr bis 15:00 Uhr (Verbands-
spiel auf dem auf dem Kunstrasenplatz inkl. Beschallung) 

• Verbandsspiel auf dem Kunstrasenplatz mit 150 Zuschauern, Spielern und Schieds-
richterpfiffen. 

• In einem konservativen Ansatz wird eine Beschallung über einen Lautsprecher 
15 Minuten vor dem Spiel und 15 Minuten nach dem Spiel veranschlagt.  

• Einspielen auf dem nördlichen Rasenspielfeld mit 10 Zuschauern, Spielern und 
Übungsleiter. 

• Für den Parkplatz im Plangebiet wird nach RLS-19 ein Verkehr von insgesamt 300 Pkw-
Bewegungen (entspricht Zu- und Abfahrt von 150 Pkw) über den Tagzeitraum von 
16 Stunden angesetzt.  

• Dauerhafte Nutzung der beiden Tennisplätze und des Bolzplatzes während der 
maßgeblichen Ruhezeit von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr. 

In der nachfolgenden Tabelle 6 sind die angesetzten Schallleistungspegel der beschriebenen 
Nutzung und die unter Berücksichtigung von Zu- und Abschlägen resultierenden Schall-
leistungsbeurteilungspegel für die schalltechnisch relevanten Beurteilungszeiträume an-
gegeben. Die Schallleistungspegel wurden entsprechend ihrer Einwirkzeit korrigiert. 
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Tabelle 6: Sportlärm: Ermittlung der Schallleistungsbeurteilungspegel 

Quelle / Vorgang 
(f)=Flächenquelle 
(p)=Flächenquelle (Parkplatz) 

LWA1 
 
 
 

dB(A) 

Zusch-
lag 

 
 

dB 

Bemerkung, 
Quelle  

Einwirk-
zeit 

 
 

h/Ereignis 

Korrektur 
Einwirk-

zeit 
 

dB(A) 

LWAr2 
 
 
 

dB(A) 

Ruhezeit zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr (Trainingsbetrieb auf dem Kunstrasenplatz) 

1.01 Spieler auf Kunstrasenspielfeld (f) 94,0 inkl. 1,5 h, VDI 3770 S.17 1,50 -1,2 92,8 

1.02 20 Zuschauer Kunstrasenspielfeld 
(f) 

93,0 inkl. 
20 Personen, 1,5 h, 
VDI 3770 S.17 

1,50 -1,2 91,8 

1.03 Übungsleiter (f) 99,4 inkl. 1,5 h, VDI 3770 S.17 1,50 -1,2 98,2 

1.04 Pkw-Stellplätze  Inkl. 
Insgesamt 44 Bewe-
gungen im Tagzeit-
raum nach RLS-19 

  72,2 

Ruhezeit am Sonntag zwischen 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr (regelmäßige Verbandsspiele auf dem südlichen Rasen-
spielfeld) 

Südliches Rasenspielfeld: Verbandsspiel 

2.01: Spieler auf Rasenspielfeld (f) 94,0 inkl. 2 h, VDI 3770 2,00 0,0 94,0 

2.02: 150 Zuschauer Rasenspielfeld (f) 101,8 inkl. 2 h, VDI 3770 2,00 0,0 101,8 

2.03: Schiedsrichter: Pfiffe 
Rasenspielfeld (f) 

105,0 inkl. 1,5 h, VDI 3770 2,00 0,0 105,0 

2.04 Beschallung Rasenspielfeld (f) 110,0 inkl. 30 min Beschallung 0,50 -6,0 104,0 

Nördliches Rasenspielfeld: Einspielen 

2.05 10 Zuschauer Rasenspielfeld (f) 90,0 inkl. 
2 h, mit 10 Zuschauern 
gemäß VDI 3770 

2,00 0,0 90,0 

2.06: Spieler auf Rasenspielfeld (f) 94,0 inkl. 2 h, VDI 3770 2,00 0,0 94,0 

2.07 Übungsleiter (f) 93,8 inkl. 2 h, VDI 3770 2,00 0,0 93,8 

Pkw Stellplätze 

2.08: Pkw-Stellplätze (p)   inkl. 
insg. 300 Bewegungen 
im Tagzeitraum nach 
RLS-19  

  75,7 

Tennis-Plätze 

2.09 Tennis (q) 90,0 inkl. 
dauerhafte Bespielung, 
2 Freiplätze, gemäß 
VDI 3770 

2,00 0,0 90,0 

Bolzplatz 

2.10: Kleinspielfeld: Fußballspielen 
(Jugendliche / Erwachsene) (f) 

82,0 5 
VDI 3770 S.53, Tabelle 
35, 12 Spieler, 
dauerhaft einwirkend 

24,00 10,8 97,8 

Seltene Ereignisse in der Ruhezeit sonntags zwischen13:00 Uhr bis 15:00 Uhr (Verbandsspiel auf dem auf dem 
Kunstrasenplatz inkl. Beschallung) 

Kunstrasenplatz: Verbandsspiel 

3.01: Spieler auf Kunstrasenspielfeld (f) 94,0 inkl. 2 h, VDI 3770 2,00 0,0 94,0 

3.02: 150 Zuschauer Kunstrasenspielfeld 
(f) 

101,8 inkl. 2 h, VDI 3770 2,00 0,0 101,8 

3.03: Schiedsrichter: Pfiffe Kunstrasen-
spielfeld (f) 

105,0 inkl. 1,5 h, VDI 3770 2,00 0,0 105,0 

3.04 Beschallung Kunstrasenspielfeld (f) 110,0 inkl. 30 min Beschallung 0,50 -6,0 104,0 

Nördliches Rasenspielfeld: Einspielen 
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Quelle / Vorgang 
(f)=Flächenquelle 
(p)=Flächenquelle (Parkplatz) 

LWA1 
 
 
 

dB(A) 

Zusch-
lag 

 
 

dB 

Bemerkung, 
Quelle  

Einwirk-
zeit 

 
 

h/Ereignis 

Korrektur 
Einwirk-

zeit 
 

dB(A) 

LWAr2 
 
 
 

dB(A) 

3.05 10 Zuschauer Rasenspielfeld (f) 90,0 inkl. 
2 h, mit 10 Zuschauern 
gemäß VDI 3770 

2,00 0,0 90,0 

3.06: Spieler auf Rasenspielfeld (f) 94,0 inkl. 2 h, VDI 3770 2,00 0,0 94,0 

3.07 Übungsleiter (f) 93,8 inkl. 2 h, VDI 3770 2,00 0,0 93,8 

Pkw Stellplätze 

3.08: Pkw-Stellplätze (p)   inkl. insg. 300 Bewegungen    75,7 

Tennis-Plätze 

3.09 Tennis (q) 90,0 inkl. 
dauerhafte Bespielung, 
2 Freiplätze, gemäß 
VDI 3770 

2,00 0,0 90,0 

Bolzplatz 

3.10: Kleinspielfeld: Fußballspielen 
(Jugendliche / Erwachsene) 

82,0 5 
VDI 3770 S.53, Tabelle 
35, 12 Spieler, 
dauerhaft einwirkend 

24,00 10,8 97,8 

1 LWA =Schallleistungspegel 
2 LWAr=Schallleistungsbeurteilungspegel 

Die Lage der Schallquellen geht aus Anlage 2 im Anhang hervor. 
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6 Ermittlung der Schalleimmissionen  

Aus den in Kapitel 5 dargestellten Schallemissionen werden die Schallimmissionen im Plan-
gebiet mit Hilfe des Berechnungsprogramms CadnaA, Datakustik, Greifenberg, Version 2022 
berechnet.  

Die Berechnung der Straßenverkehrslärmimmissionen erfolgt gemäß RLS-19 /3/. Die 
Schallimmissionen aus den Sportnutzungen werden auf Grundlage der in Kapitel 5 aufgeführten 
Schallleistungsbeurteilungspegel gemäß DIN ISO 9613-2 /9/ berechnet. 

Im Einzelnen werden aus den abgestrahlten Schallleistungen der Quellen über eine Ausbrei-
tungsrechnung unter Berücksichtigung des Geländes, der Geometrie, der Luftabsorption, der 
Dämpfung durch Meteorologie und Boden, der Höhe der Quellen und der Immissionsorte über 
dem Gelände die jeweiligen zu erwartenden anteiligen Beurteilungspegel unter Annahme einer 
mittleren Mitwindwetterlage berechnet. 

Qualität der Prognose 

Die Ermittlung der abgestrahlten Schallleistungen wurde ebenso entsprechend der Normung 
vorgenommen wie die rechnerische Ermittlung der Immissionsbeiträge. In Anbetracht verschie-
dener konservativer Ansätze ist von einer tendenziellen Überschätzung der Schallimmissionen 
auszugehen, da: 

• keine Dämpfung durch möglichen Pflanzenbewuchs veranschlagt wurde, 

• keine meteorologische Korrektur angesetzt wurde (Annahme einer ständigen Mitwind-
situation zu jedem Immissionsort), 

• eine Bodendämpfung von 0,25 angesetzt wurde, 

• die Verkehrsprognose für das Jahr 2030 mit einer jährlichen Zuwachsrate von 1 % in der 
Regel einen überschätzenden Ansatz darstellt. 

In der Praxis kann damit in der Regel mit geringeren Schallimmissionen gerechnet werden. 
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7 Schallimmissionen 

7.1 Straßenverkehr 

In den Anlagen 4 und 5 im Anhang sind die Schallimmissionen aus dem Straßenverkehr für den 
Tag- und Nachtzeitraum flächenhaft bei Berechnung mit freier Schallausbreitung im Plangebiet 
(d. h. ohne Berücksichtigung abschirmender Gebäude im Plangebiet) für die maßgeblich 
betroffene Geschosshöhe in einer Höhe von 5,5 m über Grund (entspricht etwa der Höhe 
des 1. OG) dargestellt. 

Bei der Errichtung von schutzbedürftigen Nutzungen im Einwirkungsbereich von Straßen-
verkehrslärm ist die Einhaltung der Orientierungswerte nach DIN 18005-1 Beiblatt 1 anzu-
streben. Die Orientierungswerte für allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) im Tag- und von 
45 dB(A) im Nachtzeitraum werden entlang der Friedrichshafener Straße um bis zu 19 dB(A) im 
Tag- und um bis zu 21 dB(A) im Nachtzeitraum überschritten (siehe Anlagen 4 und 5 im 
Anhang). Die Orientierungswerte stellen jedoch keine Grenzwerte dar. 

Die höher angesetzten Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverord-
nung) für allgemeine Wohngebiete von 59 dB(A) im Tag- und 49 dB(A) im Nachtzeitraum 
werden entlang der Friedrichshafener Straße um bis zu 15 dB(A) im Tag- und um bis zu 
17 dB(A) im Nachtzeitraum überschritten (siehe Anlagen 4 und 5 im Anhang). 

Es werden somit Schallschutzmaßnahmen erforderlich. Schallschutzanforderungen und mög-
liche Schallschutzmaßnahmen werden im folgenden Kapitel 8 diskutiert.  

7.2 Sportnutzungen 

In der folgenden Tabelle sind die Beurteilungspegel der Sportnutzung an den maßgeblich 
betroffenen Immissionsorten im Plangebiet aufgeführt. Die Lage der Immissionsorte (IO) geht 
aus dem Übersichtslageplan in Anlage 1 im Anhang hervor. 

Die Beurteilungspegel werden den Orientierungswerten der DIN 18005-1 Beiblatt 1 sowie den 
Immissionsrichtwerten der Sportanlagenlärmschutzverordnung gegenübergestellt. Es wird 
jeweils das maßgeblich betroffene Stockwerk ausgewiesen. 

Tabelle 7:  Beurteilungspegel des Sportlärms an den maßgeblich betroffenen Immissionsorten 

Immissionsort (IO)  Beurteilungs-
pegel 

 
dB(A) 

OW1 
 
 

dB(A) 

IRW2  
18. 

BImSchV 
 

dB(A) 

Unterschreitung 
OW1 und IRW2 

 
dB(A) 

Trainingsbetrieb: Maßgeblicher Beurteilungszeitraum (werktags innerhalb der Ruhezeit von 
20:00 Uhr bis 22:00 Uhr) 
IO 01 Südlicher Bereich 
Saumweg 51 55 55 - 

IO 02 Saumweg Mitte 52 55 55 - 
IO 03 Nördlicher Bereich 
Saumweg 51 55 55 - 



Stadt Ravensburg 
Bebauungsplan im Bereich Saumweg 
Schalltechnische Untersuchung 
 

Blatt 19 

 DR.-ING. FRANK DRÖSCHER 
 TECHNISCH ER UMWELTSCHUTZ 

Immissionsort (IO)  Beurteilungs-
pegel 

 
dB(A) 

OW1 
 
 

dB(A) 

IRW2  
18. 

BImSchV 
 

dB(A) 

Unterschreitung 
OW1 und IRW2 

 
dB(A) 

IO 04 Bereich Studentenwerk 48 55 55 - 

IO 05 Bereich Studentenwerk 47 55 55 - 

IO 06 Bereich Kita 42 55 55 - 

Turnierbetrieb: Maßgeblicher Beurteilungszeitraum (sonntags innerhalb der Ruhezeit von 
13:00 Uhr bis 15:00 Uhr) 
IO 01 Südlicher Bereich 
Saumweg 50 55 55 - 

IO 02 Saumweg Mitte 51 55 55 - 
IO 03 Nördlicher Bereich 
Saumweg 51 55 55 - 

IO 04 Bereich Studentenwerk 51 55 55 - 

IO 05 Bereich Studentenwerk 50 55 55 - 

IO 06 Bereich Kita 49 55 55 - 

Seltene Ereignisse: Maßgeblicher Beurteilungszeitraum (sonntags innerhalb der Ruhezeit von 
13:00 Uhr bis 15:00 Uhr) 

IO 01 Südlicher Bereich 
Saumweg 60 - 65 - 

IO 02 Saumweg Mitte 62 - 65 - 

IO 03 Nördlicher Bereich 
Saumweg 60 - 65 - 

IO 04 Bereich Studentenwerk 57 - 65 - 

IO 05 Bereich Studentenwerk 56 - 65 - 

IO 06 Bereich Kita 51 - 65 - 

1  OW - Orientierungswert der DIN18005-1, Beiblatt 1 

2 IRW – Immissionsrichtwert der Sportanlagenlärmschutzverordnung im Beurteilungszeitraum 

Auf Grundlage der Angaben zur Nutzung der Sportfelder werden die Orientierungswerte der 
DIN 18005-1 Beiblatt 1 und Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV im Regelbetrieb und bei 
seltenen Ereignissen im Plangebiet nicht überschritten. Die Beurteilung setzt voraus, dass ein 
schallintensiver Spielbetrieb auf dem Kunstrasenplatz (inkl. Beschallungsanlage) lediglich in 
seltenen Fällen (gem. 18. BImSchV an bis zu 18. Tagen im Kalenderjahr) erfolgt. 

Im Plangebiet sind somit keine Maßnahmen zum Schutz vor Sportlärm erforderlich.  
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8 Vorschlag zu Schallschutzmaßnahmen 

8.1 Diskussion von Schallschutzmaßnahmen  

Aufgrund des Verkehrslärms werden im Plangebiet Schallschutzmaßnahmen erforderlich. 
Gemäß § 50 BImSchG sind die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen in der 
räumlichen Planung so anzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf schutzbedürftige 
Gebiete so weit wie möglich vermieden werden. In der planerischen Abwägung werden damit 
erhöhte Anforderungen an den Immissionsschutz gestellt. Dabei sind folgende planerische 
Prinzipien in der nachfolgend angegebenen Rangfolge zu beachten: 

1. Trennungsgrundsatz 

2. Aktiver Schallschutz (wie beispielsweise Lärmschutzwälle oder -wände) 

3. Passiver Schallschutz (bspw. Schallschutzfenster) 

Der Trennungsgrundsatz würde im Plangebiet die räumliche Trennung zwischen den maßgeb-
lichen Lärmquellen und geplanten schutzbedürftigen Nutzungen verlangen. Wie in den 
Anlagen 4 und 5 im Anhang veranschaulicht, ist es nicht möglich, durch das bloße Abrücken 
von der Straße die schalltechnischen Orientierungswerte für allgemeine Wohngebiete gemäß 
Beiblatt 1 DIN 18005-1 ohne weitere Maßnahmen einzuhalten. Die Einhaltung des Trennungs-
grundsatzes würde somit den Zielen der städtebaulichen Entwicklung und dem Gebot des 
sparsamen Umgangs mit Grund und Boden widersprechen. 

Gemäß BImSchG sind aktive Lärmschutzmaßnahmen wie Schallschutzwälle oder -wände, 
passiven Maßnahmen, wie Schallschutzfenstern, grundsätzlich vorzuziehen. Generell sollten 
Abschirmungen so nahe wie möglich an der Schallquelle errichtet werden, um die Ab-
messungen der Schallschutzbauwerke in Höhe und Länge bei gleicher Wirksamkeit klein zu 
halten. Ein effektiv abschirmendes Schallschutzbauwerk sollte deshalb möglichst nahe an der 
Straße verlaufen und neben der erforderlichen Höhe auch über eine entsprechende Länge 
verfügen. Aktive Schallschutzmaßnahmen (wie Schallschutzwälle oder Wände) erscheinen für 
die vorgesehene Bebauung aus fachgutachterlicher Sicht jedoch nicht sachgerecht, da: 

• eine geringe Anzahl an begünstigten Personen (1. Baureihe im Plangebiet) zu erwarten 
ist, 

• die Gesamtkosten (Investitions- und Nachfolgekosten) eines Schallschutzbauwerks 
(insb. zum Schutz der 1. Baureihe im Plangebiet) i.d.R. außer Verhältnis zum ange-
strebten Schutzzweck stehen, 

• insbesondere aus den oberen Geschosslagen von im Plangebiet vorgesehenen 
Gebäuden auch bei der Errichtung von sehr hohen Schallschutzbauwerken (nach wie 
vor) eine direkte Sichtverbindung zur Straße bestehen bleibt und der Schall bei einer 
freien Sichtverbindung zur Straße nicht effektiv gemindert werden kann. 

Der erforderliche Schallschutz für im Plangebiet vorgesehenen schutzbedürftige Räume ist 
deshalb mit passiven Maßnahmen sicherzustellen (siehe Kapitel 8.2.3). 
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8.2 Anforderungen zum Schallschutz 

8.2.1 Schallschutzmaßnahmen gegen nicht auszuschließende Gesundheitsgefährdungen oder 
Gesundheitsbeeinträchtigungen 

In der Rechtsprechung /21/ werden Schallimmissionen von über 70 dB(A) im Tagzeitraum und 
60 dB(A) im Nachtzeitraum als kritische Werte benannt, bei deren Überschreitung Gesundheits-
gefährdungen oder Gesundheitsbeeinträchtigungen nicht mehr gänzlich ausgeschlossen 
werden können, sofern keine Schallschutzmaßnahmen vorgenommen werden. 

Im vorliegenden Fall werden Schallimmissionen von 70 dB(A) im Tagzeitraum entlang der 
Friedrichshafener Straße um bis zu 4 dB(A) überschritten (siehe Anlage 4 im Anhang). Im 
Nachtzeitraum werden Schallimmissionen von 60 dB(A) um bis zu 6 dB(A) überschritten (siehe 
Anlage 5 im Anhang). 

Sofern in schutzbedürftigen Räumen gemäß DIN 4109-1, Ausgabe Juli 2016, keine Lüftungs-
möglichkeit über eine lärmabgewandte Fassade mit nächtlichen Schallimmissionen < 60 dB(A) 
besteht, ist der Schallschutz bspw. durch: 

• baulichen Schallschutz durch Außenbauteile (wie bspw. verglaste Laubengänge, 
Schiebeläden – vollflächig geschlossen, bspw. aus Holz oder Aluminium –, Festver-
glasungen oder partielle Vorhangfassaden, die den Immissionsort (vor dem öffenbaren 
Fenster) abschirmen oder 

• nicht öffenbare Fenster 

sicherzustellen. Möglicherweise kann der erforderliche Schallschutz am Standort durch eine 
Riegelbebauung entlang der Straße sichergestellt werden. In Verbindung mit einer geeigneten 
Grundrissgestaltung können schutzbedürftige Räume (wie insb. Wohn- und Schlafräume) dabei 
vorwiegend an der straßenabgewandten Fassade errichtet werden. An der straßenzu-
gewandten Fassade werden an schutzbedürftigen Räumen die o.g. Schallschutzmaßnahmen 
erforderlich. Bei Errichtung einer Riegelbebauung entlang der Straße werden in 2. Baureihe zur 
Straße erheblich geringere Schalleinwirkungen prognostiziert. 

8.2.2 Lüftungseinrichtungen für schutzbedürftige Räume im Nachtzeitraum 

In schutzbedürftigen Räumen ist eine ausreichende Frischluftzufuhr unter anderem aus Grün-
den der Hygiene und der Begrenzung der Luftfeuchte sicherzustellen. Im Tagzeitraum wird ge-
mäß VDI 2719 /10/ davon ausgegangen, dass eine Stoßlüftung durch ein kurzzeitiges Öffnen 
der Fenster (in Abhängigkeit des Außenschallpegels) zugemutet werden kann.  

Im Nachtzeitraum sollten dagegen insbesondere Schlafräume über eine ausreichende, vom 
Handeln der Bewohner unabhängige, Frischluftzufuhr verfügen. Gemäß VDI 2719 sollte im 
Schlafraum ein Innenschallpegel (Mittelungspegel) von 30 dB(A) nicht überschritten werden. Es 
wird davon ausgegangen, dass der Außenschallpegel bei gekipptem Fenster um ca. 15 dB(A) 
gemindert werden kann. 

Demnach wird bei Schlafräumen ab einem nächtlichen Außenschallpegel von über 45 dB(A) 
eine schallgedämmte, fensterunabhängige Lüftungseinrichtung notwendig, sofern im Schlaf-
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raum keine Lüftungsmöglichkeit über eine lärmabgewandte Fassade (mit Beurteilungspegeln 
von < 45 dB(A) im Nachtzeitraum) besteht. 

Im vorliegenden Fall sollen für schutzbedürftige Räume im Plangebiet geeignete Lüftungs-
einrichtungen (wie bspw. passive Außendurchlasselemente) vorgesehen werden, die den 
erforderlichen Mindestraumluftwechsel auch bei geschlossenen Fenstern ermöglichen, sofern 
im Schlafraum keine Lüftungsmöglichkeit über eine lärmabgewandte Fassade (mit einem 
Beurteilungspegel von < 45 dB(A) im Nachtzeitraum) besteht. Dabei müssen die Anforderungen 
der Schalldämmung gemäß DIN 4109-1, Ausgabe Juli 2016 weiterhin erfüllt werden. 

8.2.3 Passiver Schallschutz gegen Außenlärm gemäß DIN 4109 

Die Außenbauteile schutzbedürftiger Räume sind ausreichend gegen Außenlärm zu schützen. 
Der erforderliche passive Schallschutz (erforderliche Luftschalldämmung von Außenbauteilen 
gegen Außenlärm) ist gemäß § 3 Abs. 1 und § 14 Abs.1 Landesbauordnung für Baden-
Württemberg (LBO) /19/ sowie gemäß Ziffer A 5 Verwaltungsvorschrift Technische 
Baubestimmungen – VwV TB – Baden-Württemberg /20/ nach DIN 4109-1, Ausgabe Juli 2016 
zu bemessen. Der Nachweis ist im Rahmen des baurechtlichen Genehmigungsverfahrens zu 
erbringen und richtet sich nach den rechtlichen Anforderungen zum Zeitpunkt der Errichtung 
des Bauwerks. 

Das Plangebiet ist maßgeblich den Schallimmissionen des Verkehrs aus der östlich gelegenen 
Kreisstraße K 7983 (Tettnanger Straße) und der westlich gelegenen Friedrichshafener Straße 
ausgesetzt. Die Orientierungs- und Grenzwerte werden im Tag- und Nachtzeitraum 
insbesondere entlang der Friedrichshafener Straße überschritten (siehe Anlagen 4 und 5 im 
Anhang). Da im Nachtzeitraum strengere schalltechnische Beurteilungswerte gelten, stellt der 
Nachtzeitraum den maßgeblichen Beurteilungszeitraum dar. Die Lärmpegelbereiche werden 
deshalb auf Grundlage der Schallimmissionen des Straßenverkehrs im Nachtzeitraum ermittelt. 
Bei der Ermittlung der Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109-2, Ausgabe Juli 2016 
(maßgeblicher Außenlärmpegel) sind den ganzzahlig aufgerundeten Beurteilungspegeln im 
Nachtzeitraum (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) rechnerisch 13 dB(A) hinzu zu addieren. 

In Anlage 6 im Anhang sind die Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109-1, Ausgabe Juli 2016 
flächenhaft bei Berechnung mit freier Schallausbreitung im Plangebiet für die maßgeblich 
betroffene Geschosshöhe in einer Höhe von 5,5 m über Grund (entspricht etwa der Höhe 
des 1. OG) über Grund dargestellt. Die Berechnung erfolgt (auch für die hinteren Baureihen) 
ohne Schallabschirmung durch vorgelagerte Bebauung, da eine Schallabschirmung (z. B. durch 
prioritäre Aufsiedlung in der ersten Baureihe) planerisch nicht sichergestellt ist. 

Die Luftschalldämmung der Außenbauteile von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen ist zum 
Schutz vor Außenlärm in Abhängigkeit der Raumart gemäß Nr. 7 DIN 4109-1, Ausgabe 
Juli 2016 zu bemessen. Der Nachweis ist im Rahmen des Bauantrags zu erbringen. 

Hinweis: In den Lärmpegelbereichen I bis III werden die Anforderungen an die Schalldämmung 
gemäß DIN 4109 in der Regel bereits von herkömmlichen Außenwandkonstruktionen aufgrund 
der Bestimmungen in anderen Vorschriften, wie beispielsweise des Gebäudeenergie-
gesetzes /18/ erfüllt. 
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8.2.4 Schallschutz für Außenwohnbereiche 

Zum Schutz vor Straßenverkehrslärm sollen Außenwohnbereiche (Balkone, Terrassen o.ä.) von 
im Plangebiet vorgesehenen Wohnnutzungen einem Beurteilungspegel durch Verkehrslärm von 
höchstens 64 dB(A) im Tagzeitraum ausgesetzt sein. Im Nachtzeitraum ist keine schutzbedürf-
tige Nutzung anzunehmen. Dies stellt lediglich eine Mindestanforderung dar, die sich aus den 
Anforderungen der 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung) ableiten lässt. Gemäß 
16. BImSchV ist beim Bau oder der wesentlichen Änderung von öffentlichen Straßen sicherzu-
stellen, dass die Immissionsgrenzwerte in Abhängigkeit der Gebietsnutzung nicht überschritten 
werden. Für Gebiete mit allgemein zulässiger Wohnnutzung definieren die Immissionsgrenz-
werte für Kern-, Dorf- und Mischgebiete von 64 dB(A) im Tagzeitraum dabei eine obere 
Schwelle der Zumutbarkeit. Damit ist sichergestellt, dass gesunde Wohnverhältnisse vorliegen. 
Um für geplante Außenwohnbereiche eine angemessene Aufenthaltsqualität im Freien zu 
gewährleisten, soll im Tagzeitraum daher ein Beurteilungspegel von 64 dB(A) nicht über-
schritten werden. Im Nachtzeitraum wird keine schutzbedürftige Nutzung angenommen. Bei 
höheren Beurteilungspegeln werden bauliche Schallschutzmaßnahmen (z.B. verglaste 
Vorbauten, Loggien, erhöhte Brüstungen, Wintergärten, Schiebeläden oder andere geeignete 
Maßnahmen) erforderlich. 

Im vorliegenden Fall sollen entsprechend für Außenwohnbereiche (Balkone, Terrassen o.ä.) an 
Gebäudefassaden mit in den Anlage 4 im Anhang dargestellten Beurteilungspegeln von über 
64 dB(A) bauliche Schallschutzmaßnahmen (wie bspw. die Errichtung vollflächig geschlossener 
Balkonbrüstungen mit einem aufgesetzten Glasgeländer) vorgenommen werden, sofern die 
betroffene Wohnung nicht über einen nutzbaren Außenwohnbereich an einer lärmabgewandten 
Fassade - mit Beurteilungspegeln < 64 dB(A) – verfügt. 
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9 Vorschlag zum Schallschutz für den Bebauungsplan  

9.1 Vorschlag textlicher Festsetzungen 

Folgende Textpassagen sollen im Textteil zum Bebauungsplan festgesetzt werden (Vorschlag 

in kursiver Schrift) 

Schallschutzmaßnahmen gegen nicht auszuschließende Gesundheitsgefährdungen oder 

Gesundheitsbeeinträchtigungen 

Auf der im Plan gekennzeichneten Fläche (Lärmbetroffenheitsbereich) mit Schallimmissionen 

aus dem Straßenverkehr von über 70 dB(A) im Tag- oder 60 dB(A) im Nachtzeitraum dürfen 

keine schutzbedürftigen Räume (gemäß DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau – Teil 1 Ziff. 3.16: 

Mindestanforderungen, Ausgabe Juli 2016 – im vorliegenden Fall insb. Wohn-, Schlaf- und 

Kinderzimmer) mit öffenbaren Fenstern errichtet werden, sofern nicht im Rahmen des Bau-

antrags durch ein Schallgutachten nachgewiesen wird, dass an den schutzbedürftigen Räumen 

keine gesundheitsgefährdenden oder gesundheitsbeeinträchtigenden Pegel zu befürchten sind. 

Hinweis: An im Plangebiet vorgesehenen schutzbedürftigen Räumen sind durch Schallabschir-

mungen (bspw. durch vorgelagerte Bebauung oder baulichen Schallschutz durch Außen-

bauteile) möglicherweise geringere Schalleinwirkungen zu erwarten. Die schallabschirmende 

Wirkung (bspw. durch vorgelagerte Bebauung oder baulichen Schallschutz durch Außen-

bauteile) kann beim schalltechnischen Nachweis im Baugenehmigungsverfahren berücksichtigt 

werden. Die Schallimmissionen aus dem Straßenverkehr werden nach den Richtlinien für den 

Lärmschutz an Straßen RLS-19 (Ausgabe 2019) ermittelt. 

Lüftungseinrichtungen für Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer zum Schutz vor Straßenverkehrs-

lärm im Nachtzeitraum 

An geplanten schutzbedürftigen Räumen im Nachtzeitraum (gemäß DIN 4109-1 Schallschutz 

im Hochbau – Teil 1 Ziff. 3.16: Mindestanforderungen, Ausgabe Juli 2016 – im vorliegenden Fall 

insb. Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer) mit Schallimmissionen aus dem Straßenverkehr von 

über 45 dB(A) im Nachtzeitraum sind geeignete schallgedämmte Lüftungseinrichtungen (wie 

bspw. Außendurchlasselemente / passive Druckdifferenzlüfter) zu installieren, die den 

erforderlichen Mindestraumluftwechsel auch bei geschlossenen Fenstern ermöglichen, sofern 

der schutzbedürftige Raum nicht über eine Lüftungsmöglichkeit über eine lärmabgewandte 

Fassade – mit nächtlichen Schallimmissionen < 45 dB(A) – verfügt. 

Hinweis: An im Plangebiet vorgesehenen schutzbedürftigen Räumen sind durch Schallabschir-

mungen (bspw. durch vorgelagerte Bebauung oder baulichen Schallschutz durch Außen-

bauteile) möglicherweise geringere Schalleinwirkungen zu erwarten. Die schallabschirmende 

Wirkung (bspw. durch vorgelagerte Bebauung oder baulichen Schallschutz durch Außen-

bauteile) kann beim schalltechnischen Nachweis im Baugenehmigungsverfahren berücksichtigt 

werden. Die Schallimmissionen aus dem Straßenverkehr werden nach den Richtlinien für den 

Lärmschutz an Straßen RLS-19 (Ausgabe 2019) ermittelt. 
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9.2 Vorschlag von Hinweisen zum Schutz gegen Außenlärm 

Folgende Textpassagen (Vorschlag in kursiver Schrift) sollen im Textteil zum Bebauungsplan 
als Hinweise zum Schallschutz aufgenommen werden. Es kann auf das Schallgutachten 
verwiesen werden, das dem Bebauungsplan als Anlage beiliegt. 

Passiver Schallschutz: Lärmpegelbereiche / maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109 

Die Außenbauteile schutzbedürftiger Räume sind ausreichend gegen Außenlärm zu schützen. 

Der erforderliche passive Schallschutz (erforderliche Luftschalldämmung von Außenbauteilen 

gegen Außenlärm) ist gemäß der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen - VwV 

TB - Baden-Württemberg verbindlich eingeführten DIN 4109 zu bemessen. Der Nachweis ist im 

Rahmen des baurechtlichen Genehmigungsverfahrens zu erbringen und richtet sich nach den 

rechtlichen Anforderungen zum Zeitpunkt der Errichtung des Bauwerks. 

In der Anlage 6 der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan sind die Lärmpegel-

bereiche gemäß DIN 4109-1, Ausgabe Juli 2016 dargestellt. Die Luftschalldämmung der Außen-

bauteile von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen ist zum Schutz vor Außenlärm in 

Abhängigkeit der Raumart zu bemessen. 

Hinweis: An im Plangebiet vorgesehenen schutzbedürftigen Räumen sind durch Schallabschir-

mungen (bspw. durch vorgelagerte Bebauung) möglicherweise geringere Schalleinwirkungen 

zu erwarten. Die schallabschirmende Wirkung (bspw. durch vorgelagerte Bebauung) kann beim 

schalltechnischen Nachweis im Baugenehmigungsverfahren berücksichtigt werden. 

Anmerkung: Seit der baurechtlichen Einführung der DIN 4109-1 Ausgabe Juli 2016 müssen 
Lärmpegelbereiche im Bebauungsplan nicht mehr festgesetzt werden. Die Anforderung zur 
Darstellung in der Planzeichnung entfällt. 

Schallschutzmaßnahmen für Außenwohnbereiche 

An geplanten Außenwohnbereichen (Balkone, Terrassen o.ä.) mit Schallimmissionen aus dem 

Straßenverkehr von über 64 dB(A) im Tagzeitraum sollen bauliche Schallschutzmaßnahmen 

(z.B. verglaste Vorbauten, Loggien, erhöhte Brüstungen, Wintergärten, Schiebeläden oder 

andere geeignete Maßnahmen) vorgenommen werden, sofern die betroffene Wohnung nicht 

über einen nutzbaren Außenwohnbereich an einer lärmabgewandten Fassade - mit Schall-

immissionen aus dem Straßenverkehr im Tagzeitraum von < 64 dB(A) - verfügt. 

In Anlage 4 im Anhang der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan sind die 

Schallimmissionen aus dem Straßenverkehr im Tagzeitraum dargestellt. 
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10 Zusammenfassung  

Die Stadt Ravensburg bereitet derzeit die Aufstellung des Bebauungsplans im Bereich 
Saumweg vor. Das Plangebiet befindet sich im Süden von Ravensburg zwischen der 
Friedrichshafener Straße (B 30 alt) im Westen und dem Saumweg sowie der Tettnanger Straße 
im Osten. Westlich der Friedrichshafener Straße grenzen Sportanlagen des SV Weissenau an. 

Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 1,9 ha und im Plangebiet ist insbesondere die 
Entwicklung von Wohnbebauung vorgesehen.  

In der vorliegenden Untersuchung wurden die Schalleinwirkungen aus dem Straßenverkehr 
sowie aus den Sportnutzungen im Plangebiet ermittelt und bewertet. Die Schalleinwirkungen 
wurden entsprechend den Vorgaben der DIN 18005-1 (Schallschutz im Städtebau), der 
18. BImSchV (Sportanlagenlärmschutzverordnung) und der 16. BImSchV (Verkehrslärmschutz-
verordnung) bewertet. Die ermittelten Beurteilungspegel wurden den entsprechenden Orien-
tierungs-, Grenz- und Richtwerten gegenübergestellt. 

Hierzu wurden: 

• die Schallemissionen aus den Sportnutzungen und dem Straßenverkehr erfasst und 
bewertet, 

• die Schalleinwirkungen im Plangebiet je Lärmart ermittelt, 

• die Lärmpegelbereiche / maßgeblichen Außenlärmpegel nach DIN 4109 zur Festlegung 
des erforderlichen passiven Schallschutzes im Plangebiet ermittelt und dargestellt. 

Sofern Schallschutzmaßnahmen erforderlich sind, werden diese vorgeschlagen. 

Die schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan im Bereich Saumweg in 
Ravensburg ergab: 

Bewertung von Schalleinwirkungen im Plangebiet 

Straßenverkehr 

Die Orientierungswerte für allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) im Tag- und von 45 dB(A) im 
Nachtzeitraum werden entlang der Friedrichshafener Straße um bis zu 19 dB(A) im Tag- und 
um bis zu 21 dB(A) im Nachtzeitraum überschritten (siehe Anlagen 4 und 5 im Anhang). Die 
Orientierungswerte stellen jedoch keine Grenzwerte dar. 

Die höher angesetzten Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverord-
nung) für allgemeine Wohngebiete von 59 dB(A) im Tag- und 49 dB(A) im Nachtzeitraum 
werden entlang der Friedrichshafener Straße um bis zu 15 dB(A) im Tag- und um bis zu 
17 dB(A) im Nachtzeitraum überschritten (siehe Anlagen 4 und 5 im Anhang). 

Es werden somit Schallschutzmaßnahmen erforderlich. Schallschutzanforderungen und mög-
liche Schallschutzmaßnahmen werden im Kapitel 8 diskutiert.  
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Schalleinwirkungen von Sportanlagen im Plangebiet 

Die Orientierungswerte der DIN 18005-1 Beiblatt 1 sowie die Immissionsrichtwerte der Sport-
anlagenlärmschutzverordnung werden an den maßgeblich betroffenen Immissionsorten nicht 
überschritten. Im Plangebiet sind somit keine Maßnahmen zum Schutz vor Sportlärm 
erforderlich. Die Beurteilung setzt voraus, dass ein schallintensiver Spielbetrieb auf dem 
Kunstrasenplatz (inkl. Beschallungsanlage) lediglich in seltenen Fällen (gem. 18. BImSchV an 
bis zu 18. Tagen im Kalenderjahr) erfolgt. 

Anforderungen zum Schallschutz 

Die Anforderungen zum Schallschutz sind in Kapitel 8.2 aufgeführt. In Kapitel 9 sind diese 
Schallschutzanforderungen als Festsetzungsvorschläge und Hinweise für den Bebauungsplan 
umgesetzt. 

Ingenieurbüro Dr. Dröscher 

 
 
 

Dr.-Ing. Frank Dröscher        Nina Pohl M.Eng. 
Öffentlich bestellter und vereidigter  
Sachverständiger für Immissionsschutz – 
Ermittlung und Bewertung von  
Luftschadstoffen, Gerüchen und Geräuschen  
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Anlage 2: Lage der Schallquellen 
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Anlage 3: Eingangsdaten der Berechnung für das Prognosejahr 2030 und Schallemissionen der Straßenabschnitte gemäß RLS-19 

Straßenabschnitt DTV1 vmax2 Mt3 Mn3 p1t4 p1n4 p2t5 p2n5 pmct6 pmcn6 LW’t
7 LW’n

7 

Nr. / Bezeichnung Kfz km/h Kfz Kfz % % % % % % dB(A) dB(A) 
S01 Friedrichshafener Straße 9.501 100 550 88 4,6 2,6 2,5 1,7 2,48 2,48 88,5 80,3 
S02 Friedrichshafener Straße 9.501 70 550 88 4,6 2,6 2,5 1,7 2,48 2,48 85,3 77,0 
S03 Tettnanger Straße (K7983) 4.638 50 276 29 3,8 3,4 1,2 1,0 2,1 2,1 78,9 69,0 

1 DTV: Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke Montag bis Sonntag (Kfz/24h) 
2 vmax: Zulässige Höchstgeschwindigkeit 
3 M: Maßgebende stündliche Verkehrsstärke im Tag- (Mt) bzw. Nachtzeitraum (Mn) 
4 p1: Schwerverkehrsanteil p1 am Kfz-Verkehr im Tag- (pt) bzw. Nachtzeitraum (pn) 
5 p2: Schwerverkehrsanteil p2 am Kfz-Verkehr im Tag- (pt) bzw. Nachtzeitraum (pn) 
6 pmc: Motorradanteil am Kfz-Verkehr im Tag- (pmct) bzw. Nachtzeitraum (pmcn) 
7 LW‘: Längenbezogener Schallleistungspegel im Tag- (LW‘t) bzw. Nachtzeitraum (LW‘n) 
8 Übernahme der Motorradanteile gemäß Verkehrsmonitoring 2019 /11/ für die B 30 (konservativer Ansatz) 

Die Längsneigung auf den Straßenabschnitten (Steigung bzw. Gefälle) wird im Rechenmodell CadnaA automatisch aus dem Höhenmodell ermittelt. Die 
räumliche Lage der Straßenabschnitte geht aus dem Übersichtslageplan in Anlage 1 hervor. 
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Anlage 4: Straßenverkehr: Schallimmissionen tags 

0 
0 
<D 
0) 
CO 
N 
l() 

0 
l() 
l() 

- 0> 
CO 
N 
l() --,-

0 
0 
l() 

~ 
N 
l() 

0 
l() 

'cf, 
CO 
N 
l() 

0 
0 
'cf, 
CO 
f;j 

0 
l() 
O') 
0) 
CO 
f;j 

545050 545100 

1 

r 7 

545250 

r 
; 

/1 

1/ ■ 1 
~ 

/ l ~ 
1 ._ 
~ 

DR.·ING. FRANK DRÖSCHER 
TECHNISCHER UMWELTSCHUTZ 

Projekt-Nr. 3146 - Anlage 4 

Projekt: 
Stadt Ravensburg 

Bebauungsplan 
im Bereich 
Saumweg 

Schalltechnische Untersuchung 

Planinhalt: 
Straßenverkehr: 
Schallimmissionen im 
Tagzeitraum 

g Auftraggeber: 
~ Stadt Ravensburg 
N 
l() 

Erstellt durch: 
Ingenieurbüro Dr.-lng. Dröscher 

Pegel in dB(A) 

~ [=::J über 35 dB bis 40 dB 
'cf, 
~ c=J über 40 dB bis 45 dB 
"' r== über 45 dB bis 50 dB 

c= über 50 dB bis 55 dB 
c=J über 55 dB bis 60 dB 
- über 60 dB bis 65 dB 
- über 65 dB bis 70 dB 
- über 70 dB bis 75 dB 
- über 75 dB bis 80 dB 
- über 80 dB bis 85 dB 

Tübingen, März 2022 



 
Stadt Ravensburg 
Bebauungsplan im Bereich Saumweg 
Schalltechnische Untersuchung 

 
 

  DR.-ING. FRANK DRÖSCHER 
  TECHNISCH ER  UMWELTSCHUTZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage 5: Straßenverkehr: Schallimmissionen nachts 
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Anlage 6: Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109-1:2016-07 
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Anlage 7 Teilpegel der Schallquellen aus der Sportnutzung in dB(A) 

Schallquelle IO 1 IO 2 IO 03 IO 4 IO 5 IO 06 

Ruhezeit zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr (Trainingsbetrieb auf dem Kunstrasenplatz) 
1.01 Spieler auf Kunstrasenplatz (f) 43,6 45,4 43,7 41,0 39,2 34,2 
1.02 Zuschauer Kunstrasenplatz (f) 41,6 43,0 42,0 38,1 36,4 32,1 
1.03 Übungsleiter (f) 49,1 50,8 48,7 46,3 45,4 40,2 
1.04 Pkw-Stellplätze (p) 8,5 8,5 8,1 7,7 7,0 6,3 
Ruhezeit am Sonntag zwischen 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr (regelmäßige Verbandsspiele auf dem südlichen Rasenspielfeld) 
2.01 Spieler auf Rasenspielfeld (f) 34,4 34,9 35,0 34,8 34,1 32,7 
2.02 150 Zuschauer Rasenspielfeld (f) 42,6 43,1 42,8 42,6 41,8 40,1 
2.03 Schiedsrichter: Pfiffe Rasenspielfeld (f) 43,5 44,6 44,8 44,6 44,0 42,6 
2.04 Beschallung Rasenspielfeld (f) 45,9 46,4 46,3 46,1 45,3 43,7 
2.05 10 Zuschauer Rasenspielfeld (f) 28,4 29,3 29,7 29,9 29,1 27,8 
2.06 Spieler auf Rasenspielfeld (f) 33,2 34,0 34,4 34,5 33,8 32,6 
2.07 Übungsleiter (f) 33,5 34,1 34,5 34,6 34,0 32,7 
2.08 Pkw-Stellplätze (p) 12,1 12,0 11,7 11,3 10,6 9,9 
2.09 Tennis (q) 31,6 31,4 33,2 31,5 28,4 32,2 
2.09 Tennis (q) 33,7 33,2 31,5 35,5 33,0 30,3 
2.09 Tennis (q) 26,7 34,9 37,2 28,4 26,9 23,3 
2.09 Tennis (q) 36,0 37,2 35,5 33,7 35,2 25,4 
2.10 Kleinspielfeld: Fußballspielen (Jugendliche/ 
Erwachsene) (f) 39,8 41,8 42,9 43,5 42,3 40,1 

Seltene Ereignisse in der Ruhezeit sonntags zwischen13:00 Uhr bis 15:00 Uhr (Verbandsspiel auf dem auf dem Kunstrasenplatz inkl. Beschallung) 

3.01 Spieler auf Kunstrasenspielfeld (f) 44,8 46,6 44,9 42,2 40,4 35,4 

3.02 150 Zuschauer Kunstrasenspielfeld (f) 51,6 53,0 52,0 48,1 46,4 42,1 

3.03 Schiedsrichter: Pfiffe Kunstrasenspielfeld (f) 55,9 57,6 55,5 53,1 52,2 47,0 

3.04 Beschallung Kunstrasenspielfeld (f) 56,0 57,7 56,1 53,3 51,6 47,0 

3.05 10 Zuschauer Rasenspielfeld (f) 28,4 29,3 29,7 29,9 29,1 27,8 

3.06 Spieler auf Rasenspielfeld (f) 33,2 34,0 34,4 34,6 33,8 32,5 
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Anlage 7 Teilpegel der Schallquellen aus der Sportnutzung in dB(A) 

Schallquelle IO 1 IO 2 IO 03 IO 4 IO 5 IO 06 

3.07 Übungsleiter (f) 33,5 34,1 34,4 34,6 33,9 32,7 

3.08 Pkw-Stellplätze (p) 12,1 12,0 11,7 11,3 10,6 9,9 

3.09 Tennis (q) 33,7 33,2 31,5 35,5 33,0 30,3 

3.09 Tennis (q) 36,0 37,2 35,5 33,7 35,2 25,4 

3.09 Tennis (q) 26,7 34,9 37,2 28,4 28,4 23,3 

3.09 Tennis (q) 31,6 31,4 33,2 31,5 26,8 32,2 
3.10 Kleinspielfeld: Fußballspielen (Jugendliche/ 
Erwachsene) (f) 39,8 41,8 42,9 43,5 42,3 40,1 
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 Stadt Ravensburg    Artenschutzrechtliches Fachgutachten zum Bauvorhaben "Saumweg" 
 Gutachten mit 46 Seiten, Fassung vom 15.09.2020 

  

Seite 2 

 

 Zusammenfassung 
  

 Die Stadt Ravensburg beabsichtigt die Umsetzung eines städtischen Wohnquartiers im Geltungsbe-
reich des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes "Saumweg" im Ortsteil Eschach. Vorgesehen ist die 
Errichtung von drei Mehrfamilienhäusern, welche ein breites Spektrum an unterschiedlichen Woh-
nungsgrößen und -typen abdecken sollen. So soll der Fokus auf der Schaffung von kleineren 
Wohneinheiten für Alleinstehende, Paare oder alleinerziehende Menschen liegen. Jedoch sollen auch 
Familien mit Bedarf nach Mehrzimmer-Wohnungen bedient werden. 

 Zur Abschätzung der Erheblichkeit der Auswirkungen durch die o.g. Planung auf die Fauna wurde ein 
artenschutzrechtliches Fachgutachten beauftragt. Dieses wurde vom Büro Sieber, Lindau (B) im 
Jahr 2020 durchgeführt. 

 Im Rahmen der Untersuchungen zur Fledermausfauna wurden folgende Arten / Artengruppen sicher 
bzw. potenziell nachgewiesen:  

 
 Art/Artengruppe  Gebietsnutzung Schutzstatus FFH 

Deutsche Bezeichnung wissenschaftl. Artname  Rote Liste  

   D BW  

Bechsteinfledermaus* Myotis bechsteinii (?) Überflug 2 2 IV, II 

Breitflügelfledermaus** Eptesicus serotinus Überflug G 2 IV 

Fransenfledermaus* Myotis nattereri (?) Überflug - 2 IV 

Großer Abendsegler** Nyctalus noctula Überflug / Jagdgebiet V i IV 

Kleine Bartfledermaus* Myotis mystacinus Überflug V 3 IV 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii Jagdgebiet / Durchzug n.g. i IV 

Wasserfledermaus* Myotis daubentonii (?) Überflug - 3 IV 

Weißrandfledermaus Pipistrellus kuhlii Jagdgebiet n.g. D IV 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus Jagdgebiet n.g. 3 IV 
 

  

 Schutzstatus Rote Liste Deutschland / Baden-Württemberg: 1= vom Aussterben bedroht, 2=stark gefährdet, 3=ge-
fährdet, V= Vorwarnliste, -=nicht gefährdet, D=Daten unzureichend, G=Gefährdung anzunehmen, i=gefährdete, 
wandernde Tierart, (?)= Nachweis nur akustisch (nicht gesichert), R=extrem selten, k.N.=kein Nachweis, n.b.=nicht 
bewertet, n.g.=nicht genannt, *=Artengruppe Myotis spec., **=Artengruppe "nyctaloid", FFH=FFH-Anhang 

 
 Das erfasste Artenspektrum im Plangebiet ist typisch für strukturierte Siedlungsbereiche. Insgesamt 

wurde eine mittlere Fledermausaktivität innerhalb des Geltungsbereiches dokumentiert. Nördlich au-
ßerhalb des Geltungsbereiches ist die Aktivität auf Grund der guten Eignung als Jagdhabitat und dem 
Vorhandensein von ausreichend vorhandenen Quartiermöglichkeiten (Gehölze und Gebäude) deutlich 
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höher, sodass dem Geltungsbereich lediglich eine untergeordnete Rolle als Jagdhabitat (insbeson-
dere für die Gattung Pipistrellus) zugeschrieben werden kann. Im Geltungsbereich konnte der Große 
Abendsegler als häufigste Art festgestellt werden, welche das Gebiet häufig bei Transferflügen nutzte. 
Auf Grund des Fehlens geeigneter Quartiermöglichkeiten innerhalb des Plangebietes kann ein (Wo-
chenstuben-)Quartier ausgeschlossen werden. Da die nachgewiesenen Arten gegenüber Störungen 
(Licht, Lärm) zudem als unempflindlich gelten und die Arten durch die Planung somit nicht beein-
trächtigt werden, lässt sich eine erhebliche Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) nicht ableiten.  

  
 Im Untersuchungsgebiet wurden während der avifaunistischen Kartierung insgesamt 22 Vogelarten 

nachgewiesen, darunter einige wertgebende Vogelarten, die das Gebiet als Brutlebensraum oder als 
Nahrungshabitat nutzen. 

 Die folgende Tabelle zeigt die nachgewiesenen, wertgebenden Vogelarten: 

 
 Art  Status Schutzstatus 

Deutsche Bezeichnung wissensch. Artname  Rote Liste 

VRL/EU § D BW 

Gelbspötter Hippolais icterina BVa - 3 -/- b 

Grauschnäpper Muscicapa striata BVa V V -/- b 

Haussperling Passer domesticus NG V V -/- b 

Mäusebussard Buteo buteo NG - - -/A s 

Star Sturnus vulgaris BVa 3 - -/- b 

Turmfalke Falco tinnunculus NGa -  -/A s 
 

  

 Status: BV=Brutvogel, BVa Brutvogel außerhalb Plangebiet, NG=Nahrungsgast, NGa Nahrungsgast außerhalb Plange-
biet; Schutzstatus: 3=gefährdet, V= Vorwarnliste, R= Arten mit geographischer Restriktion, n.b.=nicht bewertet, 
n.g.=nicht genannt, VRL: Vogelschutzrichtlinie (I= Anhang I), EU= EU-Artenschutzverordnung (Nr. 101/2012, 
A=Anhang A), §: nach Bundesnaturschutzgesetz besonders (b) bzw. streng (s) geschützt. 

 

 Die Vogelwelt innerhalb des Plangebietes ist als charakteristisch für die vorhandenen Habitate zu 
bezeichnen. Insbesondere wird der Bereich als Brutlebensraum ubiquitärer, störungstoleranter Vo-
gelarten genutzt. Das Artenspektrum sowie die Bedeutung des Plangebietes als Brut- und Nahrungs-
lebensraum für die Avifauna ist jedoch eher gering. Eine erhebliche Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der lokalen Populationen gemäß § 44 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG lässt 
sich durch das Vorhaben daher nicht ableiten. Für Zweig- und Höhlenbrüter ist bei Berücksichtigung 
der Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen keine erhebliche Beeinträchtigung zu erwarten. 
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1  Anlass und Aufgabenstellung 
  

 Die Stadt Ravensburg beabsichtigt die Umsetzung eines städtischen Wohnquartiers im Geltungsbe-
reich des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes "Saumweg" im Ortsteil Eschach. Vorgesehen ist die 
Errichtung von drei Mehrfamilienhäusern, welche ein breites Spektrum an unterschiedlichen Woh-
nungsgrößen und -typen abdecken sollen. So soll der Fokus auf der Schaffung von kleineren 
Wohneinheiten für Alleinstehende, Paare oder alleinerziehende Menschen liegen. Jedoch sollen auch 
Familien mit Bedarf nach Mehrzimmer-Wohnungen bedient werden. 

 Durch die Planung kommt es zu Eingriffen in Gehölzbestände, die potenziellen Lebensraum für streng 
geschützte Tierarten wie Fledermäuse und Vögel (besonders Höhlenbrüter) darstellen. 

 Im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Relevanzbegehung im März 2020 wurde eine relativ hohe 
Vogelvielfalt sowie das Vorhandensein von Baumhöhlen, welche ggf. auch Quartierpotenzial für Fle-
dermäuse aufwiesen, dokumentiert. Daraufhin beauftragte die Stadt Ravensburg dieses artenschutz-
rechtliche Gutachten mit gesonderten Kartierungen zur Vogel- und Fledermausfauna innerhalb der 
Fortpflanzungsperiode. 

 Das Gutachten wurde im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens erstellt, um die Auswirkung des 
Vorhabens auf geschützte Arten zu ermitteln und die Erheblichkeit im Sinne des Bundesnaturschutz-
gesetzes (BNatSchG) zu beurteilen. 

 Die Ergebnisse der Kartierungen sollen ggfs. Konfliktbereiche in der Bauleitplanung aufzeigen, die 
die Konzeption von Maßnahmen zur Konfliktlösung sowie wenn notwendig Festsetzungen im Bebau-
ungsplan erforderlich machen. 

  

2  Rechtliche Voraussetzungen 
  

2.1  Grundlagen zum Artenschutzrecht 

 Die Richtlinie 92/43/EWG (auch Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie kurz FFH-Richtlinie) der EG aus dem 
Jahr 1992 hat zu einer Änderung der gesetzlichen Grundlagen für den Artenschutz in Deutschland 
geführt. Mit Urteil vom 10.01.2006 stellte der Europäische Gerichtshof fest, dass das Bundesnatur-
schutzgesetz nicht den Vorgaben der FFH-Richtlinie entspricht. Mit der ersten Änderung des Bun-
desnaturschutzgesetzes aus dem Jahr 2007 reagierte die Bundesregierung auf dieses Urteil und 
passte es an die Vorgaben der FFH-Richtlinie an. Die Föderalismusreform vom September 2006 
ermöglichte es der Bundesregierung erstmals, das Naturschutzrecht umfassend zu regeln. Zielsetzung 
des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29.07.2009 (in Kraft getreten am 01.03.2010) ist unter an-
derem die Vereinfachung und Vereinheitlichung des Naturschutzrechtes sowie die Umsetzung ver-
bindlicher EG-rechtlicher Bestimmungen. Inhaltlicher Maßstab war, die natürlichen Lebensgrundla-
gen einschließlich der biologischen Vielfalt auch für die kommenden Generationen zu sichern. Ins-
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besondere zielt das Bundesnaturschutzgesetz vom 29.07.2009 auf den Schutz der biologischen Viel-
falt, der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und der Vielfalt, Eigenart und Schön-
heit sowie des Erholungswertes der Natur. Damit entspricht auch das Bundesnaturschutzgesetz vom 
29.07.2009 dem Hauptziel der FFH-Richtlinie, die Erhaltung der biologischen Vielfalt zu fördern, 
wobei jedoch die wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und regionalen Anforderungen berücksichtigt 
werden sollen. 

 Die relevanten artenschutzrechtlichen Verbote sind in § 44 BNatSchG normiert. Gemäß § 44 
BNatSchG ist es verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen 
oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 
zerstören (Tötungsverbot), 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stö-
ren; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der 
lokalen Population einer Art verschlechtert (Störungsverbot), 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus 
der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der 
Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (Zugriffsverbote). 

  

2.1.1  Systematik 

 Die gesamte Systematik des Bundesnaturschutzgesetzes und damit auch der § 44 BNatSchG unter-
scheidet zwischen "besonders geschützten Arten" (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) und "streng geschütz-
ten Arten" (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). Die streng geschützten Arten sind nur eine Teilmenge der 
besonders geschützten Arten. Gemäß § 7 BNatSchG wird wie folgt differenziert: 

§ 7 Abs. 2 Nr. 13:  

Besonders geschützte Arten  

a) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder Anhang B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des 
Rates vom 09.12.1996 über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten 
durch Überwachung des Handels (ABl. L 61 vom 03.03.1997, S. 1, L 100 vom 17.04.1997, 
S. 72, L 298 vom 01.11.1997, S. 70, L 113 vom 27.04.2006, S. 26), die zuletzt durch die Ver-
ordnung (EG) Nr. 1158/2012 vom 27.11.2012 (ABl. L 339 vom 12.12.2012, S. 1) geändert 
worden ist, aufgeführt sind, 

b) nicht unter den Buchstaben a fallende  
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aa) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind, 

bb) europäische Vogelarten, 

c) Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 aufgeführt sind; 

  

 § 7 Abs. 2 Nr. 14: 

Streng geschützte Arten 

besonders geschützte Arten, die  

a) in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97, 

b) in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG, 

c) in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 

aufgeführt sind. 

 Die besonders geschützten Arten ergeben sich somit aus Anhang A oder Anhang B der EG-Artenschutz-
verordnung (Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 09.12.1996). Diese setzt insbesondere das 
Washingtoner Artenschutzübereinkommen aus dem Jahr 1973 um, welches der Überwachung und 
Reglementierung des internationalen Handels – eine der Hauptgefährdungen für den Bestand wild-
lebender Tiere und Pflanzen – dient. Des Weiteren sind die Arten besonders geschützt, die dem 
Anhang IV der FFH-Richtlinie, der Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 79/409/EWG) sowie der Anlage 1 
Spalte 2 der Bundesartenschutzverordnung zu entnehmen sind. 

 Die streng geschützten Arten sind als Teilbereich der besonders geschützten Arten folgenden Anhän-
gen bzw. Anlagen zu entnehmen: Streng geschützt sind die Arten aus Anhang A der EG-Artenschutz-
verordnung, die Arten aus Anhang IV der FFH-Richtlinie sowie die Arten nach der Anlage 1 Spalte 3 
der Bundesartenschutzverordnung. 

 Nach der Wertung des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG kommt den europäischen Vogelarten in der Sys-
tematik noch eine gesonderte Stellung zu. Sie sind nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG lediglich beson-
ders geschützte Arten, werden aber gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG den streng geschützten Arten 
gleichgestellt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass einige europäische Vogelarten z.B. schon durch 
den Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 streng geschützte Arten sind. 

  

2.1.2  Ausnahmen 

 Das Bundesnaturschutzgesetz sieht hinsichtlich der Verbotstatbestände verschiedene Ausnahmen vor. 
§ 44 Abs. 5 und Abs. 6 BNatSchG: 
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 (5) Für nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 
Abs. 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind, gelten die Zugriffs-, 
Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang IV Buchstabe 
a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten 
betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß 
gegen das Verbot des Abs. 1 Nr. 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beein-
trächtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Abs. 1 Nr. 1 nicht vor, soweit die 
ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ru-
hestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Soweit erforderlich, können auch 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen 
der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 
und 3 entsprechend. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur 
Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Ver-
marktungsverbote vor. 

 (6) Die Zugriffs- und Besitzverbote gelten nicht für Handlungen zur Vorbereitung gesetzlich vorge-
schriebener Prüfungen, die von fachkundigen Personen unter größtmöglicher Schonung der un-
tersuchten Exemplare und der übrigen Tier- und Pflanzenwelt im notwendigen Umfang vorge-
nommen werden. Die Anzahl der verletzten oder getöteten Exemplare von europäischen Vogel-
arten und Arten der in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Tierarten 
ist von der fachkundigen Person der für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörde 
jährlich mitzuteilen. 

 Weitere Ausnahmen sind in § 45 BNatSchG normiert. Im Einzelfall kann die zuständige Behörde im 
Interesse der öffentlichen Sicherheit Ausnahmen von den Verboten des § 44 BNatSchG zulassen, 
sofern  

− keine zumutbaren Alternativen gegeben sind,  

− sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert  

und beispielsweise eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 

− Abwendung erheblicher wirtschaftlicher Schäden, 

− Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 

− Im Interesse der der öffentlichen Sicherheit oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die 
Umwelt,  

− Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses. 

Artikel 16 Abs. 3 der Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 9 Abs. 2 der Richtlinie 79/409/EWG sind zu 
beachten. 
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 Nach § 67 BNatSchG sind ebenfalls Befreiungen möglich, z.B. wenn die Durchführung der Vorschrif-
ten im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung führen würde und die Abweichung mit den Be-
langen von Naturschutz und Landschaftspflege vereinbar ist (§ 67 Abs. 2 BNatSchG). 

  

2.1.3  Verhältnis zur Bauleitplanung 

 Die Regelung des § 44 Abs. 5 BNatSchG hat im Rahmen der Bauleitplanung durchaus Relevanz. 
Hierin findet sich (i.V.m. § 15 BNatSchG) die rechtliche Grundlage für die Festsetzung "vorgezogener 
Ausgleichsmaßnahmen". 

 Die Befreiung nach § 67 BNatSchG betrifft hingegen den jeweils Einzelnen, der das durch den Be-
bauungsplan geschaffene oder konkretisierte Baurecht wahrnehmen will. Im Verhältnis zur Bauleit-
planung haben sie keine unmittelbare Relevanz. Der Plangeber selbst ist aber im Rahmen der Er-
stellung von Bebauungsplänen verpflichtet zu überprüfen, ob dem Vollzug der Festsetzungen un-
überwindbare rechtliche oder tatsächliche Hindernisse entgegenstehen. Einem Bebauungsplan, der 
aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen auf Dauer oder unabsehbare Zeit der Vollzugsfähigkeit 
entbehrt, fehlt die Erforderlichkeit im Sinne von § 1 Abs. 3 BauGB. Auf Grund dieser Auswirkungen 
der Verbotstatbestände ist es unerlässlich, artenschutzrechtliche Begutachtungen bereits auf der 
Ebene der Bauleitplanung durchzuführen und die Ergebnisse entsprechend zu berücksichtigen. 

  
2.2  Vorgezogene Ersatzmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

 (nach Runge et al. 2009) 

 Mit der Möglichkeit "vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen" durchzuführen ermöglicht es der § 44 
Abs. 5 BNatSchG das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände zu verhindern. Damit folgt 
das BNatSchG den Vorgaben des "guidance documents" (EU-Kommission 2007) zur Umsetzung der 
FFH-Richtlinie. Bei diesen Maßnahmen handelt es sich im Allgemeinen um "schadensbegrenzende 
Maßnahmen", die jedoch auch als Verbesserungs- und Erweiterungsmaßnahmen einer bestimmten 
Fortpflanzungs- und Ruhestätte wirken können. Ziel ist es, die Erhaltung der ökologischen Funktio-
nalität bestimmter Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu sichern. Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
lassen sich mit dem englischsprachigen Begriff "CEF-Maßnahmen" (Measures to ensure the conti-
nued ecological functionality) gleichsetzen. Sie werden durchgeführt, um zeitlich vor einem zu erfol-
genden Eingriff durch Erweiterung, Verlagerung und/oder Verbesserung der Habitate die Funktions-
fähigkeit der betroffenen Lebensräume zu erhalten, so dass es zu keinem Zeitpunkt zu einem Verlust 
oder einer Reduzierung der ökologischen Funktion der Lebensstätte kommt – den "Status quo" zu 
erhalten ist dabei lediglich die Mindestanforderung. 

 Die erfolgreiche Durchführung von CEF-Maßnahmen unterliegt einer Reihe von Anforderungen, die 
im Folgenden zusammenfassend aufgeführt sind: 

  



 

 Stadt Ravensburg    Artenschutzrechtliches Fachgutachten zum Bauvorhaben "Saumweg" 
 Gutachten mit 46 Seiten, Fassung vom 15.09.2020 

  

Seite 11 

2.2.1  Anforderungen an die Funktionserfüllung 

 Die "ökologische Funktion" einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte bleibt bewahrt, wenn sich der Fort-
pflanzungserfolg und die Ruhemöglichkeiten einer betroffenen Individuengruppe sowie die Größe der 
lokalen Individuengemeinschaft nicht verringern. Voraussetzung hierfür ist, dass die entscheidenden 
Habitatstrukturen in mindestens gleichem Umfang und mindestens gleicher Qualität erhalten bzw. 
neu geschaffen werden. Folgende Kriterien sind für die Beurteilung der Qualität und der Funktions-
fähigkeit von Fortpflanzungs- und Ruhestätten geeignet:  

− Zustand der lokalen Individuengemeinschaft der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte 
(z.B. Individuenanzahl/Populationsgröße, Populationsstruktur (Vorkommen adulter, subadulter 
oder juveniler Individuen)). 

− Qualität der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte (z.B. Größe der Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätte, Art und Anzahl von für den Fortpflanzungserfolg relevanten Schlüsselfaktoren wie 
bspw. der Flächenanteil geeigneter Biotoptypen) 

− Beeinträchtigungen/Gefährdung (Die für vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen ausgewählten Flä-
chen dürfen keinen Beeinträchtigungen, die die Funktionsfähigkeit vermindern, ausgesetzt sein, 
denen die originalen Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht ausgesetzt waren (z.B. Sukzession, 
landwirtschaftlicher Intensivierungsgrad etc.)). 

  
2.2.2  Anforderungen an die Dimensionierung 

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen sind so zu konzipieren, dass die ökologische Funktion der be-
troffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang in vollem Umfang erhal-
ten bleibt. Ihr Umfang richtet sich direkt nach der Anzahl und der Qualität der beeinflussten und für 
die Fortpflanzungs- und Ruhefunktionen essenziellen Habitatstrukturen. Eine detaillierte, auf den 
Einzelfall ausgelegte Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz ist Grundlage für die Dimensionierung vorgezogener 
Ausgleichsmaßnahmen. Zusätzlich zum Flächenumfang des Gesamthabitates sind auch Einzelstruk-
turen, wie bspw. die Anzahl geeigneter Höhlenbäume zu berücksichtigen. Zur Bewahrung der ökolo-
gischen Funktion müssen die CEF-Maßnahmen die gleiche oder eine größere Ausdehnung aufweisen, 
wie die betroffene Fortpflanzungs- und Ruhestätte. Ein Ausgleich im Verhältnis 1:1 sollte lediglich 
bei einer 100 %igen Wirksamkeit angestrebt werden (EU-Kommission 2007).  

  

2.2.3  Räumliche Aspekte 

 Vorgezogene Ausgleichmaßnahmen müssen im räumlichen Zusammenhang mit der vom Vorhaben 
betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte stehen. Die Maßnahmen müssen räumlich so angeord-
net sein, dass es zu keiner Verminderung des Fortpflanzungserfolges der betroffenen lokalen Indivi-
duengemeinschaft kommen und sich die Größe der lokalen Individuengemeinschaft nicht signifikant 
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verringern kann. Die räumliche Lage von CEF-Maßnahmen ist daher so auszuwählen, dass die be-
troffene Fortpflanzungs- und Ruhestätte bewahrt bleibt. Folgende Sachverhalte sind im Einzelfall zu 
berücksichtigen: 

 − betroffene Habitatstrukturen 

− Raumnutzung und Aktionsräume der betroffenen Arten 

− Entwicklungspotenzial im räumlich funktionalen Umfeld der betroffenen Fortpflanzungs- und Ru-
hestätte 

  
 CEF-Maßnahmen sind in folgenden räumlichen Lagen grundsätzlich möglich: 

 − Lage unmittelbar an eine betroffene Fortpflanzungs- und Ruhestätte angrenzend 

− Lage im Aktionsraum der Individuen bzw. der lokalen Individuengemeinschaft der betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätte. 

− Lage innerhalb des unmittelbaren Metapopulationsverbundes einer betroffenen Metapopulation 

  
2.2.4  Anforderung an den Zeitpunkt der Wirksamkeit der Maßnahmen 

 Der zeitliche Aspekt ist einer der zentralen Punkte bei der Frage, ob eine Maßnahme als vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahme herangezogen werden kann. Da CEF-Maßnahmen bereits zum Eingriffszeit-
punkt vollständig oder zumindest insofern weitgehend wirksam sein müssen, dass keine Engpasssi-
tuation für den Fortbestand der vom Eingriff betroffenen Individuengemeinschaft entsteht, sind nicht 
alle Maßnahmen geeignet. Eine Maßnahme mit kurzer Entwicklungszeit eignet sich am besten, da 
wenig Zeit zwischen Eintreten ihrer Wirksamkeit und Eingriffszeitpunkt benötigt wird. Ein langfristiger 
Maßnahmenvorlauf ist gemäß rechtlicher Aspekte durchaus erlaubt, jedoch in der Praxis nur schwer 
zu realisieren, da Baumaßnahmen auf Grund langer Entwicklungszeiträume der vorgezogenen Aus-
gleichsmaßnahmen erst lange nach der Baurechtserteilung begonnen werden können. Zudem steigt 
auch mit zunehmender Entwicklungszeit der Aufwand für ein begleitendes Monitoring, welches in 
regelmäßigen Abständen als Erfolgskontrolle durchgeführt werden muss, um Fehlentwicklungen im 
Sinne eines Risikomanagements frühzeitig zu erkennen und zu korrigieren. 

  

2.2.5  Anforderungen an die Prognosesicherheit, mit der die Wirksamkeit der zu ergreifenden Maßnahmen 
vorhergesagt werden kann 

 Die Prognosesicherheit beschreibt die Sicherheit der Auswirkungsprognose, also die Sicherheit, mit 
der die Art und der Umfang der Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten beurteilt 
werden können. Zudem ist die Sicherheit, mit der die Entwicklung geeigneter Habitatqualitäten und 
deren Annahme durch die betroffenen Arten prognostiziert werden können, angesprochen. Im Allge-
meinen ist die Wahrscheinlichkeit der Wirksamkeit vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen umso grö-
ßer,  
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 − je geringer die Entwicklungszeiträume der Ausgleichshabitate sind 

− je näher die Ausgleichshabitate am Eingriffsbereich liegen (sie müssen jedoch außerhalb der Ef-
fektdistanzen des Eingriffbereiches liegen) 

− je höher die Fortpflanzungsraten und die Anpassungsfähigkeit der betroffenen Arten sind 

− je mehr positive Erfahrungen mit vergleichbaren Maßnahmen vorliegen (Analogieschlüsse) 

− je besser die Rahmenbedingungen bzw. "Gesetzmäßigkeiten" für die Wirksamkeit einer Maß-
nahme bekannt sind und je besser die Datengrundlage zur Beurteilung der relevanten Rahmen-
bedingungen ist. 

  
2.2.6  Risikomanagement 

 Für ein Risikomanagement ist grundsätzlich ein mehrjähriges Monitoring nach üblichen, artspezifisch 
ausgelegten Methodenstandards durchzuführen. Der Umfang dieses Monitorings ist in Abhängigkeit 
von den betroffenen Arten und den Umständen des Einzelfalles festzulegen. Ziel des Monitorings ist 
die Überprüfung, ob die Voraussetzungen für CEF-Maßnahmen erfüllt sind, d.h. die relevanten Ha-
bitate in mindestens gleichem Umfang und mindestens gleicher Qualität erhalten bzw. wiederher-
gestellt wurden und ob diese Habitate tatsächlich genutzt werden bzw. der Fortpflanzungserfolg ge-
währleistet ist. Sollte der Fortpflanzungserfolg ausbleiben und wurden beispielsweise nicht alle Ha-
bitatqualitäten und Vorhabenswirkungen in ausreichendem Umfang berücksichtigt, so ist dies dem 
Vorhabenträger anzulasten und es besteht Nachbesserungsbedarf entsprechend des im Planfeststel-
lungsbeschluss bzw. in der Bauleitplanung festzulegenden Risikomanagements. 
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3  Methodik und Untersuchungsumfang 
  

3.1  Fledermauserfassung 

 Das Plangebiet wurde zwischen Juni 2020 und August 2020 zur Erfassung von Fledermäusen unter-
sucht. 

 Folgende Kartierungsmethoden kamen zum Einsatz: 
  

  

3.1.1  Detektorerfassung 

 Die Detektorkartierung soll zur Feststellung der verschiedenen Fledermausarten, deren Aktivität und 
der Nutzung einzelner Geländeelemente im und um das Plangebiet dienen. Dabei kommt das so 
genannte Punkt-Stopp-Verfahren zum Einsatz, bei dem an verschiedenen Geländestrukturen für je-
weils zehn Minuten die auftretenden Fledermausrufe mittels Zeitdehnungs-Ultraschalldetektor (Wild-
life Acoustics EM 3) aufgezeichnet werden. 

 So kann die jeweilige Nutzung der Geländestruktur durch die Fledermausfauna dokumentiert und 
ihre Wertigkeit im Untersuchungsgebiet abgeschätzt werden. 

 Das Plangebiet wurde hierfür am 02.06.2020, am 30.06.2020 und am 26.08.2020 begangen. 

 Die Zeitdehnungsaufnahmen wurden am PC z.T. mit Hilfe der Software BatSound 4.01ausgewertet. 
Rufe aus der Gattung Myotis wurden dabei in der Regel nicht weiter spezifiziert. Die Artengruppe 
"Abendsegler" ("Nyctaloid") bestehend aus Breitflügelfledermaus, Nordfledermaus, Kleinem und Gro-
ßem Abendsegler sowie Zweifarbfledermaus wurde ohne zusätzliche Kontrolle durch Sichtbeobach-
tung ebenfalls in der Regel nicht weiter bestimmt. 

 Die Fledermausrufe wurden digital vermessen und (u.a.) nach Skiba (2003) bestimmt. Als Kriterien 
für die Wertung der Artnachweise wurden die Kriterien des Bayerischen Landesamtes für Umwelt 
(2020) angewandt. 

  

3.1.2  Automatisierte Fledermauserfassung 

 Neben der Erfassung mit Hand-Detektoren erfolgte auch eine akustische Untersuchung der Fleder-
mausfauna mit Hilfe des stationären batcorder-Systems (ecoObs GmbH, Nürnberg), welches Fleder-
mausrufe automatisch aufzeichnet. Die Geräte kamen während acht Nächten zwischen dem 
03.06.2020 und dem 10.06.2020 innerhalb des Geltungsbereiches und während 22 Nächten zwi-
schen dem 30.06.2020 und dem 19.08.2020 an geeigneten Geländestrukturen im Plangebiet zum 
Einsatz, um passierende Tiere zu registrieren. Die dabei entstandenen 271 Aufnahmen innerhalb des 
Geltungsbereiches und den 2.079 Aufnahmen knapp außerhalb des Geltungsbereiches von insgesamt 
drei verschiedenen Standorten wurden am Computer automatisiert (bcAdmin 3.6, bat-Ident 1.5) auf 
Fledermausart oder Artengruppe bestimmt und in fraglichen Fällen manuell mittels der Software-
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Programme bc Analyze 3 1.2.9 überprüft. Für alle Arten liegen stichprobenartig manuell kontrollierte 
Aufnahmen vor. 

  
3.2  Avifaunistische Kartierung 

 Das Untersuchungsgebiet wurde im Rahmen der avifaunistischen Bestandsaufnahme insgesamt an 
fünf Terminen zwischen März und Juni 2020 bei geeigneter Witterung begangen: 24.03.2020, 
25.05.2020, 03.06.2020, 17.06.2020 und 22.06.2020. 

 Die Erfassungen erfolgten stets bei trockenem, vorzugsweise windstillem Wetter, da dann die Ge-
sangsaktivität der Vögel am höchsten ist. Während der Kartiergänge wurden in Anlehnung an die 
Revierkartierungsmethode (z. B. Südbeck et al. 2005) alle im Untersuchungsgebiet akustisch oder 
optisch wahrnehmbaren Vogelarten erfasst und punktgenau in luftbildgestützte Tageskarten einge-
zeichnet. Dabei wurde das Untersuchungsgebiet bei allen Terminen in einer vorher festgelegten Tran-
sektstrecke langsam begangen. Bei den Begehungen wurden jeweils verschiedene Startpunkte ge-
wählt, um alle Bereiche des Untersuchungsgebietes zu Zeiten höchster Gesangsaktivität abzugehen. 
Die einzelnen Vogelarten wurden anhand von brutvogeltypischen Verhaltensweisen (meist Revierge-
sang, ferner auch Nestbau, Fütterung etc.), die auf eine Reproduktion/einen Reproduktionsverdacht 
dieser Arten im Untersuchungsgebiet hinweisen, erfasst und eingeteilt: Der Status "Brutvogel" ist 
somit auf einen mehrmaligen Nachweis einer Art (mindestens 2-3 Mal) etwa an der gleichen Stelle 
begründet. Bei Arten, bei denen ein mehrmaliger Nachweis nicht möglich war, und Arten, die auf 
Grund ihrer Lebensweise und Habitatansprüche nicht im Untersuchungsgebiet brüten, werden in Ab-
hängigkeit vom Erfassungstermin und der arttypischen Zugzeit als "Nahrungsgäste" oder "Durchzüg-
ler" aufgeführt.  

 Die avifaunistische Untersuchung wurde über den eigentlichen Geltungsbereich des Vorhabens zu 
allen Seiten erweitert, um Aussagen über Funktionsräume und den Bestand angrenzender Arten tref-
fen zu können. 

 Bei der Beurteilung der projektbezogenen Auswirkungen wird die Artengruppe der Vögel in wertge-
bende Arten und ubiquitäre Arten unterteilt. Diese Unterscheidung erlaubt den projektbezogenen 
Gefährdungsgrad der einzelnen Arten angemessen zu berücksichtigen und vermeidet unnötige textli-
che Wiederholungen. Als wertgebende Arten im eigentlichen Sinne werden in Anlehnung an Runge 
et al. (2009) alle seltenen, gefährdeten Arten und streng geschützten Vogelarten berücksichtigt. Zu-
sätzlich werden eng an das Habitat gebundene Vogelarten sowie mäßig häufige Arten der Vorwarn-
liste gesondert betrachtet. Die ubiquitären Vogelarten werden in Artengruppen zusammengefasst und 
als solche zusammenfassend behandelt. Die Artengruppen werden anhand der Neststandorte einge-
teilt: Zweigbrüter- und Bodenbrüter, Höhlenbrüter, Halbhöhlen- und Nischenbrüter. 
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3.3  Verwendete Unterlagen und Informationen 
  

 − Lageplan 

− Luftbild 

− Artenschutzrechtlicher Kurzbericht zum Bauvorhaben "Saumweg", Büro Sieber, Fassung vom 
20.04.2020 

− www.ornitho.de 

− Stellungnahme eines Anwohners vom 12.03.2020 

− Lageplan Bepflanzung, Stadt Ravensburg vom 07.08.2020 

− Lageplan Bauliche Anlagen, Stadt Ravensburg vom 04.09.2020 
  

  



 

 Stadt Ravensburg    Artenschutzrechtliches Fachgutachten zum Bauvorhaben "Saumweg" 
 Gutachten mit 46 Seiten, Fassung vom 15.09.2020 

  

Seite 17 

4  Örtliche Gegebenheiten 
  

4.1  Beschreibung des Untersuchungsgebietes 

 Das Untersuchungsgebiet liegt in Stadtrandlage im Süden von Ravensburg und umfasst die Flurstü-
cke 477/16 und 477/2. Entlang der westlichen Grenze der beiden Grundstücke verläuft ein westex-
ponierter Lärmschutzwall, welcher mit Gehölzen unterschiedlicher Altersstadien (v.a. Hainbuche und 
Eschen-Ahorn) bestanden ist. Das Areal wurden seit längerer Zeit der Sukzession überlassen. Der 
Großteil der brachliegenden Wiese des ca. 3,6 ha großen nördlich gelegenen Grundstücks (Flst-
Nr. 477/16, außerhalb Plangebiet) ist daher dicht mit Brombeeren überwuchert oder mit jungem 
Gehölzaufwuchs bestanden. In den Randbereichen stehen weitere Bäume und Sträucher, welche z.T. 
schon etwas älter sind. Das Plangebiet selbst (Flst-Nr. 477/2, etwa 7,8 ha groß) ist ebenfalls teil-
weise mit Brombeeren bewachsen, wobei hier der Gehölzanteil überwiegt und zudem offene Grasflä-
chen vorhanden sind. Die Gehölze im Norden der Teilfläche sind noch sehr jung; im Westen entlang 
des Lärmschutzwalls sowie zentral auf der Fläche sind auch ältere Bäume vorhanden. Nördlich des 
Plangebietes befindet sich ein Bestandsgebäude für studentisches Wohnen mit Garten sowie eine 
Tiefgarage. 

 Im Süden und Osten grenzt das Plangebiet an bereits vorhandene Wohnbebauung an. Auf westlicher 
Seite befinden sich, angrenzend an die "Friedrichshafener Straße", ein Sportplatzgelände und meh-
rere kleine Äcker und Grünländer, welche mit mehreren Feldhecken strukturiert sind. 

 In etwa 170 m Entfernung befindet sich im Westen das Naturschutzgebiet "Mariataler Wäldle" (Nr. 
4.039) und das Stillgewässer "Mariataler Weiher". Weitere Schutzgebiete liegen nicht vor. 

 Das nachfolgende Luftbild zeigt die Lage und den Umgriff des Bauvorhabens "Saumweg": 
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4.2  Übersichtsluftbild 
  

  

  

 Übersichtsluftbild des Plangebietes (gelb), maßstabslos, Quelle Luftbild: LUBW 
 
  
  

N 

Saumweg 

Friedrichshafener Straße 
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5  Ergebnisse der Fledermauskartierung 
  

5.1  Festgestelltes Artenspektrum 

 Das Artenspektrum, das im Untersuchungsgebiet erfasst wurde, ist zwar typisch für das Gelände, 
allerdings stammt die Mehrheit der Aufnahmen von Arten der Gattung Pipistrellus und von 
„nyctaloid“ rufenden Arten. Dabei gelangen innerhalb des Geltungsbereiches besonders viele Auf-
nahmen des Großen Abendseglers, während das Gebiet nördlich des Geltungsbereiches hauptsächlich 
von Arten der Gattung Pipistrellus genutzt wurde. Die Gattung Myotis konnte zwar mit einigen Auf-
nahmen innerhalb des Untersuchungsgebietes nachgewiesen werden, fehlt jedoch beinah gänzlich 
innerhalb des Plangebietes. Arten der Gattung Plecotus konnten nicht nachgewiesen werden, was 
ggf. auch daran liegt, dass die Gattung Plecotus wegen ihrer leisen Rufe bei Detektoruntersuchungen 
immer unterrepräsentiert ist (Skiba 2003). 

 Nachfolgend sind die festgestellten potenziell bzw. sicher nachgewiesenen Arten aufgelistet: 

 
 Art/Artengruppe  Gebietsnutzung Schutzstatus FFH 

Deutsche Bezeichnung wissenschaftl. Artname  Rote Liste  

   D BW  

Bechsteinfledermaus* Myotis bechsteinii (?), Überflug 2 2 IV, II 

Breitflügelfledermaus** Eptesicus serotinus Überflug G 2 IV 

Fransenfledermaus* Myotis nattereri (?), Überflug - 2 IV 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula Überflug / Jagdgebiet V i IV 

Kleine Bartfledermaus* Myotis mystacinus (?), Überflug V 3 IV 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii Jagdgebiet / Durchzug n.g. i IV 

Wasserfledermaus* Myotis daubentonii (?), Überflug - 3 IV 

Weißrandfledermaus Pipistrellus kuhlii Jagdgebiet n.g. D IV 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus Jagdgebiet n.g. 3 IV 
 

  

 Schutzstatus Rote Liste Deutschland / Baden-Württemberg: 1= vom Aussterben bedroht, 2=stark gefährdet, 3=ge-
fährdet, V= Vorwarnliste, -=nicht gefährdet, D=Daten unzureichend, G=Gefährdung anzunehmen, i=gefährdete, 
wandernde Tierart, (?)= Nachweis nur akustisch (nicht gesichert), R=extrem selten, k.N.=kein Nachweis, n.b.=nicht 
bewertet, n.g.=nicht genannt, *=Artengruppe Myotis spec., **=Artengruppe "nyctaloid", FFH=FFH-Anhang 
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5.2  Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

 Die Zwergfledermaus ist in Deutschland die häufigste und meistverbreitete Fledermausart. Als Quar-
tier nutzt sie vorwiegend Spaltenquartiere jeglicher Art, meist in Siedlungen in und an Gebäuden. 
Als Kulturfolger ist sie in fast allen Habitaten vorhanden, besonders häufig jedoch in der Nähe von 
Gewässern. 

  

5.2.1  Auftreten im Untersuchungsgebiet 

 Auf Grund ihrer Flexibilität verwundert es nicht, dass die Zwergfledermaus im Untersuchungsgebiet 
im Rahmen der automatisierten Fledermauserfassung mit insgesamt 1.637 Aufnahmen am häufigs-
ten nachgewiesen wurde. Auf Grund der häufigen Frequenzwechsel der Zwergfledermaus und der 
damit zusammenhängenden Überschneidung mit der Rauhautfledermaus/Weißrandfledermaus 
kann davon ausgegangen werden, dass ein Großteil der 736 weiteren Aufnahmen der Gattung Pi-
pistrellus ebenfalls der Zwergfledermaus zugeordnet werden können. Während den Detektorbege-
hungen konnte festgestellt werden, dass die Parkierungsfläche östlich des Bestandsgebäudes, wel-
ches sich nördlich des Plangebietes befindet, intensiv als Jagdhabitat genutzt wurde. Ein Quartier im 
Bestandsgebäude ist nicht auszuschließen. Weitere Bereiche im Untersuchungsgebiet wurden haupt-
sächlich als Leitstruktur genutzt. Im Geltungsbereich wurde die Art mit deutlich geringerer Individu-
enzahl nachgewiesen. Hier gelangen insgesamt 76 Aufnahmen während der automatisierten Fleder-
mauserfassung. Im Rahmen der Detektorbegehung konnten vereinzelt querende Tiere beobachtet 
werden, welche die Gehölzbestände als Leitstruktur nutzten. 

  

5.2.2  Artenschutzrechtliche Bewertung  

 Die Zwergfledermaus ist eine sehr siedlungsangepasste Art und somit gegenüber Störungen (Licht 
und Lärm) unempfindlich. Eine Beeinträchtigung der Jagdhabitate und Flugrouten im angrenzenden 
Umfeld durch die Planung ist daher auszuschließen. Da das Bestandsgebäude und somit die poten-
ziell genutzten Quartiermöglichkeiten für die Zwergfledermaus erhalten bleiben, liegt kein Verstoß 
gegen das Tötungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 1 BNatSchG sowie das Verbot der Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten gem. § 44 Abs.1, Nr. 3 BNatSchG vor. Der geplante Erhalt der 
westlichen Gehölzreihen wird es auch zukünftig der Zwergfledermaus ermöglichen, im Gebiet dieser 
Leitlinie zu folgen und hochwertige Nahrungslebensräume vorzufinden. 

 Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände ist daher nicht zu erwarten. 

  
5.3  Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) / Weißrandfledermaus (P. kuhlii) 

 Die Rauhautfledermaus gehört in die Gattung der Zwergfledermäuse und ist nur an ihrer Ruffrequenz 
und verschiedenen morphologischen Merkmalen vom Fachmann von den übrigen Zwergfledermaus-
arten zu unterscheiden. Von der im Süden Deutschlands ebenfalls auftretenden Weißrandfledermaus 
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(Pipistrellus kuhlii) ist sie akustisch bspw. nur durch ihre Sozialrufe sicher zu differenzieren. Eine 
Unterscheidung ist hier also nicht möglich. Daher werden beide Arten gemeinsam behandelt. 

 Es handelt sich bei der Rauhautfledermaus um eine Fledermaus, welche weite Wanderungen von 
Nordosteuropa bis auf die Iberische Halbinsel unternimmt. Die Reproduktionsgebiete liegen schwer-
punktmäßig in Nordosteuropa, sind aber auch in Nord- und Ostdeutschland zu finden. In Süd-
deutschland sind Wochenstuben dagegen selten. Hauptsächlich werden Baumquartiere genutzt, er-
satzweise auch Fassaden und Nistkästen in waldreicher Umgebung. Trotzdem ist die Art ganzjährig 
in Süddeutschland zu finden. Meist handelt es sich dabei um Männchen, welche abseits der Wochen-
stuben leben. 

 Der bevorzugte Lebensraum der Rauhautfledermaus besteht aus naturnahen reich strukturierten 
Waldhabitaten, wie Laubmischwäldern, Auwäldern oder feuchten Niederungswäldern. Die am häu-
figsten bejagten Biotoptypen sind Stillgewässer und ihre Randzonen wie Schilfgürtel und Feuchtwie-
sen. Diese werden gerade zu den Zugzeiten besonders häufig genutzt. 

 Die Weißrandfledermaus kommt erst seit den 1990er Jahren in Deutschland vor. Es handelt sich um 
eine aus dem mediterranen Raum zugewanderte, wärmeliebende Fledermausart. Inzwischen tritt sie 
im Raum München-Dachau, in Augsburg sowie am Bodensee häufig auf. Hier nutzt sie Gebäude-
quartiere wie Spalten und kleine Hohlräume, Rollladenkästen, Fensterläden oder Räume hinter 
Dach- und Wandverschalungen. Sie kommt in der Regel synanthrop vor und nutzt das gesamte 
Spektrum an städtischen Lebensräumen, von Parkanlagen über Hinterhöfe, Gärten bis hin zu Gewäs-
sern und Straßenlaternen. Gewässer mit ihren Gehölzsäumen spielen dabei eine besonders große 
Rolle. Künstliche Weiher werden gerne zum Trinken angeflogen. Die Weißrandfledermaus ist kon-
kurrenzstärker als die Zwergfledermaus und verdrängt diese zum Teil aus den Siedlungen. 

  

5.3.1  Auftreten im Untersuchungsgebiet 

 Der Nachweis der Rauhautfledermaus/Weißrandfledermaus erfolgte nur akustisch und kann wegen 
fehlender Sozialrufaufnahmen nicht von der Weißrandfledermaus getrennt werden. Insgesamt ge-
langen im Rahmen der automatisierten Fledermausuntersuchung 736 Aufnahmen von tiefrufenden 
Pipistrellus-Arten, wobei ein Großteil der Rufe auf Grund der Frequenzwechsel bei Anwesenhet meh-
rerer Individuen auch von der Zwergfledermaus stammen könnte.  

  

5.3.2  Artenschutzrechtliche Bewertung  

 Beide Arten gelten als wenig störungsanfällig (licht- und lärmunempflindlich) und werden somit von 
der Planung nicht erheblich beinträchtigt. Fortpflanzungsquartiere der Rauhautfledermaus bzw. der 
Weißrandfledermaus sind von der Planung nicht betroffen. Einzelne Tiere könnten jedoch dennoch 
vor allem im Herbst in Spaltenquartieren im Bestandsgebäude übertagen. Da das Bestandsgebäude 
und somit die potenziell genutzten Quartiermöglichkeiten für die beiden Arten erhalten bleiben, liegt 
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kein Verstoß gegen das Tötungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 1 BNatSchG sowie das Verbot der Zer-
störung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten gem. § 44 Abs.1, Nr. 3 BNatSchG vor. 

 Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände ist somit nicht zu erwarten. 

  
5.4  Artengruppe "nyctaloid" rufende Fledermäuse  

 (Vespertilio murinus, Eptesicus serotinus/E. nilssonii, Nyctalus noctula/N. leisleri) 
  

 Bei Arten der Gruppe "nyctaloid" rufenden Fledermäusen ist eine hohe Variabilität der Rufe zu ver-
zeichnen. Eine Artzuweisung ist somit oft mit hohen Unsicherheiten verbunden. 

 Zur Gruppe der "nyctaloid" rufenden Fledermäuse zählen drei Gattungen mit insgesamt fünf Arten. 
Hiervon sind der Kleine Abendsegler (Nyctalus leisleri) sowie die Nordfledermaus (Eptesicus nilssoni) 
im Landkreis Ravensburg noch nicht nachgewiesen worden. Sie werden hier nicht weiter betrachtet. 

 Insgesamt wurden 225 Aufnahmen der Gruppe der "nyctaloid" rufenden Fledermäuse im Rahmen 
der automatisierten Fledermausuntersuchung aufgenommen. 

Auf Grund der Daten der LUBW im betroffenen TK-Quadranten und den Ergebnissen der automati-
schen Analyse werden hier lediglich die Breitflügelfledermaus als häufigste und siedlungsangepasste 
Art sowie der Große Abendsegler betrachtet. 

  

5.4.1  Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

 Extensiv beweidetes Grünland, Streuobstwiesen und Parkanlagen im Umland um ihre Quartiere 
(meist Gebäude) sind für die Breitflügelfledermaus eine wichtige Nahrungsgrundlage, da sie entlang 
von Vegetationsrändern oder an Straßenlampen im freien Luftraum jagt. Selbst Zentren von Groß-
städten können als Jagdgebiet dienen, während Wälder nur für den Durchflug genutzt werden. Die 
Breitflügelfledermaus ist bestens an Siedlungsbereiche angepasst.  

 Für die Breitflügelfledermaus liegen in Ravensburg noch keine Nachweise vor (Daten der LUBW). Die 
Art konnte im Untersuchungsebiet nicht sicher nachgewiesen werden, da keine der Aufnahmen der 
Rufgruppe der "nyctaloid" rufenden Fledermäusen gelangen, welche nach den Kriterien des Bayeri-
schen Landesamtes für Umwelt (2020) sicher der Breitflügelfledermaus zugeordnet werden können. 
Hinweise auf eine Gebietsnutzung konnten daher nicht festgestellt werden. Als Jagdhabitat kommt 
dem Geltungsbereich auf Grund seiner geringen Flächengröße keine besondere Bedeutung zu. Das 
Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände ist daher nicht zu erwarten. 

  

5.4.2  Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

 Der Große Abendsegler ist eigentlich eine Art der ursprünglichen Laubwälder und Auwälder, besiedelt 
aber inzwischen auch Städte und nutzt fast alle Landschaftstypen. Nadelwälder werden gemieden 
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und Gewässer überproportional genutzt. Als Quartiere werden primär Baumhöhlen genutzt, nur im 
südlichen Verbreitungsgebiet finden sich Quartiere auch an Gebäuden, hinter Fassadenverkleidungen 
und in Rollladenkästen. Sie jagen im freien Luftraum, in schnellem Flug oft in Höhen von 50-100 m. 
Der Abendsegler ist eine Wanderfledermaus, die im Herbst und im Frühjahr Strecken von über 
1.000 km zurücklegen kann. 

 Der Große Abendsegler konnte mit insgesamt 144 Aufnahmen im Untersuchungsgebiet aufgenom-
men werden, wobei ein Großteil der Nachweise während den acht Erfassungsnächten innerhalb des 
Geltungsbereiches gelangen. Auf Grund des Mangels an geeigneten Quartiermöglichkeiten im Gel-
tungsbereich kann davon ausgegangen werden, dass der Abendsegler das Gebiet lediglich überflog 
bzw. als Jagdhabitat nutzte. Das Vorhandensein eines Quartiers des Abendseglers ist jedoch auf 
Grund der vorliegenden Ergebnisse im näheren Umfeld, möglicherweise an Gebäuden denkbar.  

  

5.4.3  Artenschutzrechtliche Bewertung  

 Da der Abendsegler in großen Höhen fliegt, ist eine Veränderung wie im Plangebiet vorgesehen, 
nicht erheblich. Auch wenn das Plangebiet als potenzielles Jagdhabitat betrachtet wird, verschlechtert 
sich die Situation nicht und der Abendsegler wird auch zukünftig das Areal in gleicher Intensität 
nutzen können. Fortpflanzungsquartiere der Art sind nicht betroffen. Damit entfällt ein Verstoß gegen 
das Tötungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 1 BNatSchG sowie das Verbot der Zerstörung von Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG. 

 Eine Beeinträchtigung auf Basis der vorliegenden Planungen ist nicht erkennbar. Das Eintreten ar-
tenschutzrechtlicher Verbotstatbestände ist daher nicht zu erwarten. 

  
5.5  Artengruppe Mausohrfledermäuse (Myotis spec.) 

 Die Gattung der Mausohrfledermäuse (Myotis) deckt mit neun Arten eine Vielzahl von Habitaten ab. 
Viele von ihnen haben ihre Quartiere in Gebäuden (s.o.), einige leben fast ausschließlich in Wäldern. 
Ebenso verhält es sich mit den Ansprüchen an die Jagdgebiete. Daher wird hier nicht auf Details 
eingegangen und auf die einschlägige Literatur (u.a. Dietz et al. 2007, Meschede & Rudolph 2004) 
verwiesen.  

 Bei dieser Gattung ist die interspezifische Variabilität der Rufe sehr hoch und lässt oft keine eindeu-
tige Artbestimmung zu. 

  

5.5.1  Auftreten im Untersuchungsgebiet 

 Die Detektoruntersuchungen ergaben häufig nur eine Kategorisierung auf Gattungsebene. Insgesamt 
wurden während der automatisierten Fledermausuntersuchung 143 Aufnahmen im batcorder aufge-
nommen. Somit war die Aktivität von Mausohrfledermäusen im Untersuchungsgebiet vergleichsweise 
gering. Ein Teil der Aufnahmen wurde mit Hilfe der automatischen Analyse von batIdent als Rufe der 
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Gruppe „Mkm“ (Wasserfledermaus, Fransenfledermaus, Bechsteinfledermaus) klassifiziert. Auf 
Grund der Habitatstrukturen im Untersuchungsgebiet handelt es sich bei dem Großteil der Aufnahmen 
vermutlich um Rufe der Kleinen Bartfledermaus, welche sehr häufig in Siedlungen anzutreffen ist. 
Natürlich sind auch Überflüge oder Erkundungsflüge sowie gelegentliche Jagd im Untersuchungsge-
biet durch weitere Arten (z.B. Wasserfledermaus, Fransenfledermaus) möglich. Quartiere der Kleinen 
Bartfledermaus im Bestandsgebäude nördlich des Plangebietes sind nicht auszuschließen. Im Rah-
men der Detektoruntersuchungen konnte festgestellt werden, dass Arten der Gattung Myotis das Ge-
biet insbesondere entlang des Weges im Norden zur Jagd nutzten. Einige Aufnahmen gelangen 
ebenfalls im Bereich der Gehölze und des Bestandsgebäudes nördlich des Plangebietes. 

  

5.5.2  Artenschutzrechtliche Bewertung 

 Die Hauptaktivität der als lichtempfindlich geltenden Myotis-Arten wurde im Norden des Untersu-
chungsgebietes festgestellt, etwa 120 m von der Grenze des Plangebietes entfernt. Dem Geltungsbe-
reich kommt daher eine eher untergeordnete Rolle für Arten der Gattung Myotis zu, Quartiere sind 
hier auf Grund des Mangels an Strukturen nicht zu erwarten. Damit entfällt ein Verstoß gegen das 
Tötungsverbot gem. § 44 Abs.  1, Nr.  1 BNatSchG sowie das Verbot der Zerstörung von Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG. Da die Arten durch die Planung nicht 
beeinträchtigt werden, lässt sich eine erhebliche Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lo-
kalen Population (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) nicht ableiten. 

 Eine Beeinträchtigung auf Basis der vorliegenden Planungen ist nicht erkennbar. Das Eintreten ar-
tenschutzrechtlicher Verbotstatbestände ist daher auszuschließen. 

  
5.6  Bewertung des Untersuchungsgebietes für Fledermäuse 

 Im Untersuchungsgebiet konnte zwar insgesamt eine hohe Fledermausaktivität festgestellt werden, 
die Mehrheit der Aufnahmen gelang allerdings außerhalb des Plangebietes im Bereich des nördlichen 
Bestandsgebäudes. Dieser Bereich wurde insbesondere von der Zwergfledermaus intensiv zur Jagd 
genutzt, wobei ein Quartier im Bestandsgebäude nicht ausgeschlossen werden kann. Arten der Gat-
tung Myotis nutzten das Gebiet ebenfalls vorrangig im nördlichen Bereich außerhalb des Plangebie-
tes. Innerhalb gelangen mehr Aufnahmen des Großen Abendseglers, welcher das Gebiet häufig bei 
Transferflügen und vermutlich gelegentlich zur Jagd nutzte. Auf Grund des Fehlens geeigneter Quar-
tiermöglichkeiten innerhalb des Plangebietes kann ein (Wochenstuben-)Quartier der nachgewiese-
nen Arten ausgeschlossen werden. Ein Quartier des Abendsegler ist auf Grund der vorliegenden Er-
gebnisse im näheren Umfeld denkbar. Da die nachgewiesenen Arten gegenüber Störungen (Licht, 
Lärm) jedoch als unempflindlich gelten und die Arten durch die Planung somit nicht beeinträchtigt 
werden, lässt sich eine erhebliche Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) nicht ableiten. 
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6  Ergebnisse der Brutvogelkartierung 
  

6.1  Festgestelltes Artenspektrum 

 Im Rahmen der Bestandsaufnahme wurden im Untersuchungsgebiet 22 Vogelarten nachgewiesen. 
16 Arten sind als Brutvögel oder zumindest als Brutverdacht einzustufen und sechs als Nahrungs-
gäste. Unter den nachgewiesenen Spezies befanden sich sechs wertgebende Arten. 

 Eine Übersicht der im Jahr 2020 festgestellten wertgebenden Vogelarten ist der nachfolgenden Ta-
belle zu entnehmen. Die interpolierten Revierzentren dieser Spezies sind im Übersichtsplan (Sonsti-
ger Anhang: Anhang 01) dargestellt. 

 
 

 Art  Status Schutzstatus 

Deutsche Bezeichnung wissensch. Artname  Rote Liste 

VRL/EU § D BW 

Gelbspötter Hippolais icterina BVa - 3 -/- b 

Grauschnäpper Muscicapa striata BVa V V -/- b 

Haussperling Passer domesticus NG V V -/- b 

Mäusebussard Buteo buteo NG - - -/A s 

Star Sturnus vulgaris BVa 3 - -/- b 

Turmfalke Falco tinnunculus NGa -  -/A s 
 

  

 Status: BV=Brutvogel, BVa Brutvogel außerhalb Plangebiet, NG=Nahrungsgast, NGa Nahrungsgast außerhalb Plange-
biet, DZ=Durchzügler/Rastvogel, DZa Durchzügler/Rastvogel außerhalb Plangebiet; Schutzstatus: 1=vom Aussterben 
bedroht, 2=stark gefährdet, 3=gefährdet, V= Vorwarnliste, R= Arten mit geographischer Restriktion, n.b.=nicht 
bewertet, n.g.=nicht genannt, VRL: Vogelschutzrichtlinie (I= Anhang I), EU= EU-Artenschutzverordnung 
(Nr. 101/2012, A=Anhang A), §: nach Bundesnaturschutzgesetz besonders (b) bzw. streng (s) geschützt. 

 

  
6.2  Gelbspötter (Hippolais icterina) 

 Der Gelbspötter ist in ganz Baden-Württemberg bis auf eine Höhe von etwa 750 m ü. NN verbreitet. 
Verbreitungslücken bestehen im gesamten Schwarzwald, im württembergischen Allgäu auf der 
Schwäbischen Alb, in den Schwäbisch-Fränkischen Waldbergen, in Teilen des Kraichgaus und im 
Odenwald. Die Schwerpunkte seiner Verbreitung finden sich in der östlichen Landeshälfte, v.a. im 
Donautal, in Oberschwaben, im mittleren Neckarraum, im Vorland der östlichen Schwäbischen Alb, 
in der Hohenloher Ebene und im Tauberland sowie in der gesamten Oberrheinebene. Der Brutbestand 
wird in Baden-Württemberg mit etwa 6.500 Revieren angegeben. Hauptgefährdungsursache ist die 
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allgemeine Lebensraumzerstörung, insbesondere die Ausräumung offener Landschaften von Hecken 
und Feldgehölzen (Hölzinger 1999). 

 Der Gelbspötter besiedelt lichte Laub- und Mischwälder, insbesondere Auenwälder. In den Wäldern 
werden bevorzugt die Randbereiche genutzt. In der Halboffenlandschaft werden Feldgehölze aus 
Laubbäumen mit hohem Strauchanteil, Jungpflanzungen sowie Heckenkomplexe besiedelt. Inner-
halb von Siedlungsbereichen werden Parkanlagen, größere hecken- und baumreiche Gärten, Fried-
höfe, Grünanlagen und Streuobstwiesen mit Hecken bewohnt. Die Nahrung des Gelbspötters ist in 
erster Linie animalisch und besteht zu über 80 % aus Insekten, welche durch Spinnentiere und ge-
legentlich Schnecken ergänzt werden (Hölzinger 1999). 

  

6.2.1  Auftreten im Untersuchungsgebiet 

 Der Gelbspötter wurde mit einem Brutpaar im Untersuchungsgebiet festgestellt. Das Revierzentrum 
lag deutlich nördlich außerhalb des Vorhabengebietes. 

  

6.2.2  Artenschutzrechtliche Bewertung 

 Da das festgestellte Brutvorkommen außerhalb des Plangebietes liegt, ist eine vorhabenbedingte 
Zerstörung von Fortpflanzungsstätten (§ 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG) sowie eine Tötung von Indivi-
duen (§ 44 Abs. 1, Nr. 1 BNatSchG) bspw. durch Baumfällungen auszuschließen. Die Distanz zwi-
schen Eingriffsgebiet und dokumentiertem Revierzentrum von knapp 100 m wird als ausreichend 
angesehen, dass auch baubedingte Wirkfaktoren das Brutvorkommen nicht beeinträchtigen werden.  

 Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände ist demnach nicht zu erwarten. 

  
6.3  Grauschnäpper (Muscicapa striata) 

 In Baden-Württemberg ist der Grauschnäpper ohne größere Lücken flächendeckend verbreitet, be-
vorzugt jedoch unterhalb 500 m ü. NN gelegene Bereiche des Bodenseebeckens, der oberen Gäue, 
des mittleren Neckarraumes, des Main-Tauberlandes, des Oberrheingebietes und des Hochrheinta-
les. Seine Vertikalverbreitung reicht jedoch bis in die höchsten Lagen. Der Brutbestand in Baden-
Württemberg umfasst etwa 53.000 Brutpaare. Als Gefährdungsursachen im Brutgebiet werden in 
erster Linie der Verlust an geeigneten Nischen und Halbhöhlen und der Einsatz von Pestiziden, wel-
cher das Nahrungshabitat des Grauschnäppers verändert, angesehen (Hölzinger 1997). 

 Grauschnäpper bewohnen zumeist menschliche Siedlungen und bevorzugen den ländlichen Raum 
mit Gärten, Friedhöfen und umgebenden Streuobstwiesen. In Städten kommt er in Parkanlagen, 
Friedhöfen und Gärten vor. Außerhalb von Siedlungen findet man ihn meist in lichten Baumbestän-
den von Feldgehölzen, Alleen, Streuobstwiesen und randlich an Nadelwäldern. Grauschnäpper sind 
Nischenbrüter (Halbhöhlenbrüter) und legen ihre Nester oftmals in Halbhöhlen ausgefaulter Astlö-
cher, in Rindenspalten oder in Astquirlen an. Regelmäßig brüten sie auch an mit Efeu bewachsenen 
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Häusern, auf Balken unter Dachvorsprüngen und in Gartenhäuschen (Hölzinger 1997). Die Nahrung 
des Grauschnäppers besteht vornehmlich aus Fluginsekten, im Spätsommer und Herbst werden auch 
Beeren aufgenommen. 

  

6.3.1  Auftreten im Untersuchungsgebiet 

 Der Grauschnäpper konnte mit einem Brutpaar innerhalb des Untersuchungsgebietes nachgewiesen 
werden. Das Revierzentrum befand sich rund 100 m nördlich des Vorhabengebietes. 

  

6.3.2  Artenschutzrechtliche Bewertung 

 Durch das Vorhaben wird nicht in das Revier des Grauschnäppers eingegriffen. Damit entfällt ein 
potenzieller Verstoß gegen das Verbot der Zerstörung von Fortpflanzungsstätten (§ 44 Abs. 1, Nr. 3 
BNatSchG) sowie einer Tötung von Individuen (§ 44 Abs. 1, Nr. 1 BNatSchG) bspw. durch Baumfäl-
lungen. Die Distanz zwischen Eingriffsgebiet und dokumentiertem Revierzentrum von rund 100 m 
reicht aus, um Beeinträchtigungen auszuschließen.  

 Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände ist nicht abzuleiten. 

  
6.4  Haussperling (Passer domesticus) 

 Der Haussperling kommt in Baden-Württemberg fast flächendeckend vor. In den Hauptanbaugebie-
ten von Getreide, im Bodenseebecken, in der Oberrheinebene und im mittleren Neckarraum, sind die 
Schwerpunkte des Brutvorkommens zu verzeichnen (Hölzinger 1997). In Hölzinger et al. (2007) 
werden 500.000-600.000 Brutpaare angenommen. Auf Grund veränderter Habitatstrukturen wie 
der Aufgabe kleinbäuerlicher Betriebe mit Viehhaltung, zunehmender Asphaltierung von Straßen und 
Wegen sowie den Änderungen der Bauweise von Gebäuden gehen die Bestände vielerorts drastisch 
zurück. Allgemein lässt sich beim Haussperling in den letzten Jahrzehnten ein Bestandsschwund von 
rund 20 % beobachten, da Brutmöglichkeiten und insbesondere die Nahrungsgrundlage fehlen. 

 Der Haussperling besiedelt überwiegend ländlich geprägte Siedlungen sowie Einzelgehöfte. Auch in 
Städten kommt er in Altbauvierteln mit umgebenden Gärten und Parkanlagen als Brutvogel vor. 
Ortsnahe Streuobstwiesen gehören ebenfalls zu seinem Brutlebensraum. Der Haussperling ist ein 
typischer Gebäudebrüter. Seine Nester baut er an Scheunen, Stallgebäuden und Wohnhäusern in 
Mauerlöcher, unter Dachrinnen und unter Dachverkleidungen (Hölzinger 1997). Auch künstliche 
Brutkästen nimmt er an. Zu seiner Nahrung gehören Getreidekörner, Samen verschiedener Gräser 
und Kräuter, Haushaltsabfälle, Vogelfutter aber auch Insekten (vor allem während der Nestlingszeit; 
Bauer et al. 2005b). 
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6.4.1  Auftreten im Untersuchungsgebiet 

 Während den Begehungen des Untersuchungsgebietes wurde der Haussperling sowohl akustisch als 
auch visuell nachgewiesen. Den Geltungsbereich nutzte er dabei lediglich sporadisch als Nahrungs-
habitat. Brutvorkommen sind östlich und südlich an Bestandsgebäuden nachgewiesen. 

  

6.4.2  Artenschutzrechtliche Bewertung 

 Die Brutvorkommen werden durch das Vorhaben nicht beeinflusst, das Nahrungshabitat wird jedoch 
verändert. Erhebliche Auswirkungen auf die lokale Population sind jedoch nicht zu erwarten, da der 
Haussperling auch nach Umsetzung des Vorhabens den Geltungsbereich zur Nahrungssuche nutzen 
kann und ausreichend Nahrungslebensräume in unmittelbarer Umgebung vorfindet. 

 Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände ist nicht abzuleiten. 

  
6.5  Mäusebussard (Buteo buteo) 

 Der Mäusebussard ist einer der häufigsten Greifvögel und kommt in Baden-Württemberg mit ca. 
12.000-18.000 Brutpaaren vor (Hölzinger et al. 2007). Seine Bestandszahlen unterliegen starken 
Schwankungen, die vor allem durch Massenvermehrungen von Kleinsäugern (Gradationsjahre), teil-
weise auch durch Witterungseinflüsse und Jagddruck bedingt sind. Die direkte Verfolgung und Ab-
schüsse in Durchzugs- und Überwinterungsgebieten sind auch die erheblichste Gefährdungsursache 
des Mäusebussards. Außerdem wirken lokale Biozideinflüsse oder der Holzeinschlag in unmittelbarer 
Horstumgebung dezimierend auf den Bestand (Bauer et al. 2005a). 

 Der Mäusebussard brütet bevorzugt an Rändern von Laub- und Nadelhochwäldern, er nutzt jedoch 
auch Feldgehölze, Baumgruppen und Einzelbäume für seine Brut (Bauer et al. 2005a). Der Aktions-
raum kann bis zu 10 km² betragen. Seine Nahrung erjagt er in der weiteren Umgebung seines Hors-
tes im Offenland, häufig auch an stark befahrenen Verkehrswegen. Zu seinem Nahrungsspektrum 
zählen vor allem bodenbewohnende Kleinsäuger wie Wühl- und Feldmaus, Hamster und Maulwurf, 
seltener Vögel, Frösche und Fische. Regelmäßig wird auch Aas aufgenommen.  

  

6.5.1  Auftreten im Untersuchungsgebiet 

 Der Mäusebussard wurde im Untersuchungsgebiet als Nahrungsgast nachgewiesen. Es galng ledig-
lich ein Nachweis eines Altvogels am 24.03.2020. Das beobachtete Individuum nutzte den Gehölz-
bestand im Nordwesten des Plangebietes als Ansitz und flog dann in Richtung Westen ab. Hinweise 
auf ein Brutvorkommen oder eine regelmäßige Nutzung des Plangebeiets als Nahrungshabitat wur-
den nicht festgestellt. 
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6.5.2  Artenschutzrechtliche Bewertung 

 Durch das Vorhaben wird in ein kleinflächiges und suboptimales Nahrungshabitat eingegriffen, wel-
ches keine größere Bedeutung für den Mäusebuissard als potenziellen Brutvogel der Umgebung ha-
ben kann. Es lässt sich daher nicht ableiten, dass die geplante Bebauung zu einem Konflikt führen 
wird. Fortpflanzungsstätten sind nicht betroffen. 

 Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände ist nicht zu erwarten. 

  
6.6  Star (Sturnus vulgaris) 

 In Baden-Württemberg ist der Star schwerpunktmäßig in Höhenlagen unter 700 m über NN verbrei-
tet, kommt aber auch in höheren Lagen ohne Verbreitungslücken vor (Hölzinger 1997). Seit den 
1970er Jahren sind die Bestände abnehmend. Dies steht, wie auch bei vielen anderen Arten, in 
Zusammenhang mit der Intensivierung der Landwirtschaft, hier vor allem mit dem Verlust von ex-
tensiven Weideflächen, dem vermehrten Anbau von Wintergetreide, der Abnahme von Brachen sowie 
dem verstärkten Ausbringen von Pestiziden. Der Bestandsrückgang steht, wie auch bei vielen ande-
ren Arten, in Zusammenhang mit der Intensivierung der Landwirtschaft, hier vor allem mit dem Ver-
lust von extensiven Weideflächen, dem vermehrten Anbau von Wintergetreide, der Abnahme von 
Brachen sowie dem verstärkten Ausbringen von Pestiziden (Hölzinger 1997). 

 Der Star benötigt offene Wiesenlandschaften mit altem Baumbestand sowie lichte Wälder. Durch das 
Anbringen von Nistkästen in Siedlungen haben sich die Bruthabitate des Stars stark erweitert, er 
brütet häufig auch in Siedlungen und Städten, in Streuobstwiesen sowie in der Nähe von Äckern und 
Feldern (Hölzinger 1997). Als Höhlenbrüter nutzt er für seine Brut natürliche Baumhöhlen (z.B. 
Spechthöhlen, Fäulnishöhlen), er nimmt aber auch gerne Nistkästen an. Seine Nahrung ist der Jah-
reszeit angepasst. Im Frühjahr bevorzugt er Insekten, insbesondere Lepidopteren-Larven, Käfer, Heu-
schrecken und Grillen, aber auch Spinnen, Regenwürmer und kleine Schnecken. Im Sommer, Herbst 
und Winter überwiegen Beeren (z.B. Holunder, Hartriegel) und Obst (Bauer et al. 2005a). In milden 
Wintern können Stare vagabundierend in ihrem Brutgebiet verbleiben. 

  

6.6.1  Auftreten im Untersuchungsgebiet 

 Der Star brütete mit einem Brutpaar an einem Bestandsgebäude nördlich außerhalb des Plangebie-
tes. Eine Nutzung des Plangebietes als Nahrungslebensraum konnte nicht beobachtet werden, ist 
aber generell auch nicht auszuschließen. 

  

6.6.2  Artenschutzrechtliche Bewertung 

 Durch die Planung werden sich die Habitateigenschaften für den Star zwar verändern, jedoch ist von 
keiner Entwertung des Lebensraumes auszugehen. Im Siedlungsbereich sowie auch in den bei der 
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Umsetzung des Vorhabens entstehenden Grünanlagen wird diese Art qualitativ geeignete Habitate 
finden. Beeinträchtigungen sind folglich ausgeschlossen. 

 Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände ist nicht abzuleiten. 

  
6.7  Turmfalke (Falco tinnunculus) 

 Der Turmfalke besiedelt Baden-Württemberg nahezu flächendeckend, die wenigen Verbreitungslü-
cken lassen sich durch Erfassungslücken erklären (Gedeon et al. 2014). Der Bestand des Turmfalken 
war über viele Jahrzehnte mit Ausnahme von Schwankungen bedingt durch schlechte Mäusejahre 
relativ stabil. Seit den 1960er Jahren wurde ein erheblicher Bestandsrückgang verzeichnet, der sich 
auch in Baden-Württemberg bemerkbar macht. Für das Bundesland wird der Bestand derzeit auf 
5.000-9.000 Brutpaare geschätzt (Hölzinger et al. 2007). 

 Der Turmfalke ist als ursprünglicher Felsbewohner mittlerweile auch in Großstädten häufig anzutref-
fen. Als Nistplätze nutzt er Felswände, alternativ Mauerlöcher und Nischen in Türmen und Häusern, 
aber auch Bäume am Waldrand. Er jagt über offenen Flächen mit niedriger und lückiger Vegetation. 
Zu seinem Beutespektrum gehören vor allem Kleinsäuger wie Wühl- und Spitzmäuse sowie der Maul-
wurf und ebenso Reptilien und Kleinvögel, zuweilen auch Fledermäuse (Bauer et al. 2005b). Als 
Hauptursache für den Bestandsrückgang sind die Intensivierung der Landwirtschaft und der damit 
verbundene Rückgang des Beutetierangebotes zu nennen. 

  

6.7.1  Auftreten im Untersuchungsgebiet 

 Der Turmfalke wurde mehrmals nordöstlich und östlich des Plangebietes fliegend nachgewiesen. Es 
ist möglich, dass im Umfeld ein Brutvorkommen besteht. Hinweise auf einen Neststandort innerhalb 
des Plangebeites wurden nicht gefunden.  

  

6.7.2  Artenschutzrechtliche Bewertung 

 Da während der Untersuchung kein Nachweis eines Brutvorkommens innerhalb des Plangebietes 
gelang, entfällt ein potenzieller Verstoß gegen das Verbot der Zerstörung von Fortpflanzungsstätten 
sowie der Tötung von Individuen (§ 44 Abs. 1, Nr. 3 und Nr. 1 BNatSchG). Das Plangebiet trägt auch 
auf Grund der Habitatausstattung und der fehlenden Nachweise keine größere Bedeutung als Nah-
rungslebensraumn. Es lässt sich folglich nicht erkennen, dass – sofern im Umfeld ein Brutvorkom-
men besteht – bei Umsetzung des Vorhabens Beeinträchtigungen erfolgen.  

 Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände ist nicht abzuleiten. 
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6.8  Artengruppe Zweig- und Bodenbrüter 
  

6.8.1  Auftreten im Untersuchungsgebiet 

 Innerhalb des Plangebietes wurden die Amsel, der Buchfink, die Mönchsgrasmücke, das Rotkehlchen, 
die Singdrossel, der Zilpzalp und der Zaunkönig aus der Artengruppe der Zweig- und Bodenbrüter 
nachgewiesen. Außerhalb brüteten zusätzlich Grünfink, Heckenbraunelle und Ringeltaube.  

  

6.8.2  Artenschutzrechtliche Bewertung 

 Um eine Tötung oder Verletzung von Individuen der Zweig- und Bodenbrüter zu vermeiden (§ 44 
Abs. 1, Nr. 1 BNatSchG) ist die Baufeldräumung und die Gehölzrodung außerhalb der Vogelschutz-
zeiten, zwischen 1. Oktober und 28. Februar, vorzunehmen. Auf Grund der geeigneten Strukturen im 
Umfeld mit zahlreichen Gehölzen, z.B. in Hausgärten, kann davon ausgegangen werden, dass aus-
reichend Ersatzbrutplätze vorzufinden sind, die geeignet sind den Verlust der Fortpflanzungsstätte 
(§ 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG) auszugleichen. Eine erhebliche Störung im Sinne einer Auswirkung auf 
die lokalen Populationen (§ 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG) ist auf Grund des guten Erhaltungszustandes 
der störungstoleranten und ubiquitären Arten nicht zu erwarten. Im Falle der im Umfeld des Eingriffs-
gebietes brütenden Zweig- und Bodenbrüter wird allenfalls das Nahrungshabitat beeinträchtigt. Er-
hebliche Auswirkungen auf die Brutstätten oder die lokalen Populationen ergeben sich für daraus 
nicht. 

Dieser Artengruppe kommt prinzipiell gelegen, dass die Planung den Erhalt der Gehölzreihen im 
Westen des Plangebietes vorsieht. Dort lagen die Revierzentren der Arten und es kann davon ausge-
gangen werden, dass diese störungstoleranten Arten auch zukünftig den Gehölzbestand zur Brut und 
Nahrungssuche nutzen werden. 

  
6.9  Artengruppe Höhlenbrüter 
  

6.9.1  Auftreten im Untersuchungsgebiet 

 Im Plangebiet wurde die Kohlmeise und die Blaumeise als Brutvögel mit je einem Revier nachge-
wiesen. Nördlich außerhalb des Plangebietes kam ein weiteres Kohlmeisenpaar vor. Gemäß den 
Kartierungsergebnissen lagen die Revierzentren innerhalb des Eingriffsbereiches, wenngleich die 
Bruthöhlen nicht eindeutig dokumentiert wurden. 

  

6.9.2  Artenschutzrechtliche Bewertung 

 Im Hinblick auf die Höhlenbrütervorkommen im Plangebiet ist die Gehölzrodung außerhalb der Vo-
gelschutzzeiten, zwischen 1. Oktober und 28. Februar, vorzunehmen, um eine Tötung oder Verlet-
zung von Individuen zu vermeiden (§ 44 Abs. 1, Nr. 1 BNatSchG). Im Falle der Höhlenbrüter wird die 
Anzahl der Reviere maßgeblich durch das zur Verfügung stehende Höhlenangebot bestimmt. Um 
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den potenziellen Verlust von Fortpflanzungsstätten (§ 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG) auszugleichen, 
sind daher als Maßnahme Nistkästen im räumlichen Zusammenhang anzubringen (s. Kapitel Ersatz-
maßnahmen). Eine erhebliche Störung im Sinne einer Auswirkung auf die lokale Population (§ 44 
Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG) ist nicht zu erwarten. Dies begründet sich im sehr guten Erhaltungszustand 
dieser ubiquitären und siedlungstypischen Arten. Im Falle der im Umfeld des Eingriffsgebietes brü-
tenden Höhlenbrüter wird lediglich das Nahrungshabitat beeinträchtigt. Erhebliche Auswirkungen 
auf die Brutstätten oder die lokalen Populationen ergeben sich daraus nicht. Durch den Erhalt des 
westlichen Gehölzstreifens bleiben die höhlenreichen Areale erhalten und werden auch zukünftig 
diesen Arten Brut- und Nahrungslebensraum bieten. 

 Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände ist nicht abzuleiten. 

  
6.10  Artengruppe Nischen- und Halbhöhlenbrüter 
  

6.10.1  Auftreten im Untersuchungsgebiet 

 Im Untersuchungsgebiet wurde der Hausrotschwanz nördlich außerhalb des Plangebietes an einem 
Bestandsgebäude nachgewiesen.   

  

6.10.2  Artenschutzrechtliche Bewertung 

 Im Falle des im Umfeld des Eingriffsgebietes brütenden Hausrotschwanzes erfolgt bei Umsetzung 
des Vorhabens kein Quartierverlust. Allenfalls wird das Nahrungshabitat verändert. Erhebliche Aus-
wirkungen auf die Brutstätten oder die lokalen Populationen ergeben sich für diese siedlungstypische 
und anpassungsfähige Art daraus nicht. 

 Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände ist nicht abzuleiten. 

  
6.11  Artengruppe Nahrungsgäste  
  

6.11.1  Auftreten im Untersuchungsgebiet 

 Als ubiquitäre Nahrungsgäste wurden innerhalb des Plangebietes der Eichelhäher sowie die Raben-
krähe nachgewiesen. Außerhab gelang noch die Beobachtung eines Gimpels.  

  

6.11.2  Artenschutzrechtliche Bewertung 

 Da Brutvorkommen der Nahrungsgäste außerhalb des Plangebietes liegen, kann eine projektbe-
dingte Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG), Tötung (§ 44 
Abs. 1, Nr. 1 BNatSchG) oder erhebliche Störung im Sinne einer Verschlechterung des Erhaltungszu-
standes der lokalen Population (§ 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG) ausgeschlossen werden. Hinsichtlich 
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der Nahrungslebensräume dieser ubiquitären Arten kann davon ausgegangen werden, dass ausrei-
chend Ersatz in unmittelbarer Umgebung vorzufinden ist. 

 Das Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen ist demnach nicht zu erwarten. 

  
6.12  Bewertung externer Artnachweise 

 Laut einer Anwohnerinformation (Stellungnahme vom 12.03.2020) konnten in dem Bereich der 
betreffenden Flurstücke Kohlmeise, Blaumeise, Weidenmeise, Kleiber, Amsel, Gartenrotschwanz, 
Rotkehlchen, Gimpel, Girlitz, Buchfink, Grünfink, Star, Grünspecht und Buntspecht nachgewiesen 
werden.  

Die aufgeführten Vogelarten wurden teilweise im Rahmen der gezielten Kartierung bestätigt. Die 
Spechte, die Weidenmeise, der Kleiber, der Girlitz und der Gartenrotschwanz hielten sich im Jahr 
2020 nicht als Brutvogelarten im Gebiet auf. Es liegen keine Informationen darüber vor, ob die in 
der Stellungnahme aufgeführten Arten als Brutvögel, Durchzügler oder Nahrungsgäste in den Vor-
jahren aufgetreten sind. Daher wird im Folgenden hinsichtlich der Habitateigenschaften ein mögli-
cher Konflikt bewertet: 

Höhlenbrüter: (Weidenmeise, Kleiber): Der für die beiden Arten geeignete Baumbestand bleibt ent-
lang der Friedrichshafener Straße bestehen. Da beide Arten oftmals als ubiquitäre, siedlungstypische 
Arten auftreten, sind Beeinträchtigungen durch das Vorhaben nicht zu erwarten. 

Gartenrotschwanz: Die Habitateigenschaften eignen sich für den Gartenrotschwanz nicht als Brutle-
bensraum. Es fehlen klassische Habitatparameter wie bspw. Streuobstbäume, Nischen als Brutplätze 
etc. Möglich ist ein gelegentliches Vorkommen während Zugbewegungen. Dies wird auch zukünftig 
möglich sein. 

Girlitz: Prinzipiell eignet sich das Plangebiet als potenzieller Girlitzlebensraum. Als anpassungsfähige 
Art, welche vielerorts häufig als Park- und Siedlungsvogel vorkommt, ist davon auszugehen, dass 
diese Art auch nach Umsetzung des Vorhabens geeignete Lebensraumbedingungen vorfindet. Dies 
liegt insbesondere am Erhalb des Gehölzbestandes im Westen und der geplanten Neupflanzung. 

Bunt- und Grünspecht: Ein Brutvorkommen des i.d.R. störungsempfindlichen Grünspechtes ist un-
wahrscheinlich. Auch die Lebensraumausstattung ist für den Grünspecht eher als suboptimal zu be-
zeichnen. Die teils stark verwilderten Bereiche ermöglichen nur sehr eingeschränkt eine Nahrungs-
suche, so dass ein Brutvorkommen deshalb und auch auf Grund des fehlenden Nacheises von Brut-
höhlen ausgeschlossen wird. Nicht gänzlich auszuschließen wäre ein Brutvorkommen des Buntspech-
tes im westlichen Gehölzbestand. Dort konnten aber keine besetzten Höhlen nachgewiesen werden. 
Stattdessen fanden sich vielerorts Hackspuren. Höhlenreicher und ggf. ein Brutgebiet ist das Areal 
nördlich des Plangebietes. Da die Gehölzreihen im Plangebiet erhalten bleiben und der Buntspecht 
störungstolerant ist, wird eine Nahrungssuche innerhalb des Plangebietes auch zukünftig möglich 
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sein. Die Nahrungshabitat-Eigenschaften verschlechtern sich durch das Vorhaben nicht. Beeinträch-
tigungen sind auszuschließen. 
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7  Vermeidungsmaßnahmen 
  

 Folgende Vermeidungsmaßnahmen sind umzusetzen, um Gefährdungen von Arten des Anhangs IV 
der FFH-Richtlinie oder europäischer Vogelarten zu vermeiden oder zu mindern und das Eintreten 
von Verbotstatbeständen gem. § 44 BNatSchG zu vermeiden: 

  
7.1  Maßnahmen zur Vermeidung anlagen- und baubedingter Wirkprozesse 
  

 V1 Gehölzrodungen 

 − Die Fällung von Gehölzen muss außerhalb der Brutzeit von Vögeln und der Aktivitätszeit von 
Fledermäusen zwischen Anfang Oktober und Ende Februar erfolgen.  

− Sollten bei der Gehölzrodung Fledermäuse gefunden werden, so ist der örtliche Fledermausbe-
treuer zu informieren (zu erfragen bei der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt Ravens-
burg). 

− Vorhandene bzw. betroffene Nistkästen sind in dieser Zeit abzuhängen und an geeigneten Stand-
orten wieder anzubringen. 

  

  

 V2 Baufeldräumung 

 − Die Baufeldräumung muss außerhalb der Brutzeit von Vögeln und der Aktivitätszeit von Fleder-
mäusen zwischen Anfang Oktober und Ende Februar erfolgen.  
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8  Artenschutzrechtliche Ersatzmaßnahmen 
  

 Durch das Vorhaben kommt es zu einem Eingriff in Lebensräume höhlenbrütender Vogelarten. Um 
dies zu kompensieren sind artenschutzrechtliche Ersatzmaßnahmen notwendig, so dass der Erhalt 
der Lebensraumbedingungen für diese Arten gewährleistet wird. 

  

 M1 Aufhängen künstlicher Nisthilfen (Höhlenbrüter) 

 − Für Kohl- und Blaumeise sind sechs Meisennistkästen im räumlichen Zusammenhang zu instal-
lieren (z.B. Schwegler Nisthöhle 1B, 26 mm und 32 mm Lochdurchmesser). 
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9  Fazit 
  

 Im Rahmen des vorliegenden artenschutzrechtlichen Fachgutachtens wurde untersucht, ob es durch 
die Umsetzung des Bauvorhabens "Saumweg" zu einer Verletzung der artenschutzrechtlichen Ver-
botstatbestände des § 44 BNatSchG kommen kann. 

 Auf Grund der vorstehenden Ausführungen wird eine fachliche Einschätzung des Eintritts von Ver-
botstatbeständen und ggf. der vorliegenden Rahmenbedingungen für eine Ausnahme abgegeben. 
Die abschließende Beurteilung ist der zuständigen Behörde vorbehalten. 

 Dem Geltungsbereich kann auf Grund der vorliegenden Ergebnisse eine eher untergeordnete Rolle für 
die Fledermausfaune zugeordnet werden. Das Gebiet wird hauptsächlich von störungsunempflindli-
chen Arten (Großer Abendsegler, Zwergfledermaus, Rauhautfledermaus/Weißrandfledermaus) im 
Überflug und gelegentlich zur Jagd genutzt. Eine größere Bedeutung kommt dem nördlich angren-
zenden Gebiet zu, in dem eine erheblich höhere Fledermausaktivität gemessen wurde. 

 Hinsichtlich der Avifauna wird durch das Vorhaben lediglich in Bereiche eingegriffen, welche von 
ungefährdeten Arten als Brutlebensraum genutzt werden.  

 Die Gehölzreihe im Westen des Plangebietes stellt auf Grund des Strukturreichtums einen hochwer-
tigen Lebensraum für Vogel- und Fledermausarten dar. So dient dieser für zweig- und höhlenbrü-
tende, ubiquitäre Vogelarten als Brutlebensraum und Nahrungshabitat. Es ist auch anzunehmen, 
dass Fledermäuse die Gehölzreihen als Leitstruktur bei Transfer- und Jagdflügen nutzen. Der Erhalt 
dieses Gehölzstreifens ist folglich aus artenschutzfachlicher- und rechtlicher Sicht positiv zu bewerten. 

 Bei konsequenter Umsetzung der aufgeführten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind 
weder für Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie noch für europäische Vogelarten oder Vogelarten 
gem. Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i.V.m Abs. 5 BNatSchG 
erfüllt. Eine Ausnahmeprüfung des Vorhabens nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist somit nicht erforderlich. 
Eine Unzulässigkeit des Eingriffes nach § 15 Abs. 5 BNatSchG auf Grund von artenschutzrechtlichen 
Konflikten liegt nicht vor. 
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10  Anhang 
  

10.1  Gesetze/Richtlinien/Verordnungen 

 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) in der Fas-
sung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.09.2017 
(BGBl. I S. 3434) 

Gesetz zum Schutz der Natur, zur Pflege der Landschaft und über die Erholungsvorsorge in der freien 
Landschaft – Baden-Württemberg (NatSchG Baden-Württemberg) vom 23.06.2015 (GBl. 
2015 S. 585), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.11.2017 (GBL. S 597) 

Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) – Verordnung zum Schutz wildlebender Tiere und Pflan-
zenarten vom 16.02.2005 (BGBI. I S. 258, ber. S 896), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
21.01.2013 (BGBI. I S. 95). 

Artenschutzverordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 09.12.1996 über den Schutz von Exempla-
ren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (ABl. Nr. L 61, 
S. 1, ber. ABl. 1997 Nr. L 100 S. 72 und Nr. L 298 S. 70), zuletzt geändert durch Verordnung 
(EU) Nr. 1158/2012 vom 27.11.2012 (ABl. Nr. L 339, S. 1). 

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.05.1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 
der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABI. Nr. L 206, S. 7) zuletzt geändert durch die Richt-
linie 2006/105/EG vom 20.11.2006 (ABI. Nr. L 363, S. 368). 

Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30.11.2009 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. 2010 Nr. L 20, S. 7). 
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10.3  Bilddokumentation 

  
 Blick von Süden auf den 

östlichen Teil des Geltungs-
bereiches. Im Vordergrund 
ist der angrenzende Park-
platz, im Hintergrund das 
Bestandsgebäude zu sehen. 
 

  

  

 Der Gehölzbestand inner-
halb des Geltungsbereiches 
besteht hauptsächlich aus 
Jungpflanzen, welche für 
Fledermäuse und höhlen-
brütende Vogelarten keine 
potenziellen Quartiere bie-
ten. 
 

  

  

 Blick von Norden auf den 
Geltungsbereich. 
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 Blick von Norden auf den 

Geltungsbereich. Ein Groß-
teil der Wiesenfläche ist 
bereits von Gehölzauf-
wuchs geprägt. 
 

  

  

 Blick von Norden auf den 
Hangbereich an der westli-
chen Grenze des Geltungs-
bereiches. Auch hier sind 
hauptsächlich junge Bäume 
vorhanden, welche für Fle-
dermäuse und höhlenbrü-
tende Vogelarten keine po-
tenziellen Quartiere bieten. 
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10.4  Artenliste der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Vogelarten 
  

 Art  Status Schutzstatus 

Deutsche Bezeichnung wissensch. Artname  Rote Liste 

VRL/EU § D BW 

Amsel Turdus merula BV - - -/- b 

Blaumeise Cyanistes caeruleus BV - - -/- b 

Buchfink Fringilla coelebs BV - - -/- b 

Eichelhäher Garrulus glandarius NG - - -/- b 

Gelbspötter Hippolais icterina BVa - 3 -/- b 

Gimpel Pyrrhula pyrrhula NGa - - -/- b 

Grauschnäpper Muscicapa striata BVa V V -/- b 

Grünfink Chloris chloris BVa - - -/- b 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros BVa - - -/- b 

Haussperling Passer domesticus NG V V -/- b 

Heckenbraunelle Prunella modularis BVa - - -/- b 

Kohlmeise Parus major BV - - -/- b 

Mäusebussard Buteo buteo NG - - -/A s 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla BV - - -/- b 

Rabenkrähe Corvus corone corone  NG - - -/- b 

Ringeltaube Columba palumbus BVa - - -/- b 

Rotkehlchen Erithacus rubecula BV - - -/- b 

Singdrossel Turdus philomelos BV - - -/- b 

Star Sturnus vulgaris BVa 3 - -/- b 

Turmfalke Falco tinnunculus NGa -  -/A s 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes BVa - - -/- b 

Zilpzalp Phylloscopus collybita BV - - -/- b 
 

  

 Status: BV=Brutvogel, BVa Brutvogel außerhalb Plangebiet, NG=Nahrungsgast, NGa Nahrungsgast außerhalb Plange-
biet, DZ=Durchzügler/Rastvogel, DZa Durchzügler/Rastvogel außerhalb Plangebiet; Schutzstatus: 1=vom Aussterben 
bedroht, 2=stark gefährdet, 3=gefährdet, V= Vorwarnliste, R= Arten mit geographischer Restriktion, n.b.=nicht 
bewertet, n.g.=nicht genannt, VRL: Vogelschutzrichtlinie (I= Anhang I), EU= EU-Artenschutzverordnung 
(Nr. 101/2012, A=Anhang A), §: nach Bundesnaturschutzgesetz besonders (b) bzw. streng (s) geschützt. 
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10.5  Sonstiger Anhang 
  

 − Anhang 01: Übersichtsplan zu den festgestellten Arten (Brutvögel) 

 − Anhang 02: Übersichtsplan zu den festgestellten Arten (Fledermäuse) 
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